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AUFSÄTZE

Das Zivilgesetzbuch der Volksrepublik China im
Spiegel einer Kommentierung des Obersten
Volksgerichts: Ein Überblick über die Neuregelungen
des Besonderen Teils
Knut Benjamin Pißler 1

Abstract
Der Aufsatz stellt eine Auswahl der Neuregelungen im Besonderen Teil des am 28.5.2020 verabschiedeten Zivilgesetzbuches

der Volksrepublik China (ZGB) vor. Diese werden punktuell beleuchtet, indem auf eine elf Bände umfassende Kommentierung
des Obersten Volksgerichts zum ZGB zurückgegriffen wird. Dabei lassen sich folgende Schlüsse über die Entwicklung des chi-
nesischen Zivilrechts ziehen: Das ZGB ist keine Neukodifikation des chinesischen Zivilrechts, sondern eine Zusammenfassung
bestehender Gesetze, ergänzt durch einzelne Rechtsinstitute, die das Oberste Volksgericht als Quasi-Gesetzgeber in justiziellen
Interpretationen geschaffen hatte. Dabei ist der Gesetzgeber bemüht, den privatrechtlichen Individualrechtsschutz zu stärken.
Außerdem sind mit dem Inkrafttreten des ZGB einige Lücken geschlossen worden, die nach der bisherigen Rechtslage bestan-
den, während vereinzelt Fragen weiter offenbleiben und erst noch durch die Literatur und Rechtsprechung beantwortet werden
müssen. Schließlich löst das ZGB manche praktischen Probleme, ohne dass sich der Gesetzgeber dogmatisch festlegt.

A. Einleitung

Die Verabschiedung eines Zivilgesetzbuches in der
Volksrepublik China (ZGB) am 28.5.2020 und des-
sen Inkrafttreten am 1.1.2021 gibt Anlass für neue
Forschungsprojekte. Eine erste deutsche Übersetzung
des Gesetzes2 und eine historische Einordnung die-
ser Kodifikation3 konnten bereits in dieser Zeitschrift
veröffentlicht werden. Der Allgemeine Teil des Zivil-
gesetzbuches (AT ZGB) im ersten Buch des ZGB (§§ 1
bis 204) ist aus dem bereits 2017 verabschiedeten All-
gemeinen Teil des Zivilrechts (ATZR4) übernommen
worden, ohne dass der Gesetzgeber wesentliche Än-
derungen vorgenommen hat.5 Auch hierzu ist in der

1 Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Privatrecht in Hamburg (<pissler@
mpipriv.de>) und Professor für chinesisches Recht an der Universität
Göttingen. Der Autor dankt Frau DING Yijie, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut Hamburg, für die gründliche Durchsicht der
Arbeit und für wertvolle Hinweise.
2 ZChinR 2020, S. 207 ff.
3 Harro von Senger, Vom Code Civil Napoleons zum Zivilgesetzbuch
Xi Jinpings, in: ZChinR 2020, S. 142 ff.
4 Für das Zitieren der bisherigen Gesetze und justiziellen Inter-
pretationen des Obersten Volksgerichts werden die Abkürzungen
verwendet, die in der Übersetzung des ZGB eingeführt worden sind,
siehe ZChinR 2020, S. 415 ff. Dort finden sich auch entsprechende
Quellenangaben.
5 Ganz überwiegend handelt es sich um Änderungen der Zeichen-
setzung oder kleine sprachliche Änderungen. Hinzugefügt wurde
nur § 34 Abs. 4 ZGB, der die vorläufige Ausübung der Vormund-
schaft durch einen Ersatzvormund regelt.

ZChinR bereits eine Einführung veröffentlicht worden6

und es liegt eine eingehende Abhandlung vor.7

Im Folgenden wird nun – als erster Aufschlag für fol-
gende Forschungsprojekte und ohne den Anspruch auf
eine Vollständigkeit zu erheben – ein Überblick über
eine Auswahl wesentlicher Neuregelungen im Beson-
deren Teil (BT) geboten, wobei richtigerweise von den
Büchern 2 bis 7 als „besondere Teile“ des chinesischen
Zivilgesetzbuches gesprochen werden müsste. Vieles
muss dabei kursorisch bleiben, um den Rahmen ei-
nes Aufsatzes nicht zu sprengen. Die Neuregelungen
werden punktuell beleuchtet, indem auf eine elf Bände
umfassende Kommentierung des Obersten Volksge-
richts (OVG-Kommentierung) zurückgegriffen wird,
die kurz nach Verabschiedung des Gesetzes erschienen
ist.8 Die Kommentierung bespricht die einzelnen Pa-
ragrafen des Zivilgesetzbuches, wobei gegebenenfalls
auf Vorgängervorschriften im chinesischen Recht und
häufig auch auf Vorbilder aus ausländischen Rechts-
ordnungen hingewiesen wird.9

6 Yuanshi Bu, Die Kodifikation des chinesischen Zivilgesetzbuches
– ausgewählte Fragen, in: ZChinR 2017, S. 183 ff.
7 Siehe etwa Yuanshi Bu, Chinese Civil Code: The General Part,
München 2019.
8 Kleine Führungsgruppe zur Implementierungsarbeit des Zivilge-
setzbuches des Obersten Volksgerichts (Hrsg.) [最高人民法院民法典
贯彻实施工作领导小组主编], Verständnis und Anwendung des Zi-
vilgesetzbuches [中华人民共和国民法典理解与适用], Beijing 2020 (11
Bände) (zitiert: OVG-Kommentierung [Bezeichnung des Buches]).
9 Der Wert der OVG-Kommentierung wird etwas dadurch getrübt,
dass ein großes Autorenkollektiv (aus Richtern) beteiligt ist, der
Autor des jeweiligen Paragrafen jedoch nicht namentlich genannt
wird und die kommentierte Vorschrift nicht in das Gesamtsystem
des Gesetzes eingeordnet wird. Lehrbücher, die eine systematische
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B. Überblick über die Neuerungen

Die Darstellung der Neuregelungen folgt dem Aufbau
des ZGB nach Büchern (编): Sachenrecht (I), Vertrags-
recht (bzw. Schuldrecht) (II), Persönlichkeitsrecht (III),
Ehe- und Familienrecht (IV), Erbrecht (V) und Haft-
pflichtrecht10 (VI), in denen sich jeweils ein eigener AT
und BT befinden.

Dabei ist zu beachten, dass die Bücher zum Sachen-
recht und Schuldrecht in Teilbücher (分编) unterteilt
sind. Hier findet sich der AT jeweils im ersten Teil-
buch unter der Bezeichnung „Allgemeine Grundsätze“
(通则). In den übrigen Büchern erfolgt eine Einteilung
nicht nach Teilbüchern, sondern nur nach Kapiteln (章).
Dort wird der AT in den ersten Kapiteln „Allgemeine
Bestimmungen“ (一般规定) behandelt.11

Die Funktion der Unterteilung der einzelnen Bücher
in jeweils einen AT und einen BT wird besonders an
§ 468 ZGB deutlich. Dort wird bestimmt, dass der AT
des Buches zum Vertragsrecht auch für außervertrag-
liche Schuldverhältnisse gilt, sodass die §§ 463 bis 594
ZGB zu einem AT des Schuldrechts werden.12

I. Sachenrecht

Das Buch zum Sachenrecht (§§ 205 bis 462 ZGB)
übernimmt die Struktur des 2007 verabschiedeten Sa-
chenrechtsgesetzes. Der Gesetzgeber hat im BT einige
Ergänzungen (etwa durch das Hinzufügen eines Ka-
pitels zum Wohnungsrecht als dingliches Nutzungs-
recht13) und zum Teil wesentliche Änderungen ein-
zelner Rechtsinstitute (etwa am Recht zur Übernah-
me und Bewirtschaftung von Land14) vorgenommen.
Dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, Besitz und Be-
sitzschutz schenkt der Gesetzgeber jedoch wie schon
nach der bisherigen Rechtslage wenig Aufmerksam-
keit,15 sodass dieses hier nicht zu behandeln ist.

1. AT

Eingeleitet wird das Buch durch ein erstes Teilbuch
„Allgemeine Grundsätze“, in dem neben „Allgemei-
nen Bestimmungen“ zum Sachenrecht die Bestel-
lung, Inhaltsänderung, Übertragung und das Erlö-

Darstellung der einzelnen Rechtsgebiete enthalten, liegen uns in
Hamburg bislang jedoch nicht vor, obwohl ein solches kürzlich in
China erschienen ist: Wang Liming/Yang Lixin/Wang Yi/Cheng Xiao (王
利明/杨立新/王轶/程啸), Zivilrechtswissenschaft (民法学), 6. Aufl.,
Beijing 2020.
10 Zu dem Begriff „Haftpflichtrecht“ als Bezeichnung des 7. Buches
„Haftung für die Verletzung von Rechten“ (侵权责任) siehe unten
unter VI.
11 Auch im AT der ersten Teilbücher „Allgemeine Grundsätze“ des
Sachenrechts und Schuldrechts sind Kapitel mit „Allgemeinen Be-
stimmungen“ vorangestellt.
12 Siehe unten unter B. II.
13 Siehe hierzu unten unter B. I. 3.
14 Siehe ebd.
15 Hinrich Julius/Gebhard M. Rehm, Das chinesische Sachenrechts-
gesetz tritt in Kraft: Viel Lärm um Nichts? In: Zeitschrift für ver-
gleichende Rechtswissenschaft 2007, S. 367 ff. (411) („kursorisch“
geregelte besitzrechtliche Fragen); Yuanshi Bu, Einführung in das
Recht Chinas, 2. Aufl., München: Beck 2017, S. 178 („Regelungen über
Besitz sehr knapp gehalten“).

schen dinglicher Rechte sowie der Schutz der dingli-
chen Rechte normiert werden.

Wie bereits im Sachenrechtsgesetz werden in die-
sem Teilbuch staatliche Leitlinien aufgezeigt, die das
Verhältnis von Eigentum und Arbeit betreffen: Auf-
fällig ist, dass § 206 Abs. 1 ZGB keinen Bezug mehr
auf das Anfangsstadium des Sozialismus nimmt.16 Es
gelte vielmehr, an der sozialistischen Marktwirtschaft
festzuhalten und diese zu vervollständigen. Die öf-
fentliche Eigentumsordnung (Staatseigentum und Kol-
lektiveigentum) bleibt Hauptteil der Wirtschaftsord-
nung; Privateigentum ist nunmehr jedoch (gemäß § 207
ZGB) Staatseigentum und Kollektiveigentum vollstän-
dig gleichgestellt.17 Anerkannt wird außerdem, dass es
neben dem Einkommen aus Arbeit auch „vielfältige
andere Verteilungsformen“ gibt. Gemeint sind damit
Einkünfte aus Kapitalvermögen18 und aus der Ver-
pachtung von Land im Rahmen der Aufteilung des
Eigentums, des Rechts zur Übernahme und des Rechts
zur Bewirtschaftung an ländlichen Grundstücken19.20

Die Eigentumsübertragung erfolgt (wie bereits nach
dem Sachenrechtsgesetz) durch einen Vertrag (Er-
werbstitel), der rechtsübertragende Wirkung hat, wenn
bei beweglichen Sachen eine Übergabe, § 224 ZGB,
bzw. bei unbeweglichen Sachen eine Eintragung hinzu-
kommt, § 209 ZGB. Eine dingliche Einigung wird nicht
verlangt, was sich auch an der Nichtaufnahme des im
Hinblick auf seine Bedeutung kontrovers diskutierten
§ 51 VertragsG zum Erwerb vom Nichtberechtigten
in das ZGB zeigt.21 Dennoch ist in China häufig –
auch in der OVG-Kommentierung – vom Trennungs-
prinzip die Rede.22 Gemeint ist damit aber nur, dass
die schuldrechtlichen und die dinglichen Wirkungen

16 So noch § 3 SachenrechtsG.
17 Im Vergleich des § 207 ZGB zu dem ansonsten fast unveränder-
ten § 4 SachenrechtsG wurde vor dem Verb „schützen“ das Adverb
„gleich“ eingefügt. Die OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 29 ff.,
ist bemüht, diese Änderung in den Zusammenhang mit neueren
Beschlüssen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei zu
rücken. Freilich gelingt es nicht, hieraus eine Erkenntnis für die
Rechtsprechungspraxis der Volksgerichte zu gewinnen.
18 Siehe § 268 ZGB.
19 Siehe die §§ 330 ff. ZGB.
20 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 27.
21 § 51 VertragsG sah vor, dass der Vertrag zwischen dem Veräuße-
rer und dem Erwerber bei mangelnder Berechtigung des Veräußerers
erst dann wirksam wird, wenn der Verfügungsberechtigte ihn geneh-
migt oder es zur Konvaleszenz kommt. Für den gutgläubigen Erwerb
(nach § 106 SachenrechtsG) würde es dann stets am Erwerbstitel
fehlen. Zur (nunmehr durch das ZGB im ersteren Sinne getroffe-
nen) Wahl des chinesischen Gesetzgebers, § 51 VertragsG entweder
zu streichen oder das dingliche Rechtsgeschäft anzuerkennen, sie-
he Yuanshi Bu, Der gutgläubige Erwerb im chinesischen Sachenrecht,
in: Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, Bd. 108 (2009),
S. 307 ff. (309 ff.).
22 Siehe etwa OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 83 (zur Tren-
nung zwischen der Wirksamkeit des Vertrags und dem Eintritt
der dinglichen Rechtsänderung nach § 215 ZGB); und OVG-
Kommentierung Schuldrecht, S. 13, wo § 597 Abs. 1 ZGB (zur
fehlenden Verfügungsbefugnis als Rechtsmangel) als Beleg für die
Trennung (zwischen dem Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft
bzw. wörtlich: zwischen der „Verpflichtungshandlung“ [负担行为]
und der „Verfügungshandlung“ [处分行为]) angeführt wird. Siehe
hierzu auch unten unter B. II. 1. a).
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dieses einen Vertrags getrennt werden23 bzw. zeitlich
auseinanderfallen können.24 Dementsprechend betont
auch die OVG-Kommentierung, dass das so verstan-
dene Trennungsprinzip nicht die Anerkennung der
„Doktrin eines dinglichen Rechtsgeschäfts“ (物权行为
理论) bedeute.24a

Zwei Änderungen sind zur Eintragung von Immo-
bilien festzustellen. Im Hinblick auf das Recht zur
Einsichtnahme in das Grundbuch in § 218 ZGB soll
der neu eingefügte § 219 ZGB den Schutz der Privat-
sphäre des Sachenrechtsinhabers stärken, indem die
Nutzung von Grundbuchinformationen eingeschränkt
wird: Interessierte, denen die Einsichtnahme in das
Grundbuches gewährt wird,25 dürfen demnach Eintra-
gungsdaten nicht veröffentlichen oder „illegal nutzen“.
Eine „illegale Nutzung“ dürfte dann vorliegen, wenn
sie nicht dem Zweck der Nutzung entspricht, den In-
teressierte bei der Einsichtnahme anzugeben haben.26

Eine Rechtsfolge für den Verstoß gegen § 219 ZGB wird
vom Gesetz nicht angeordnet.27

Die zweite Änderung betrifft die Gebührenerhebung
für eine Eintragung von Immobilien. Hierzu bestimmt
§ 223 ZGB, dass die Gebühr pro Eintragung und nicht
im Verhältnis zur Fläche, zum Volumen oder Preis der
unbeweglichen Sache erhoben wird. Laut Kommentie-
rung des OVG bietet diese Regelung einen bedeutsa-
men Anreiz dafür, dass Parteien die Eintragungsforma-
litäten erledigen.28 Dies ist überraschend, da § 223 ZGB
insofern wörtlich § 22 Satz 1 SachenrechtsG entspricht.
Weggefallen ist hingegen § 22 Satz 2 SachenrechtsG, in
dem „die zuständige Abteilung des Staatsrates gemein-
sam mit der für den Preis zuständigen Abteilung“ zur
Festlegung konkreter Gebührensätze ermächtigt wur-
de. Solche Gebührensätze waren zwar zwischenzeitlich
erlassen worden,29 dies wurde von lokalen Behörden

23 In Abgrenzung vom Einheitsprinzip, bei dem ein einziger Ver-
trag die Obligation zur Verschaffung des dinglichen Rechts und
gleichzeitig den Eigentumsübergang bewirkt, kann insofern von ei-
nem unvollständigen oder „hinkenden“ Trennungsprinzip in China
gesprochen werden. Siehe sehr instruktiv Rolf Stürner, Der Stand der
Entwicklung des chinesischen Sachenrechts und die Kodifikation des
chinesischen Sachenrechtsbuches im künftigen Zivilgesetzbuch, in:
Yuanshi Bu (Hrsg.), Der Besondere Teil der chinesischen Zivilrechts-
kodifikation, Tübingen 2019, S. 47 ff. (51 f.).
24 Sebastian Lohsse/ Jin Jing, Sachenrecht: Begrifflichkeiten, Prin-
zipien, Eigentum, in: Jörg Binding/ Knut Benjamin Pißler/ Xu Lan,
Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht, Frankfurt am Main 2015,
S. 206 ff. (215).
24a OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 85.
25 Siehe hierzu ausführlich Oliver Weber, Das chinesische Grund-
buchsystem und Grundbuchverfahren, ZChinR 2017, S. 11 ff.
26 Oliver Weber, a. a. O. (Fn. 25), S. 11.
27 Die OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 106, verweist insofern
aber auf § 32 Vorläufige Verordnung über die Eintragung von Immo-
bilien (不动产登记暂行条例); chinesisch-deutsch in: ZChinR 2015,
S. 59 ff., der eine Schadensersatzhaftung vorsieht. Auf die Regelungen
zum Schutz der Privatsphäre in den §§ 1032 ff. ZGB wird hingegen
kein Bezug genommen.
28 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 128.
29 Mitteilung der Staatlichen Entwicklungs- und Reformkommissi-
on und des Finanzministeriums zu Fragen wie etwa der Normierung
der Berechnung und des Standards für den Einzug von Gebühren
für die Eintragung von Gebäuden (国家发展改革委、财政部关于规
范房屋登记费计费方式和收费标准等有关问题的通知) vom 15.4.2008,
chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律

aber offenbar ignoriert.30 Es erschließt sich daher nicht,
woher die Kommtentierung des OVG den Optimismus
nimmt, dass der Wegfall der Ermächtigung zu einer
Vereinheitlichung der Eintragungsgebühren nach den
Vorgaben des § 223 ZGB führen soll, um einen entspre-
chenden Anreiz zur Eintragung zu schaffen.

Bei den Vorschriften zur Übergabe beweglicher Sa-
chen in den §§ 224 ZGB sind folgende Änderungen
hervorzuheben: Die brevi manu traditio und die Abtre-
tung des Herausgabeanspruchs als Übergabesurrogat
gemäß den §§ 226, 227 ZGB setzen nicht mehr einen
rechtmäßigen Besitz der Sache voraus. In der Lehre
war diese Rechtmäßigkeitsvoraussetzung bereits für
das Sachenrechtsgesetz restriktiv ausgelegt worden.31

Im Zivilgesetzbuch ist sie nicht zuletzt auch mit dem
rechtsvergleichenden Hinweis auf andere Rechtsord-
nungen (das deutsche Recht setzt in den §§ 929 Satz 2,
931 BGB ebenfalls keinen rechtmäßigen Besitz vor-
aus) weggefallen.32 Freilich lässt sich trefflich darüber
streiten, ob der chinesische Gesetzgeber bei der For-
mulierung der §§ 25, 26 SachenrechtsG dem Ausdruck
„rechtmäßig“ (依法, wörtlich: „nach dem Recht“) über-
haupt eine Bedeutung zumessen wollte. Denn er wird
in chinesischen Rechtsakten an vielen Stellen einge-
streut und nicht selten hat man den Eindruck, dass
es sich um ein Füllwort handelt. Die Kommentierung
des OVG setzt den Ausdruck allerdings für die §§ 25,
26 SachenrechtsG mit dem Begriff „rechtmäßig“ (合法)
gleich.33

Bei den §§ 237, 238 ZGB, die aus den §§ 36, 37 Sachen-
rechtsG hervorgegangen sind, wurde hingegen der
Ausdruck „nach dem Recht“ eingefügt.34 Sie betreffen
verschiedene Ansprüche bei einer Verschlechterung
oder Verletzung dinglicher Rechte, die der Berechtig-
te nunmehr (nur) „nach dem Recht“ geltend machen
kann. Anders als bei den §§ 226, 227 ZGB zuvor geht
die Kommentierung des OVG hier jedoch mit keinem
Wort auf die Formulierungsänderung ein. Die Ausfüh-
rungen machen jedoch deutlich, dass der Gesetzgeber
im Hinblick auf Ansprüche bei einer Verschlechterung
(Reparatur, erneute Herstellung, Austausch gegen eine
neue Sache und Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustands) auf vertragliche Ansprüche und bei Ansprü-
chen bei einer Verletzung (Schadensersatz und ande-

英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], CLI. 4.104635. Die Mitteilung
wurde am 13.7.2017 durch Bekanntmachung Nr. 5 der Staatlichen
Entwicklungs- und Reformkommission (CLI.4.298592) aufgehoben.
30 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 128, führt eine Reihe von
Beispielen für Gebührensätze an, die „in einigen Gebieten“ (一些地
方) entgegen den Vorgaben von § 22 Satz 1 SachenrechtsG erhoben
wurden. Bereits im Entwurfsverfahren zum SachenrechtsG wehrten
sich die lokalen Eintragungsbehörden gegen einen Gebührenver-
zicht, sodass keine landesweit einheitliche Behördenzuständigkeit
eingeführt werden konnte, siehe Hinrich Julius/ Gebhard M. Rehm,
a. a. O. (Fn. 15), S. 377.
31 Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 162.
32 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 143 f., 147 ff.
33 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 144.
34 Siehe insofern auch die §§ 235, 236 ZGB zum dinglichen Heraus-
gabeanspruch und zum dinglichen Beseitigungsanspruch, in denen
der Ausdruck „nach dem Recht“ fehlt, bei denen es sich also (im Ge-
gensatz zu den §§ 237, 238 ZGB) um Anspruchsgrundlagen handeln
dürfte.
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re Rechtsbehelfe) auf das Haftpflichtrecht verweisen
wollte.35 Ob es sich um eine Rechtsgrundverweisung
oder eine Rechtsfolgenverweisung handelt, wird je-
doch nicht deutlich.36

Als einen besonderen Tatbestand des Erwerbs ding-
licher Rechte sah § 29 SachenrechtsG vor, dass der Er-
werb durch Erbschaft oder Vermächtnis im Zeitpunkt
des Erbfalls bzw. der Annahme des Vermächtnisses
Wirkung entfaltet. § 230 ZGB hat die Regelung im Hin-
blick auf das Vermächtnis nicht aufgenommen. Dies
könnte so zu verstehen sein, dass dem Vermächtnis
nach dem ZGB keine dingliche Wirkung zukommen
soll, der Vermächtnisnehmer also nur einen schuld-
rechtlichen Anspruch gegen die anderen Erben hat.
Allerdings finden sich in der Kommentierung des OVG
zu § 230 ZGB keine Anhaltspunkte dafür, dass diese
Änderung eine Abkehr vom Vindikationslegat dar-
stellt. Erklärt wird die Änderung vielmehr damit, dass
die alte Regelung in § 29 SachenrechtsG irreführend ge-
wesen sei, da sich der Zeitpunkt des Wirksamwerdens
im Hinblick auf das Vermächtnis im Erbrecht nicht wie-
derfinde und daher „unnötig“ sei.37 Es ist zu hoffen,
dass die Autoren erster Lehrbücher zum Erbrecht die
Neuregelung des § 230 ZGB im Blick haben, um zu
der offenen Frage des Vermächtnisses als Damnations-
oder Vindikationslegat Stellung nehmen zu können.

2. BT

Im BT des Sachenrechts finden sich Vorschriften zum
Eigentum (§§ 240 bis 322), zu dinglichen Nutzungs-
rechten (§§ 323 bis 385), zu dinglichen Sicherheiten
(§§ 386 bis 457) sowie zum Besitz (§§ 458 bis 462).

a) Eigentum

Im zweiten Teilbuch (Eigentum) sind wesentliche Än-
derungen vor allem im Recht des Wohnungseigentums
und des gemeinschaftlichen Eigentums festzustellen.38

Außerdem sind die besonderen Bestimmungen über
den Erwerb des Eigentums (§§ 311 ff. ZGB) betroffen,
die den Abschluss dieses Teilbuches bilden.

aa) Recht des Wohnungseigentums

Das Recht des Wohnungseigentums ist in den §§ 271 bis
287 ZGB unter der Überschrift „Sondereigentum und
gemeinschaftliches Eigentum an Gebäuden“ geregelt.
Entsprechende Vorschriften des Sachenrechtsgesetzes
(§§ 70 bis 83) wurden teilweise unverändert über-
nommen, größtenteils jedoch geändert. Neu eingefügt
wurden zwei Paragrafen (§§ 282 und 287). Mit der

35 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 198 ff., 201 f.
36 Zu § 237 ZGB führt das OVG (OVG-Kommentierung Sachen-
recht, S. 199) aus, dass das Vorliegen eines Vertrags keine Anspruchs-
voraussetzung sei. Insofern ist von einer Rechtsfolgenverweisung
auszugehen. Bei § 238 ZGB wird (OVG-Kommentierung Sachenrecht,
S. 202) im Hinblick auf die Verjährung des Anspruchs ausgeführt,
dass die Regelungen zur Verjährung schuldrechtlicher Ansprüche
gelten. Dies deutet eher auf eine Rechtsgrundverweisung hin.
37 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 166.
38 Größtenteils unverändert blieben hingegen die §§ 288 bis 296
ZGB zu Nachbarschaftsbeziehungen.

Überarbeitung reagiert der Gesetzgeber laut Kommen-
tierung des OVG auf Schwierigkeiten bei der Grün-
dung einer Eigentümerversammlung sowie Probleme
bei der Verwendung der Instandhaltungsrücklage und
im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Covid-
19.39 Anders als in anderen Rechtsgebieten wurden
fast keine Normen aus einer justiziellen Interpretati-
on des OVG übernommen, die das Gericht 2009 zum
Wohnungseigentum erlassen hatte.40 Teilweise hat der
Gesetzgeber aber zu Fragen Stellung bezogen, die auch
das OVG in seiner Interpretation angesprochen hat.41

Die Schwierigkeiten bei der Gründung einer Ei-
gentümerversammlung stehen im Zusammenhang mit
dem bereits im Sachenrechtsgesetz verankerten Kon-
zept, dass diese als Organ nur optional und nicht
bereits durch Entstehen der Wohnungseigentümerge-
meinschaft existiert.42 Hiergegen wurden in der Ver-
gangenheit bereits einige Maßnahmen ergriffen,43 die
aber offenbar nicht dazu geführt haben, dass die Woh-
nungseigentümer großes Interesse an diesem Organ
der Selbstverwaltung für Beschlüsse und Willensbil-
dung gezeigt hätten.44 Ob die neu eingeführte Maßnah-
me in § 277 Abs. 2 ZGB, nach der die Einrichtung der
Eigentümerversammlung (und die Wahl des Eigentü-
merausschusses) nun auch durch die Einwohnerkomi-
tees45 (nicht nur wie schon nach dem Sachenrechtsge-
setz durch die „zuständigen Abteilungen der lokalen
Volksregierungen“) angeleitet und unterstützt wird, an
diesem Zustand etwas zu ändern vermag, ist fraglich.

Dem Problem bei der Verwendung der Instand-
haltungsrücklage hat sich der Gesetzgeber in § 278
ZGB angenommen, wo die Beschlussbefugnisse der
Wohnungseigentümer geregelt sind. Die Neuregelung
trennt nunmehr zwischen den Beschlüssen über die
Verwendung (in § 278 Abs. 1 Nr. 5) und die Auf-
bringung (in § 278 Abs. 1 Nr. 6) der „Mittel für In-
standhaltung und Instandsetzung“.46 Aus § 278 Abs. 2
39 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 8.
40 Eine Ausnahme bildet insofern § 278 Abs. 1 Nr. 8 ZGB, der über-
nommen wurde aus einem Teil des § 7 Erläuterungen des Obersten
Volksgerichts zu einigen Fragen der konkreten Rechtsanwendung
bei der Behandlung von Streitfällen über Sondereigentum und ge-
meinschaftliches Eigentum (最高人民法院关于审理建筑物区分所
有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释) vom 14.5.2009 (OVG-
Interpretation Wohnungseigentum), chinesisch-deutsch in: Knut Ben-
jamin Pißler, Wohnungseigentum in China, Tübingen: Mohr Siebeck,
2012, S. 110 ff.
41 Siehe Fn. 50 und 53 sowie den begleitenden Text.
42 Siehe § 277 Abs. 1 Satz 1 ZGB (= § 75 Abs. 1 SachenrechtsG).
43 Siehe hierzu Knut Benjamin Pißler, a. a. O. (Fn. 40), S. 36 ff.
44 Die OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 374, führt dies darauf
zurück, dass die Wohnungseigentümer sich vor einem Einzug nicht
kennen, wenn sie aus verschiedenen Lokalitäten kommen, und zu
unterschiedlichen Zeitpunkten einziehen. Eine nicht unwesentliche
Rolle dürfte freilich auch spielen, dass chinesische Bürgerinnen und
Bürger in einem autoritären Staat leben, der ansonsten selbst wenig
Interesse an einer demokratischen Selbstverwaltung zeigt.
45 Einwohnerkomitees gehören zur örtlichen Selbstverwaltung und
sind im Gesetz der Volksrepublik China zur Organisation der Ein-
wohnerkomitees in Städten [中华人民共和国城市居民委员会组织法]
vom 26.12.1989 in der Fassung vom 29.12.2018 (chinesisch-englisch
abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.
cn> [北大法宝], CLI.1.328208) geregelt.
46 Bis dahin zusammen in § 76 Abs. 1 Nr. 5 SachenrechtsG gere-
gelt. § 76 Abs. 2 verlangte für einen entsprechenden Beschluss, dass
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Satz 2 ZGB ergibt sich im Vergleich zu § 76 Sachen-
rechtsG eine gewisse Erleichterung für den Beschluss
über die Verwendung: Für diesen reicht nun eine ein-
fache Mehrheit der Eigentümer aus, die mindestens
die Hälfte des Sondereigentums halten.47 Allerdings
wurde zugleich ein Quorum für alle gemeinsamen Be-
schlüsse der Wohnungseigentümer eingeführt, wonach
sich zumindest zwei Drittel der Eigentümer an der
Abstimmung beteiligen müssen, die mindestens zwei
Drittel des Sondereigentums halten, § 278 Abs. 2 Satz 1
ZGB. Vor dem Hintergrund, dass es sich in China als
schwierig erweist, eine Eigentümerversammlung zu er-
richten, dürfte es spannend sein zu beobachten, ob
dieses Quorum regelmäßig erreicht wird.

Normen, die im Zusammenhang mit der Bekämp-
fung von Covid-19 stehen, sind in den neu einge-
fügten § 285 Abs. 2 und § 286 Abs. 1 Satz 2 ZGB
zu sehen. Hiernach werden Immobiliendiensteunter-
nehmen (d. h. Hausverwaltungsunternehmen, die im
Rahmen eines Immobiliendienstevertrags48 mit der
Verwaltung beauftragt werden), andere Verwalter und
die einzelnen Wohnungseigentümer verpflichtet, die
Regierung bei der Ausführung von Notfallmaßnahmen
zu unterstützen bzw. bei diesen zu kooperieren.49

Ein weiteres Thema war bei der Überarbeitung
des Wohnungseigentumsrechts die Umwidmung von
Wohnungen zur gewerblichen Nutzung und die Än-
derung der Nutzung von Gemeinschaftseigentum. Die
Umwandlung von Wohnraum in gewerblich genutzte
Räume bedarf gemäß § 279 ZGB eines einstimmigen
Einverständnisses der „materiell interessierten“ Eigen-
tümer.50 Im Hinblick auf Gemeinschaftseigentum ist
für die Änderung der Nutzungsart und die Nutzung
für gewerbliche Tätigkeiten ein gemeinsamer Beschluss
der Eigentümer erforderlich, der von drei Vierteln der
Eigentümer angenommen werden muss, die zumin-
dest drei Viertel des Sondereigentums halten, § 278
Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 ZGB.51 Schließlich wird auch
eine Regelung zur in China weit verbreiteten Praxis
getroffen, dass Gemeinschaftseigentum von Bauun-
ternehmen oder Immobiliendiensteunternehmen für
gewerbliche Zwecke (etwa durch die Vermietung des
Daches oder der Außenwände von Gebäuden an Wer-

mindestens zwei Drittel aller Eigentümer zustimmen, die zusammen
Sondereigentum an mindestens zwei Dritteln der Gesamtfläche des
Gebäudes haben.
47 Beschlüsse über die Aufbringung müssen hingegen von drei
Vierteln der Eigentümer angenommen werden, die zumindest drei
Viertel des Sondereigentums halten.
48 Siehe hierzu unten unter B. II. 2.
49 Zur Frage, welche Notfallmaßnahmen von der Regierung ergrif-
fen werden können, verweist die OVG-Kommentierung Sachenrecht,
S. 419, auf § 49 Katastrophenschutz- bzw. „Notfallmaßnahmen“-
gesetz (突发事件应对法) vom 30.8.2007.
50 Nach § 77 SachenrechtsG war die Zustimmung der „materiell in-
teressierten“ Eigentümer erforderlich, ohne dass ausdrücklich eine
Einstimmigkeit gefordert wurde. Wer als „materiell interessierter“
Eigentümer gilt, regelt § 11 OVG-Interpretation Wohnungseigentum
(Fn. 40).
51 Zur bisherigen unübersichtlichen Rechtslage bei der Nutzung
von Gemeinschaftseigentum siehe ausführlich Knut Benjamin Pißler,
a. a. O. (Fn. 40), S. 22 ff.

beunternehmen) genutzt wird:52 Gemäß § 282 ZGB
gehören hieraus erzielte Einnahmen abzüglich ange-
messener Kosten zum gemeinschaftlichen Eigentum
der Eigentümer.53

ab) Gemeinschaftliches Eigentum

In den §§ 297 bis 310 ZGB sind die Bruchteilsgemein-
schaft und die Gesamthandsgemeinschaft als zwei For-
men der Innehabung von dinglichen Rechten (Eigen-
tum sowie nach § 310 ZGB dingliche Sicherungsrechte
und dingliche Nutzungsrechte) normiert.

Neu eingefügt wurde eine Regelung zur Änderung
der Natur und der Nutzungsart gemeinschaftlichen
Eigentums. Diese bedürfen nun (wie bisher nur Ver-
fügungen und schwerwiegende Reparaturen54) gemäß
§ 301 ZGB einer Zustimmung von zwei Dritteln der Ei-
gentümer (bei der Bruchteilsgemeinschaft) bzw. von al-
len Eigentümern (bei der Gesamthandsgemeinschaft).

Näher ausgestaltet wurde außerdem das Vorkaufs-
recht bei der Bruchteilsgemeinschaft, wenn einer der
Eigentümer seinen Anteil gemäß § 305 ZGB veräußert.
Bislang war hierzu im Sachenrechtsgesetz nur geregelt,
dass die Miteigentümer ein Vorkaufsrecht zu glei-
chen Bedingungen haben. Das OVG hatte 2016 weitere
Regelungen in der OVG-Interpretation Sachenrecht I
geschaffen,55 die nun teilweise in das ZGB aufgenom-
men worden sind: § 306 Abs. 1 ZGB sieht vor, dass
der Veräußerer den anderen Bruchteilseigentümern die
Bedingungen der Veräußerung unverzüglich mitteilen
muss und dass diese das Vorkaufsrecht innerhalb einer
angemessenen Frist ausüben müssen.56 § 306 Abs. 2 re-
gelt den Fall, dass mehrere Bruchteilseigentümer das
Vorkaufsrecht ausüben, dahingehend, dass mangels
einer anderweitigen Vereinbarung jeder Bruchteilsei-
gentümer das Vorkaufsrecht nach dem Verhältnis des
jeweiligen Bruchteils im Zeitpunkt der Übertragung
genießt.57

ac) Besondere Bestimmungen über den Erwerb
des Eigentums

Im Kapitel der „besonderen Bestimmungen über den
Erwerb des Eigentums“ (§§ 311 ff. ZGB) sind die Rege-
lungen über den Erwerb vom Nichtberechtigten (bis-
lang: §§ 106 ff. SachenrechtsG) unangetastet geblieben.
Die betreffenden Normen aus der OVG-Interpretation
Sachenrecht I wurden nicht in das ZGB eingearbeitet.

52 Knut Benjamin Pißler, a. a. O. (Fn. 40), S. 25.
53 Einen Anspruch auf Herausgabe erzielter Einnahmen aus „ei-
genmächtig durchgeführten gewerblichen Tätigkeiten“ auf Gemein-
schaftseigentum sah bereits § 14 Abs. 2 OVG-Interpretation Woh-
nungseigentum (Fn. 40) vor.
54 Siehe § 97 SachenrechtsG.
55 Siehe hierzu ausführlich Yuanshi Bu, Domestizierung des chine-
sischen Sachenrechts, ZChinR 2017, S. 23 ff. (29 ff.).
56 Aus § 11 OVG-Interpretation Sachenrecht 2016 (= § 11 OVG-
Interpretation Sachenrecht 2020 [Fn. 58]) ergibt sich, dass das OVG
grundsätzlich eine Frist von 15 Tagen für angemessen erachtet.
57 Dies entspricht der Regelung in § 14 OVG-Interpretation Sachen-
recht 2016.
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Jedoch hat das OVG diese unverändert in eine revidier-
te Fassung der Interpretation übernommen.58

Zwei Änderungen in diesem Kapitel sind hervorzu-
heben: Erstens wurde in § 318 ZGB die Frist verlängert,
nach der der Staat Eigentum an verloren gegangenen
Sachen erwirbt (ein Jahr statt wie noch nach § 113 Sa-
chenrechtsG sechs Monate). Die Kommentierung des
OVG begreift dies als eine Stärkung des Schutzes des
Eigentümers, aber auch als Anpassung an Fristenrege-
lungen in anderen Gesetzen wie etwa im Zivilprozess-
gesetz zur Feststellung herrenloser Sachen.59

Zweitens hat der Gesetzgeber in § 322 ZGB erstmals
eine gesetzliche Grundlage für den originären Eigen-
tumserwerb durch Verarbeitung, Verbindung oder Ver-
mischung geschaffen. Dabei wird weder zwischen be-
weglichen und unbeweglichen Sachen noch zwischen
den verschiedenen Erwerbsvorgängen unterschieden.
Alle Erwerbstatbestände fasst die Kommentierung des
OVG unter dem Begriff „tianfu“ (添附) zusammen.60

§ 322 Satz 1 ZGB sieht vor, dass im Hinblick auf
die Zuordnung des Eigentums an der durch den Er-
werbsvorgang neu entstandenen Sache primär auf eine
Vereinbarung der Parteien abzustellen ist. Fehlt eine
solche Vereinbarung oder ist eine Vereinbarung unklar,
gelten „die gesetzlichen Bestimmungen“, wobei of-
fen bleibt, welche gesetzlichen Bestimmungen gemeint
sind.61 Mangels gesetzlicher Bestimmungen wird für
die Zuordnung auf die „Grundsätze der vollumfängli-
chen Entfaltung der effektiven Nutzung der Sache und
des Schutzes der schuldlosen Partei“ abgestellt. Für ers-
teren Grundsatz kommt es nach der Kommentierung
des OVG darauf an, welche Sache als die Hauptsache
anzusehen ist und ob eine Sache einen höheren Wert
hat.62 Beim zweiten Grundsatz, also dem Schutz der
schuldlosen Partei, stellt die Kommentierung auf die
Bösgläubigkeit des Handelnden ab, sodass er in diesem
Fall nicht Eigentümer wird.63

58 §§ 14 bis 20 Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zur An-
wendung des Buches über das Sachenrecht des „Zivilgesetzbuches
der Volksrepublik China“ (Teil 1) (最高人民法院关于适用《中华
人民共和国民法典》物权编的解释（一）) vom 29.12.2020 (OVG-
Interpretation Sachenrecht 2020); chinesisch-englisch abrufbar unter
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
CLI.3.349601. Eine chinesisch-deutsche Fassung wird demnächst ver-
öffentlicht.
59 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 563 f.
60 Unter diesem Begriff tauchte der originäre Eigentumserwerb
bereits in Ziffer 86 OVG-Interpretation AGZR auf, wo der Eigen-
tumserwerb zwar vorausgesetzt, aber nicht explizit geregelt war.
Ebenso wurde in § 62 OVG-Interpretation SicherheitenG der Ei-
gentumserwerb durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung
vorausgesetzt, um die Sicherheit eines Hypothekars auf die Sache
bzw. deren Surrogat zu erstrecken, die durch den Erwerbsvorgang
entsteht.
61 Denkbar ist, dass beispielsweise auf das Werkvertragsrecht in
den §§ 770 ff. ZGB zurückgegriffen werden kann. Dort ist in § 783 das
Zurückbehaltungsrecht des Werkunternehmers geregelt, aus dem
ohne Weiteres zu schließen ist, dass der Besteller Eigentümer der neu
entstandenen Sache wird. Allerdings geht die OVG-Kommentierung
Sachenrecht, S. 589, davon aus, dass der Erwerbsvorgang beim
Vorliegen eines Werkvertrags gerade kein originärer Erwerb durch
Verarbeitung des § 322 ZGB sei.
62 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 589.
63 Dies soll nur nicht für die Verbindung von unbeweglichen mit be-
weglichen Sachen gelten, OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 587.

Nach § 322 Satz 2 ZGB hat die Partei, die durch das
Verschulden der anderen Partei oder durch die Fest-
stellung der Zuordnung der Sache geschädigt ist, einen
Anspruch auf Schadenersatz oder Ausgleich. Hierbei
handelt es sich offenbar nicht um eine eigenständige
Anspruchsgrundlage, sondern um eine Rechtsgrund-
verweisung auf den Ausgleichsanspruch nach dem Be-
reicherungsrecht und (soweit ein Verschulden vorliegt)
auf Schadensersatzansprüche nach dem Haftpflicht-
recht.64

b) Dingliche Nutzungsrechte

Dingliche Nutzungsrechte sind im 3. Teilbuch des Sach-
rechts (§§ 323 bis 385) geregelt. Als solche gelten neben
Landnutzungsrechten, die in der Praxis eine herausra-
gende Rolle spielen, da Eigentum an Grund und Boden
in den Städten dem Staat und außerhalb der Städte
den Kollektiven zusteht,65 das neu geschaffene Woh-
nungsrecht (§§ 366 ff.) und die Grunddienstbarkeiten
(§§ 372 ff.), wobei Letztere nur wenig Änderungen er-
fahren haben. Im Hinblick auf die Landnutzungsrechte
übernimmt das ZGB die Einteilung des Sachenrechts-
gesetzes in ein Recht zur Übernahme und Bewirtschaf-
tung von im Kollektiveigentum oder Staatseigentum
stehendem Land (§§ 330 ff.), ein Nutzungsrecht an im
Staatseigentum stehendem Bauland (§§ 344 ff.) und
ein Nutzungsrecht an im Kollektiveigentum stehen-
dem Heimstättenland (§§ 362 ff.).66

Im Hinblick auf die bereits im Sachenrechtsgesetz
normierten Nutzungsrechte stechen zwei Änderungen
hervor: Beim Recht zur Übernahme und Bewirtschaf-
tung von Land wurde das Recht zur Bewirtschaftung
dinglich verselbstständigt.67 In China wird diese Neue-
rung mit dem Schlagwort der „Aufteilung der drei
Rechte [d. h. des Eigentums, des Rechts zur Übernah-
me und des Rechts zur Bewirtschaftung an ländlichen
Grundstücken]“ (三权分置) bezeichnet. Es ist nun ge-
mäß § 339 ZGB zulässig, dass der Berechtigte (also
das Kollektivmitglied, dem das Recht zur Übernahme
und Bewirtschaftung von Land eingeräumt worden ist)
das Bewirtschaftungsrecht einem Dritten überträgt.68

Dementsprechend gibt es nun neben dem aus dem
Recht zur Übernahme und Bewirtschaftung von Land
Berechtigten (mit den Befugnissen nach § 331 ZGB)
einen aus dem Recht zur Bewirtschaftung von Land Be-
rechtigten (mit den Befugnissen nach § 340 ZGB). Ein
längerfristig (über fünf Jahre) verselbstständigtes Recht
64 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 587.
65 Art. 10 Verfassung der Volksrepublik China (中华人民共和国宪
法) vom 4.12.1982 in der Fassung vom 11.3.2018; chinesisch-englisch
abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.
cn> [北大法宝], CLI.1.311950.
66 In den deutschen Übersetzungen des Sachenrechtsgesetzes als
„Recht zur Nutzung bäuerlicher Hausgrundstücke“ bzw. „Hofland-
recht“ übersetzt. Zu dieser terminologischen Änderung siehe Fn. 259
(bei § 362 ZGB) der deutschen Übersetzung des ZGB (Fn. 2).
67 Die Anfänge der betreffenden Politik reichen bis in das Jahr 2014
zurück, siehe OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 692.
68 Die Vorschrift nennt als Beispiele dieses „Inverkehrbringens“ (流
转) die schuldrechtliche Vermietung bzw. Verpachtung (diese wer-
den im chinesischen Recht nicht unterschieden) und das Einbringen
als Einlage in ein Unternehmen.
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zur Bewirtschaftung von Land ist außerdem nach § 341
ZGB eintragungsfähig. Der Gesetzgeber geht mit die-
sen Neuregelungen einen Kompromiss ein: Er bewahrt
die Funktion des übertragenen Landnutzungsrechts als
soziale Sicherheit für die Kollektivmitglieder (Land-
wirtschaft betreibende Familien), ermöglicht aber zu-
gleich, dass größere Agrarflächen bewirtschaftet wer-
den. Freilich hat es auch schon nach der bisherigen
Rechtslage Möglichkeiten gegeben, das Verbot einer
vollständigen Übertragung des Übernahmerechts zu
umgehen.69 In Zusammenhang mit der „Aufteilung
der drei Rechte“ ist außerdem zu erwähnen, dass Nut-
zungsrechte an Ackerland unter dem ZGB mit einer
Hypothek belastet werden dürfen.70 Im Fall einer Ver-
wertung der Hypothek kommt es so allerdings dazu,
dass dieses Land die soziale Funktion verliert.

Die zweite Änderung betrifft die Verlängerung des
Nutzungsrechts für Bauland. Das Sachenrechtsgesetz
hatte für Land, das für Wohngebäude genutzt wird, ei-
ne „automatische Verlängerung“ (自动续期) angeord-
net.71 Dies war als kleine Revolution gewertet worden,
weil ein solches sich automatisch verlängerndes umfas-
sendes Nutzungsrecht bei ökonomischer Betrachtung
keine andere Wirkung als volles Eigentum hat, und
dies damit die verfassungsrechtliche Anordnung auf-
hebt, dass kein Privateigentum an Land besteht.72 Frag-
lich war bislang allerdings, ob für eine solche „auto-
matische Verlängerung“ eine erneute Nutzungsgebühr
zu zahlen ist und ob sich diese am Marktwert orien-
tiert oder eine reine Verwaltungsgebühr ist. § 359 Abs. 1
Satz 2 ZGB bejaht den ersten Teil der Frage, überlässt es
aber dem Gesetzgeber und dem Staatsrat, Regelungen
zur Höhe der Gebühren und mögliche Ermäßigungen
oder Befreiungen aufzustellen. Die Kommentierung
des OVG argumentiert allerdings, dass sich bis zum
Erlass entsprechender Regelungen die Landnutzungs-
rechte bei Ablauf der Nutzungsfrist verlängern, ohne
dass ein entsprechender Antrag zu stellen ist und Ge-
bühren zu zahlen sind.73

Das Wohnungsrecht ist in den §§ 366 ff. ZGB erst-
mals als ein dingliches Nutzungsrecht normiert.74 Es
kann an jeder Wohnung in einem Gebäude unabhän-
gig davon bestellt werden, auf welchem Typ eines
Landnutzungsrechts das Gebäude errichtet wurde.75

69 Hinrich Julius/Gebhard M. Rehm, a. a. O. (Fn. 15), S. 394.
70 Siehe § 399 Nr. 2 ZGB im Vergleich zu § 184 Nr. 2 SachenrechtsG.
Das Nutzungsrecht an Heimstättenland kann hingegen weiterhin
nicht mit einer Hypothek belastet werden.
71 § 149 SachenrechtsG.
72 Hinrich Julius/Gebhard M. Rehm, a. a. O. (Fn. 15), S. 398 f.
73 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 824. Das OVG beruft sich
dabei auf ein Antwortschreiben des Ministeriums für staatliches
Land und Ressourcen mit dem Aktenzeichen Guo Tu Zi Ting Han
(2016) Nr. 1712 [国土资厅函〔2016〕1712号] vom 8.12.2016.
74 Im Zivilgesetz der Republik China ist ein Wohnungsrecht nicht
vorgesehen. Während der Entwurfsarbeiten zum SachenrechtsG war
die Aufnahme eines Wohnungsrechts in der Volksrepublik disku-
tiert, letztlich aber verworfen worden, OVG-Kommentierung Sachen-
recht, S. 860.
75 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 863. Die Bestellung ist
demnach auch an einer Wohnung in einem Gebäude zulässig, das
auf Heimstättenland (nach den §§ 362 ZGB) errichtet wurde, ist je-
doch nicht darauf beschränkt.

Dogmatisch wird es als persönliche Dienstbarkeit (人
役权) verstanden, die damit eine asiatische Traditi-
on bricht, in der bisher nur die Grunddienstbarkeit
verwurzelt war.76 Wie im deutschen Recht handelt
es sich beim chinesischen Wohnungsrecht um eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit, die also nicht
übertragbar und nicht vererbbar ist; auch eine Vermie-
tung an Dritte wird ausdrücklich ausgeschlossen, § 369
ZGB. Dem Wohnberechtigten wird gemäß § 366 ZGB
die Befugnis eingeräumt, die Wohnung zu besitzen
und zu gebrauchen, um Wohn- und Lebensbedürf-
nisse zu befriedigen.77 Grundsätzlich wird das Woh-
nungsrecht unentgeltlich bestellt; die Bestellung erfolgt
durch Eintragung, § 368 ZGB. Bedeutung dürfte dem
Wohnungsrecht vor allem bei vermögensrechtlichen
Auseinandersetzungen im Familien- und im Erbrecht
zukommen.78

c) Dingliche Sicherheiten

Als dingliche Sicherungsrechte sieht das ZGB die Hy-
pothek (§§ 394 bis 424), das Pfandrecht (§§ 425 bis
446 ZGB) und das Zurückbehaltungsrecht (§§ 447 bis
457 ZGB) vor. Weitere Kreditsicherheiten sind die im
3. Buch (Verträge) geregelte Bürgschaft und der wie
im deutschen Recht im Kaufrecht geregelte Eigentums-
vorbehalt. Als weitere „Verträge mit Sicherungsfunk-
tion“79 (§ 388 Abs. 1 Satz 2 ZGB) gelten außerdem
der Factoring-Vertrag sowie der Finanzierungsleasing-
Vertrag.80 Für alle diese Verträge wird in den Allge-
meinen Bestimmungen über dingliche Sicherheiten der
Grundsatz der Akzessorietät festgelegt.81

Die Hypothek kann auch an bestimmten eintra-
gungsfähigen Mobilien einschließlich künftiger Pro-
duktionsanlagen, Rohstoffe, Halbfertig- und Fertigpro-
dukten bestellt werden, § 396 ZGB. Für diese Form
der Hypothek, die der Bestellung eines antizipierten
Sicherungseigentums an revolvierenden Warenlagern
ähnelt und damit das Fehlen eines besitzlosen Siche-
rungsrechts ausgleicht, galt bislang eine besondere Ein-
tragungszuständigkeit: Um gegenüber gutgläubigen
Dritten zu wirken, war sie nach § 189 SachenrechtsG
bei der Industrie- und Handelsverwaltungsbehörde am

76 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 860.
77 Ob von dieser Befriedigung der Wohn- und Lebensbedürfnis-
se auch umfasst ist, dass der Berechtigte seine Familie (oder andere
Personen, z. B. Babysitter) in die Wohnung aufnimmt, ist wahrschein-
lich, aber nicht völlig klar. Die OVG-Kommentierung Sachenrecht,
S. 874, befürwortet dies (als „selbstverständlich“ [自然]) auch mit ei-
nem rechtsvergleichenden Hinweis auf § 1093 Abs. 2 des deutschen
BGB.
78 Das OVG hatte bereits im Jahr 2001 in einer justiziellen Inter-
pretation zum Ehegesetz (dort in § 27 Abs. 3) vorgesehen, dass
nachehelicher Unterhalt für einen Ehegatten in Existenzschwierig-
keiten in der Einräumung eines Wohnungsrechts bestehen kann. Zur
Bedeutung im Erbrecht siehe § 371 ZGB, der die Bestellung eines
Wohnungsrechts in Form eines Testaments für zulässig erklärt.
79 Chin.: „具有担保功能的合同 “.
80 OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 995. Die Kommentierung
nennt außerdem die gesetzlich nicht geregelte Sicherungsübereig-
nung (让与担保).
81 § 388 Abs. 1 Satz 4 ZGB. Die OVG-Kommentierung Sachenrecht,
S. 998 f., betont, dass die Akzessorietät nicht durch Parteivereinba-
rung abbedungen werden kann.
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Wohnsitz des Bestellers einzutragen. Das ZGB hat diese
Vorschrift (im Hinblick auf die Zuständigkeit82) nicht
übernommen. Der Staatsrat hat jedoch am 22.12.2020
beschlossen, dass Sicherheiten an bestimmten eintra-
gungsfähigen Mobilien und Rechten ab dem 1.1.2021
einheitlich beim Kredit-Referenzzentrum der Chinesi-
schen Volksbank83 eingetragen werden.84

Neu ist außerdem, dass gemäß § 406 ZGB der mit
einer Hypothek belastete Gegenstand (soweit keine
anderweitige Parteivereinbarung vorliegt) übertragen
werden kann.85 Die Übertragung wirkt sich nicht auf
die Hypothek aus, § 406 Abs. 1 Satz 3 ZGB. Der Er-
werber muss also dulden, dass sich der Hypothekar
aus dem Gegenstand befriedigt.86 Für den Fall, dass die
Übertragung den Hypothekar schädigen könnte, kann
er nach § 406 Abs. 2 ZGB eine vorzeitige Befriedigung
verlangen.87

Neben dem Sachpfandrecht ist ein Pfandrecht an in
§ 440 ZGB nicht abschließend aufgeführten Rechten
zulässig. Vorgesehen ist nun auch die Verpfändung
zukünftiger Außenstände88, d. h. zukünftiger Forde-
rungen eines Unternehmens (englisch: accounts re-
ceivable). Für die Verpfändung solcher Forderungen
war bislang die Eintragung bei einem Kreditprüfungs-
organ konstituierend.89 Nunmehr ist hierfür ebenfalls
das Kredit-Referenzzentrum der Chinesischen Volks-
bank zuständig.90

Schließlich gilt nun für alle dinglichen Sicherheiten,
die eintragungsfähig sind, bei der Befriedigung meh-

82 Die Wirkung auch gegenüber gutgläubigen Dritten setzt nach
§ 403 ZGB weiterhin eine Eintragung voraus.
83 Chin.:中国人民银行征信中心; engl.: Credit Reference Center.
84 Siehe Beschluss des Staatsrates über Durchführung der ein-
heitlichen Eintragung der Sicherheiten an beweglichen Sachen und
Rechten (国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定) vom
22.12.2020 mit dem Aktenzeichen Guo Fa (2020) Nr. 18 [（国发〔2020〕
18号）]; chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北
大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], CLI.2.349503. Außerdem
haben die chinesische Volksbank und das staatliche Marktaufsichts-
amt am 30.12.2020 genauere Übergangsregelungen über Eintragung
der Hypotheken an Produktionsanlagen, Rohstoffen, Halbfabrikaten
und Produkten bekannt gegeben; Bekanntmachung (2020) Nr. 23 [公
告〔2020〕第 23号], chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], CLI. 4.349867.
Die Bekanntmachung (2020) Nr. 23 nennt die URL <http://www.
zhongdengwang.org.cn/> als Adresse für das System einheitlicher
Eintragung von Sicherheiten.
85 Gemäß § 191 SachenrechtsG war dies nur mit Zustimmung des
Hypothekars zulässig und der Hypothekar hatte (unabhängig von
einer Schädigung durch die Übertragung) das Recht, eine vorzeitige
Befriedigung zu verlangen.
86 Dies wird in der chinesischen Literatur als Rückgriff (追及力)
oder dingliche Rückgriffswirkung (物权的追及效力) bezeichnet, sie-
he OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 1091. Allerdings schränkt
die OVG-Kommentierung Sachenrecht, S. 1092, ein, dass der Erwer-
ber die Befriedigung nicht dulden müsse, wenn die Hypothek nicht
eingetragen und er gutgläubig ist.
87 Geschädigt wird der Hypothekar, wenn die Hypothek nicht ein-
getragen ist, und der Erwerber den belasteten Gegenstand gutgläubig
erwirbt, sodass die Hypothek erlischt. OVG-Kommentierung Sachen-
recht, S. 1093.
88 § 223 Nr. 6 SachenrechtsG sah hingegen die Verpfändung von
„Außenständen“ (应收账款) vor, ohne zukünftige Außenstände ex-
plizit als Pfandgegenstand einzubeziehen.
89 § 228 SachenrechtsG.
90 Siehe Fn 84.

rerer Gläubiger die Rangordnung nach § 414 ZGB91,
wobei für die Priorität grundsätzlich von der Maß-
geblichkeit der vollzogenen Eintragung ausgegangen
wird.92 Erstmals geregelt ist auch das Prioritätsprinzip
für das Verhältnis des Pfandrechts zu Hypotheken und
zum Zurückbehaltungsrecht, §§ 415, 416 ZGB.

II. Schuldrecht

Die Struktur des Vertragsgesetzes wurde im Buch über
Verträge größtenteils übernommen. Es gibt also wei-
terhin kein allgemeines Schuldrecht im ZGB (sondern
nur einen Allgemeinen Teil über Verträge). § 468 ZGB
ordnet aber an, dass die „Allgemeinen Grundsätze“
über Verträge in diesem Buch (also der AT in den
§§ 463 bis 594 ZGB) grundsätzlich93 auch auf außer-
vertragliche Schuldverhältnisse angewandt werden.94

Außerdem wurde die vertragsrechtliche Terminologie
im Allgemeinen Teil des Vertragsgesetzes gegen Begrif-
fe ausgetauscht, die deutlich machen sollen, dass die
Regelungen für alle Schuldverhältnisse gelten.95

1. AT

Wie beim Sachenrecht wird das Buch zu Verträgen
durch „Allgemeine Grundsätze eingeleitet“, in denen –
neben „Allgemeinen Bestimmungen“ – der Abschluss,
die Wirksamkeit, die Erfüllung, die Übertragung und
Änderung von Verträgen sowie das Erlöschen von
Rechten und Pflichten aus Verträgen geregelt werden.
Die Gliederung macht deutlich, dass das chinesische
Schuldrecht deutlich zwischen dem Abschluss des Ver-
trags (订立) als Akt, dessen Ziel das Zustandekommen
(成立) des Vertrags ist,96 und der Wirksamkeit (效
力) dieses Vertrags unterscheidet, wobei erst mit der
91 Die Regelung war bislang auf die Rangfolge mehrerer Hy-
pothekare beschränkt, § 199 SachenrechtsG. Nach der OVG-
Kommentierung Sachenrecht, S. 1126, erstreckt sich die Regelung des
§ 414 Abs. 2 ZGB auch auf atypische Sicherheiten (非典型担保) wie
den Eigentumsvorbehalt, der gemäß § 641 Abs. 2 ZGB eintragungs-
fähig ist.
92 Bislang wurde für den Rang nicht auf den Zeitpunkt des Eintra-
gungsantrags abgestellt. Wegen des neu eingeführten § 414 Abs. 2
ZGB, der die Regelungen zur Priorität bei mehreren Hypotheken
auch auf andere Sicherheiten für anwendbar erklärt, ist jedoch na-
heliegend, dass nunmehr § 67 Detaillierte Ausführungsregeln zur
vorläufigen Verordnung über die Eintragung von Immobilien (不
动产登记暂行条例实施细则), chinesisch-deutsch in: ZChinR 2017,
S. 34 ff., eine allgemeine Vorschrift zur rangbildenden Reihenfolge
aller Eintragungen nach dem Zeitpunkt des Antragseingangs ist.
93 Eine Ausnahme ist nur vorgesehen, wenn die Bestimmungen
„aufgrund ihrer Natur“ nicht angewandt werden können. Dies ist
der Fall, wenn ein Verstoß gegen „anleitende Grundsätze“ (指导
原则) oder „grundlegende Funktionen“ (基本功能) vorliegt, OVG-
Kommentierung Schuldrecht, S. 51.
94 Die OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 49, spricht daher auch
von „Quasi-AT des Schuldrechts“ (准债法总则).
95 Wenn es im VertragsG Rechte und Pflichten aus dem Vertrag (合
同的权利义务) hieß, verwendet das ZGB an diesen Stellen nun For-
derungen und Verbindlichkeiten (债权债务). Diese terminologischen
Änderungen bemerkt auch die OVG-Kommentierung Vertragsrecht,
S. 561, im Zusammenhang mit der Abtretung nach § 545 ZGB.
96 Entsprechend wird auch bei Körperschaften zwischen dem Akt
der Errichtung (设立) und dem Zustandekommen (成立) der Kör-
perschaft unterschieden. Siehe etwa § 75 ZGB zur Gründerhaftung,
wenn die Zivilaktivitäten zur Errichtung einer juristischen Person
zwar vorgenommen werden, die juristische Person jedoch nicht zu-
stande kommt.
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Wirksamkeit vertragliche Ansprüche entstehen,97 so-
dass man den chinesischen Begriff für Wirksamkeit (效
力) auch mit Wirkung übersetzen kann98 und zum Teil
auch muss. Diese Unterscheidung spiegelt sich auch
in der Verwendung verschiedener Begriffe für Verträge
wider, die unwirksam (无效) bzw. nichtig sind,99 kei-
ne Wirkung entfalten (不发生效力) oder (noch) nicht
wirksam geworden sind (未生效).100

Hinzugefügt wurde in den AT des Schuldrechts ein
Kapitel über die Sicherung von Verträgen, in dem
die Vorschriften über das Subrogationsrecht und die
Gläubigeranfechtung des Vertragsgesetzes101 zusam-
mengefasst worden sind. Damit knüpft das ZGB an
eine chinesische Tradition an, die mit dem Erlass des
Zivilgesetzes der Republik China begründet worden
ist.102

Im Kapitel zur Vertragserfüllung finden sich erst-
mals Regelungen zur Mehrheit von Gläubigern und
Schuldnern (§§ 517 bis 521 ZGB).103 Durch die An-
wendungsanordnung des § 468 ZGB auch für außer-
vertragliche Schuldverhältnisse wird damit eine Lücke
geschlossen, die das Fehlen eines allgemeinen Schuld-
rechts verursacht. § 517 ZGB regelt, dass Gläubiger
und Schuldner einer teilbaren Leistung im Zweifel zu
gleichen Teilen berechtigt bzw. verpflichtet sind.104 Es
folgen sodann Bestimmungen für die Gesamtgläubi-
gerschaft und Gesamtschuldnerschaft: § 518 enthält
Definitionen und die Aussage, dass Gesamtgläubi-
gerschaft und Gesamtschuldnerschaft aufgrund von
Gesetz oder Parteivereinbarung entstehen können. Die
§§ 519, 520 ZGB enthalten eine Vermutungsregelung,
dass Gesamtschuldner im Verhältnis zueinander zu
gleichen Anteilen verpflichtet sind, und regeln die Aus-
gleichspflicht sowie die Wirkung der Erfüllung, von
Erfüllungssurrogaten und anderer Tatsachen. Für die
Gesamtgläubigerschaft trifft § 521 ZGB entsprechende
Regelungen.

97 Instruktiv zu dieser Unterscheidung Detlef Leenen, Abschluß, Zu-
standekommen und Wirksamkeit des Vertrages, in: Archiv für die
civilistische Praxis, Bd. 188 (1988), S. 381 ff.
98 So behandelt Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 108, die Regelungen
im 3. Kapitel dieses Buches unter der Überschrift „Wirkungen des
Vertrags“, während die deutsche Übersetzung des Kapitels „Wirk-
samkeit des Vertrags“ lautet.
99 Unwirksame (und aufgehobene) Rechtsgeschäfte haben gemäß
§ 155 ZGB von Anfang an keine rechtliche Bindungswirkung.
100 Letzterer Begriff wird nicht im ZGB verwendet, wird aber
vom OVG im Zusammenhang mit zustande gekommenen Verträgen
verwendet, die genehmigungspflichtig sind, aber wegen Nichtvor-
liegens einer Genehmigung (nach § 44 VertragsG bzw. nun nach
§ 502 ZGB) noch nicht wirksam geworden sind. Siehe Yuanshi Bu, Ge-
nehmigungspflicht und zwingende Rechtsnormen im chinesischen
Vertragsrecht, in: Recht der Internationalen Wirtschaft 2015, S. 549 ff.
(549).
101 §§ 73 bis 75 VertragsG.
102 Dort wurden das Subrogationsrecht und die Gläubigeranfech-
tung in den §§ 242 ff. unter der Überschrift „Sicherung“ (保全)
zusammengefasst.
103 Die §§ 177, 178 ZGB, die als §§ 177, 178 ATZR in 2017 verabschie-
det worden waren, regeln insofern redundant die Haftung bei Teil-
und Gesamtschuldnern.
104 Keine ausdrückliche Vermutungsregelung wird hingegen (an-
ders als nach § 420 BGB) im Hinblick auf die Teilung des Schuldver-
hältnisses aufgestellt. Diese wird vielmehr vorausgesetzt.

a) Abschluss von Verträgen (bzw. Zustandekom-
men von Verträgen)

Ein Vertrag kann nach § 471 ZGB durch Angebot und
Annahme sowie – insofern abweichend von der alten
Regelung in § 13 VertragsG – durch andere Formen
abgeschlossen werden und kommt nach § 483 ZGB
mit dem Wirksamwerden der Annahme zustande. Ei-
ne dieser anderen Abschlussformen des Vertrags und
dessen Zustandekommen ist in § 491 Abs. 2 ZGB für
Verträge im E-Commerce geregelt:105 Soweit die über
das Internet bekannt gemachten Informationen über
Waren oder Dienstleistungen den Bedingungen für ein
Angebot (nach § 472 ZGB) entsprechen, kommt der
Vertrag zustande, sobald die andere Seite die Ware oder
die Dienstleistung ausgewählt und ihre Bestellung er-
folgreich aufgegeben hat.

Eingeführt wurde außerdem eine Haftung für Ver-
tragsverletzung, wenn Parteien in Vorverträgen einen
zukünftigen Vertragsabschluss vereinbaren, aber die-
ser Vertrag nicht zustande kommt, § 495 ZGB. Bis-
lang konnten die Parteien solcher Vorverträge nicht
den Vertragsabschluss verlangen, sondern wurden auf
einen Schadensersatzanspruch verwiesen.106 Theore-
tisch lässt die Haftung für Vertragsverletzung, auf die
in § 495 ZGB nunmehr verwiesen wird, einen An-
spruch auf Vertragsabschluss zu;107 da das chinesische
Zwangsvollstreckungsrecht jedoch keine Fiktion der
Abgabe einer Willenserklärung (wie etwa in Deutsch-
land nach § 894 ZPO) vorsieht, dürfte der Anspruch nur
schwer durchsetzbar sein.108

Einen Kontrahierungszwang für Verträge zur Wahr-
nehmung staatlicher Aufgaben (und zur Erfüllung
planwirtschaftlicher Vorgaben) war bislang in § 38
VertragsG vorgesehen. Dieser wurde nun im Zusam-
menhang mit Covid-19 in § 494 ZGB erweitert109 und
es wurde zumindest materiell-rechtlich eine Pflicht
zur Abgabe und Annahme von angemessenen Ange-
boten normiert. Es fehlt aber auch hier die prozes-
suale Flankierung dieser Pflicht durch eine gerichtlich
fingierte Willenserklärung im Rahmen der Zwangs-
vollstreckung. Letztlich bleibt hier also auch nur ein
105 Eine ähnliche Regelung war bereits in § 49 E-Commerce-Gesetz
vorgesehen, das am 31.8.2018 verabschiedet worden war.
106 Dies entspricht für Kaufverträge der bisherigen Rechtslage nach
§ 2 OVG-Interpretation Kaufrecht. Dementsprechend wurde die-
se Regelung nicht in die revidierte Fassung dieser Interpretation
(vom 29.12.2020, chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], CLI. 3.349709)
übernommen. Siehe zur Übernahme dieser Regelung aus § 2 OVG-
Interpretation Kaufrecht in das ZGB auch OVG-Kommentierung
Schuldrecht, S. 228.
107 Siehe OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 231 ff. Der An-
spruch auf Vertragsabschluss folgt laut Kommentierung aus der
Haftung auf „fortgesetzte Erfüllung“ (继续履行) nach § 179 Abs. 1
Nr. 7 ZGB
108 Denkbar ist aber die Verhängung von Geldbußen oder Haft im
Rahmen der Zwangsvollstreckung unvertretbarer Handlungen; sie-
he hierzu Nils Pelzer, Einzelne Vollstreckungsmaßnahmen, in: Knut
Benjamin Pißler, Handbuch des chinesischen Zivilprozessrechts, Tü-
bingen: Mohr Siebeck, 2018, S. 431 ff. (453).
109 § 494 ZGB führt nun als einen Sachverhalt, bei dem staatlich ein
Kontrahierungszwang angeordnet werden kann, die Verhütung und
Kontrolle von Epidemien an.
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Schadensersatzanspruch, falls die andere Partei den
Vertragsschluss verweigert.110

Im Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
hat der Gesetzgeber nun eine Rechtsfolge für den Fall
eingeführt, dass der Verwender seine (bereits zuvor
in § 39 VertragsG normierten) Hinweis- und Erläu-
terungspflichten nicht erfüllt. Die andere Partei kann
dann nach § 496 Abs. 2 Satz 2 ZGB geltend machen,
dass die betreffenden Klauseln nicht Vertragsbestand-
teil geworden sind.111 Die Kommentierung des OVG
hebt die wichtige Bedeutung der Neuregelung für
die Vertragsgerechtigkeit hervor, die der schwächeren
Partei einen Rechtsbehelf biete, „damit Verträge tat-
sächlich auf der autonomen Entscheidung der Parteien
begründet werden, um die Autonomie des Willens
wirklich zu implementieren.“112

b) Wirksamkeit von Verträgen

Die zivilrechtliche Sanktionierung von Verstößen ge-
gen öffentlich-rechtliche Pflichten kann als ein Merk-
mal der chinesischen Rechtsordnung begriffen wer-
den.113 Insbesondere die Anordnung der Unwirksam-
keit von Verträgen bei der Überschreitung des verwal-
tungsrechtlich genehmigten Geschäftsbereichs (Ultra-
vires-Vertragsabschluss114) oder bei Nichteinhaltung
verwaltungsrechtlicher Vorgaben (Registrierungs- und
Genehmigungspflichten) führte in der Vergangenheit
häufig zu unbilligen Ergebnissen.115 Das OVG hat ver-
sucht, dem entgegenzuwirken, indem es der Partei,
die wegen der Nichtvornahme entsprechender Pflich-
ten durch die andere Partei geschädigt wird, einen
Schadensersatzanspruch gab oder die Möglichkeit ei-
ner Ersatzvornahme vorsah.116

Im Vertragsrecht kristallisierten sich diese Probleme
in § 44 Abs. 2 VertragsG, der (vereinfacht dargestellt)
vorsah, dass ein Vertrag erst nach der Durchfüh-
rung von verwaltungsrechtlichen Formalitäten wirk-
sam wird.117 § 502 ZGB erkennt nun an, dass sich
nicht jede verwaltungsrechtliche Formalität auf die
Wirksamkeit von zivilrechtlichen Verträgen auswirken
muss,118 und sieht eine von der Durchführung der For-
malitäten unabhängige Geltung von Vertragsklauseln
110 Zu diesem Schluss kommt auch die OVG-Kommentierung
Schuldrecht, S. 226.
111 Bislang konnte gerichtlich die Aufhebung entsprechender Klau-
seln gemäß § 9 OVG-Interpretation VertragsG II beantragt werden.
112 OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 8.
113 Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 100), S. 549 („Besonderheit des chi-
nesischen Rechts, dass die verwaltungsrechtliche Intervention ins
Privatrecht allgegenwärtig ist“).
114 Siehe hierzu nun § 505 ZGB.
115 Insbesondere war in der Praxis offenbar umstritten, ob der noch
nicht wirksame Vertrag eine (schadensersatzbewährte) Pflicht zur
Durchführung des Verwaltungsverfahrens begründen konnte. Yuan-
shi Bu, a. a. O. (Fn. 100), S. 549.
116 Knut Benjamin Pißler, Das Oberste Volksgericht interpretiert
das chinesische Vertragsgesetz im Zeichen der Finanzkrise, in:
ZChinR 2009, S. 262 ff. (273); siehe auch Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15),
S. 111.
117 Ausführlich zur dogmatischen Diskussion über das Verständnis
dieser Vorschrift Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 100), S. 550 f.
118 Dies gilt nach § 502 Abs. 3 ZGB auch für die Änderung, Über-
tragung und die Auflösung von Verträgen.

vor, die die Erfüllung von Berichts- und Genehmi-
gungspflichten betreffen. Explizit anerkannt ist auch
ein Schadensersatzanspruch bei Nichterfüllung dieser
Pflichten, § 502 Abs. 2 Satz 3 ZGB.

c) Vertragserfüllung

Im Kapitel über die Vertragserfüllung ist nicht der An-
spruch auf Vertragserfüllung geregelt (dieser ergibt
sich – wie nach der Konzeption im VertragsG und et-
wa im UN-Kaufrecht – als Rechtsbehelf ausgestaltet aus
der Haftung für Vertragsverletzung119), sondern der
Inhalt des Erfüllungsanspruchs. Hier finden sich also
Vorschriften zu vertraglichen Haupt- und Nebenpflich-
ten (§ 509 ZGB120), zur ergänzenden Vertragsauslegung
(§§ 510, 511 ZGB) sowie zur staatlichen Vertragsüber-
wachung (§ 534 ZGB). Verortet sind in diesem Kapitel
außerdem Einreden des nichterfüllten Vertrags sowie
die Unsicherheitseinrede (§§ 525 bis 528 ZGB) und
die Frage der Zulässigkeit einer vorzeitigen Erfüllung
und von Teilleistungen (§§ 530, 531 ZGB). Auch ei-
ne der ältesten Normen121 des volksrepublikanischen
Vertragsrechts findet sich in § 532 ZGB: Hier wird die
juristische Selbstverständlichkeit normiert, dass eine
personelle Änderung nicht von Pflichten aus Verträgen
mit Körperschaften befreit, die vor der Änderung wirk-
sam worden sind.122

Beim Vertrag zugunsten Dritter nach § 522 ZGB wur-
de der Dritte nunmehr mit einem eigenen Anspruch
gegen den Schuldner ausgestattet.123

Neu hinzugekommen sind Regelungen zur Wahl-
schuld (§§ 515, 516 ZGB), zur Mehrheit von Gläubigern
und Schuldnern,124 zur ersatzweisen Erfüllung durch
einen Dritten (§ 524 ZGB) sowie zur Erfüllung bei
Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 512
ZGB). Für den elektronischen Geschäftsverkehr gere-
gelt ist der Zeitpunkt der Erfüllung sowie die für die-

119 Siehe hierzu unten unter B II. 1. g).
120 Neu ist dort (im Vergleich zu § 60 VertragsG) der Abs. 3 mit der
vertraglichen Nebenpflicht zur Vermeidung der Verschwendung von
Ressourcen und der Zerstörung der Umwelt bei der Vertragserfül-
lung, die als Nachwirkung von Schuldverhältnissen mit der Pflicht
zum Recycling gebrauchter Sachen in § 558 ZGB und im Kaufrecht
in § 625 ZGB mit einer Recyclingpflicht des Verkäufers konkretisiert
wird.
121 Sie findet sich bereits in einer Vertragsvorschrift aus dem Jahr
1950 (§ 5 Vorläufige Methode für Vertragsschlüsse von Behörden,
Staatsunternehmen und Kooperativen [机关、国营企业、合作社
签订合同契约暂行办法] vom 27.9.1950, chinesisch abrufbar unter
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
CLI.4.159965), siehe Frank Münzel, Chinas Recht, 15.3.99/1 (Anm. 12
der Übersetzung zum VertragsG).
122 Frank Münzel, a. a. O. (Fn. 121) bemerkte zum wortgleichen § 76
VertragsG: „Dass man es immer noch für erforderlich hält, diese
Selbstverständlichkeit auszusprechen, zeigt, wie wenig noch der Ge-
danke der juristischen Person Wurzeln gefasst hat, oder umgekehrt,
wie sehr Rechtsbeziehungen hinter persönlichen Beziehungen zu-
rücktreten.“
123 Ob ein solcher echter Vertrag zugunsten Dritter gemäß § 64 Ver-
tragsG zulässig war, war zumindest umstritten, siehe Knut Benjamin
Pißler, a. a. O. (Fn. 116), 266 f.
124 Siehe oben unter B. II. 1.
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se Geschäftsform typischen Erfüllungsformen durch
Online-Übertragung (also etwa durch Downloads).125

Die neue Regelung zur Störung der Geschäftsgrund-
lage in § 533 ZGB wurde mit einigen Änderungen im
Detail aus der OVG-Interpretation VertragsG II über-
nommen.126

d) Sicherung von Verträgen

In den §§ 535 bis 542 ZGB werden das Subrogati-
onsrecht und die Gläubigeranfechtung als Sicherungs-
maßnahmen zusammengefasst. Es handelt sich dabei
um Rechtsinstitute, an denen jeweils zumindest ein
Gläubiger, ein Schuldner und ein Dritter beteiligt ist:
Beim Subrogationsrecht macht der Gläubiger eine For-
derung geltend, die sein Schuldner gegenüber dem
Dritten hat. Bei der Gläubigeranfechtung geht der
Gläubiger gegen ein Rechtsgeschäft vor, das zwischen
seinem Schuldner und dem Dritten stattgefunden hat.
Die Vorschriften beruhen auf den §§ 73 bis 75 Ver-
tragsG, wurden aber durch Regelungen aus verschie-
denen justiziellen Interpretationen des OVG ergänzt.127

Das Subrogationsrecht ist ein nach dem französischen
Vorbild der action directe eingeführtes Rechtsinstitut,
das aus rechtsvergleichender Sicht in Deutschland mit
dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss ein zi-
vilprozessuales Äquivalent hat.128 Anders als die Re-
gelungen im VertragsG sieht das ZGB vor, dass das
Subrogationsrecht auch dann ausgeübt werden kann,
wenn die Forderung des Gläubigers noch nicht fällig ist
(§ 536 ZGB).129 Außerdem wurden die Rechtsfolgen der
Ausübung des Subrogationsrechts in § 537 ZGB nor-
miert.130

Die Gläubigeranfechtung regelt in den §§ 538 bis 542
ZGB die Anfechtung von Vermögensverschiebungen
eines Schuldners außerhalb des Insolvenzverfahrens,
die in Deutschland im Anfechtungsgesetz näher ausge-
staltet ist. Das ZGB hat die Tatbestände einer gläubiger-
schädigenden Vermögensverschiebung im Vergleich
zum VertragsG erweitert:131 Angeführt werden nun der
Verzicht auf Forderungen oder Sicherheiten sowie die
unentgeltliche Übertragung von Vermögen (§ 538 1.

125 Auch diese Vorschrift wurde fast unverändert aus dem E-
Commerce-Gesetz (dort § 51) übernommen.
126 Knut Benjamin Pißler, a. a. O. (Fn. 116), S. 269 f. Siehe auch
Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 121 (Bu stellt die Störung der Ge-
schäftsgrundlage wie das Rechtsinstitut der höheren Gewalt als
Ausnahmetatbestand zur Haftung für Vertragsverletzung [siehe un-
ten unter B. II. 1. g)] dar; es ist fraglich, ob dies nach der Systematik
des ZGB noch richtig ist).
127 Einen guten Überblick bietet Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 113 ff.
128 Ausführlich hierzu Knut Benjamin Pißler, Das Prinzip der relati-
ven Wirkung von Parteivereinbarungen und dessen Durchbrechung
– Die französische „Action directe“ im chinesischen Vertragsgesetz,
in: Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaften 2007, S. 67 ff.
129 Allerdings kann der Gläubiger in diesem Fall nicht fordern, dass
der Dritte seine Verbindlichkeit ihm gegenüber erfüllt. Insofern ist
eine Ähnlichkeit mit der action oblique festzustellen.
130 Hierzu gab es zuvor eine Regelung in § 20 Abs. 1 OVG-
Interpretation VertragsG I.
131 Zur bisherigen Rechtslage siehe den Überblick bei Yuanshi Bu,
a. a. O. (Fn. 15), S. 116 f. Ausführlicher zu den einzelnen Tatbeständen
Knut Benjamin Pißler, Gläubigeranfechtung in China, Tübingen: Mohr
Siebeck 2008, S. 59 ff.

Alt. ZGB), die böswillige Verlängerung von Erfüllungs-
fristen fälliger Forderungen (§ 538 2. Alt. ZGB) und
in § 539 ZGB die Übertragung zu einem unvernünfti-
gen Preis sowie das Stellen von Sicherheiten für Dritte.
Wie beim Subrogationsrecht wurde auch die Rechtsfol-
ge der Gläubigeranfechtung im Gesetz normiert, § 542
ZGB.

e) Abtretung von Forderungen und Übernahme
von Verbindlichkeiten (Änderung und Übertra-
gung von Verträgen)

Im Hinblick auf die Abtretung von Forderungen be-
stand bislang eine gewisse Rechtsunsicherheit, da § 91
AGZR jede Abtretung untersagt, die mit dem Zweck
der Gewinnerzielung erfolgt, und zwingend das Ein-
verständnis des Schuldners verlangte. Nach dem Ver-
tragsG, das die AGZR nicht außer Kraft setzte, war
hingegen nur noch eine Abtretungsanzeige erforder-
lich, deren Fehlen außerdem nur dazu führte, dass
die Abtretung gegenüber dem Schuldner keine Wir-
kung entfaltet.132 Eine Abtretung konnte aber durch
eine entsprechende Parteivereinbarung ausgeschlossen
werden.133

Das ZGB erleichtert nun die Abtretung von Forde-
rungen. Zwar wird weiterhin eine Anzeige gefordert,
damit die Abtretung gegenüber dem Schuldner wirkt,
§ 546 Abs. 1 ZGB. Bei monetären Forderungen hat
ein vertraglicher Ausschluss der Abtretung gegenüber
Dritten jedoch keine Wirkung; bei nicht monetären For-
derungen wirkt der Ausschluss nur nicht gegenüber
gutgläubigen Dritten, § 545 Abs. 2 ZGB. Dies ist so
zu verstehen, dass der Zessionar trotz des vereinbar-
ten Abtretungsausschlusses die monetäre Forderung
erwirbt, bei der nicht monetären Forderung, soweit der
Zessionar gutgläubig ist.134

Mit der Abtretung der Forderung gehen auch die
auf die Forderung bezogenen Nebenrechte über, § 547
Abs. 1 ZGB. Neu eingefügt wurde, dass diese Neben-
rechte auch dann auf den Zessionar übergehen, wenn
die Übertragung dieser Rechte nicht eingetragen oder
„Besitz nicht übertragen“ wird. Nebenrechte umfassen
nach der OVG-Kommentierung Sicherungsrechte, aber
auch das kaufrechtliche Gewährleistungsrecht.135

132 Näheres bei Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 117 f.
133 § 79 Nr. 2 VertragsG.
134 Die OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 10, erklärt diese
Neuregelung in praktischer Hinsicht damit, dass so eine solide
Grundlage für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder wie Factoring
geschaffen werde. Dogmatisch begründet die OVG-Kommentierung
Schuldrecht, S. 563, diese damit, dass Parteivereinbarungen grund-
sätzlich nur zwischen den Parteien wirken. Eine Ausnahme sei
bei nicht monetären Forderungen zu machen, wenn der Dritte im
Hinblick auf den Ausschluss der Abtretung bösgläubig sei. Bei mone-
tären Forderungen ergebe sich aus der hohen Verkehrsfähigkeit und
dem (in Bezug auf Bargeld entwickelten) Prinzip der „Übereinstim-
mung von Besitzer und Eigentümer“ [占有与所有一致], dass es auf
die Gutgläubigkeit des Zessionars nicht ankomme.
135 OVG-Kommentierung, S. 568 f. Der dort geschilderte Fall be-
inhaltet allerdings keine Forderungsabtretung, sondern einen Immo-
bilienkaufvertrag.
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Neben der Schuldübernahme136 sieht das ZGB nun
außerdem den Schuldbeitritt in § 552 vor, der als
Vertrag zwischen dem Schuldner und dem Dritten ge-
regelt ist. Es handelt sich insofern um einen Sonderfall
des echten Vertrags zugunsten Dritter mit dem Inhalt
der bestehenden Schuld.137 Der Gläubiger wird davor
geschützt, dass ihm gegen seinen Willen ein Rechts-
erwerb aufgezwungen wird, indem er den Beitritt des
Dritten zurückweisen kann. Der Beitretende wird zwar
Gesamtschuldner, haftet aber nur in dem Umfang, in
dem er die Verbindlichkeit des Schuldners tragen will.
Ob die Regelungen über Einwendungen und Neben-
pflichten der §§ 553, 554 ZGB (die nach dem Wortlaut
nur die Schuldübernahme betreffen138) auch auf den
Schuldbeitritt anwendbar sind, muss sich noch zeigen.

f) Erlöschen von Schuldverhältnissen (Beendi-
gung der Rechte und Pflichten aus Verträgen)

Die §§ 557 bis 576 ZGB regeln (ähnlich wie die §§ 362 ff.
BGB) das Erlöschen von Schuldverhältnissen, wobei
das betreffende Kapitel wie zuvor schon im Vertrags-
gesetz mit dem Titel „Beendigung der Rechte und
Pflichten aus Verträgen“ überschrieben ist. Bereits im
ersten Paragrafen, der die verschiedenen Tatbestände
des Erlöschens anführt, wurde jedoch die vertrags-
rechtliche Terminologie ausgetauscht, sodass dort nun
davon die Rede ist, dass „Forderungen und Verbind-
lichkeiten […] beendet“ sind. Bei der Auflösung von
Verträgen, die (insofern abweichend vom deutschen
Recht mit seiner Unterscheidung zwischen Rücktritt
und Kündigung) einen Tatbestand der Beendigung bil-
det, konnte hingegen die alte Terminologie beibehalten
werden (§ 557 Abs. 2 ZGB). Ansonsten finden sich
hier die bekannten139 Erlöschenstatbestände der Erfül-
lung (mit einer neuen Regelung zur Anrechnung der
Leistung auf mehrere Forderungen in § 560 ZGB), Auf-
rechnung, Hinterlegung und des Erlasses. Der Erlass
ist als einseitiges Rechtsgeschäft ausgestaltet, dem der
Schuldner zwar weiterhin nicht zustimmen muss,140

den er nunmehr aber nach § 575 ZGB innerhalb einer
„angemessenen Frist“ ablehnen kann.141

Die meisten Paragrafen dieses Abschnitts widmen
sich jedoch der Vertragsauflösung (§§ 562 bis 567 ZGB).
Bei der einseitigen Vertragsauflösung wurde eine Mög-
136 § 551 ZGB, zuvor: § 84 VertragsG.
137 Ein Schuldbeitritt durch einen Vertrag zwischen dem Gläubiger
und dem Dritten ist nicht im Gesetz vorgesehen, sodass die Zulässig-
keit eines solchen Vertrags fraglich ist. Denkbar ist, dass Gerichte in
einem solchen Fall die Regelungen über die Bürgschaft anwenden.
138 In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass § 553
2. Halbsatz ZGB nunmehr die Aufrechnung mit einer Forderung des
Schuldners ausschließt.
139 Allein die Konfusion (§ 576 ZGB, zuvor: § 106 VertragsG) ist
in Deutschland nicht explizit geregelt; sie gilt aber als selbstver-
ständlich, weil ein Schuldverhältnis voraussetzt, dass Gläubiger und
Schuldner verschiedene Personen sind.
140 Zum Problem des Erlasses nach § 105 VertragsG, der kein
Zustimmungserfordernis des Schuldners vorsah, bereits Bing Ling,
Contract Law in China, Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia, 2002,
S. 375 ff.
141 Die OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 702 f. spricht insofern
von einer „modifizierten Form eines einseitigen Rechtsgeschäfts“ (修
正的单方行为模式) nach dem Vorbild des italienischen codice civile.

lichkeit eingeführt, Dauerschuldverhältnisse jederzeit
aufzulösen, soweit dies der anderen Partei im Voraus
mit angemessener Frist mitgeteilt wird, § 563 Abs. 2
ZGB.142 Außerdem sieht § 565 Abs. 1 Satz 2 ZGB nun
vor, dass der anderen Partei eine Erfüllungsfrist ge-
setzt wird, bei deren Ablauf der Vertrag automatisch
aufgelöst ist. Beide Parteien können gerichtlich oder
schiedsgerichtlich die Wirksamkeit der Vertragsauflö-
sung feststellen lassen.143 Neu ist auch, dass die Ver-
tragsauflösung auch direkt durch Klageerhebung oder
Beantragung eines Schiedsverfahrens geltend gemacht
werden kann (aber nicht muss144), § 565 Abs. 2 ZGB.
Zu den Rechtsfolgen der Vertragsauflösung enthalten
schließlich § 566 Abs. 2 und 3 ZGB neue Regelungen
im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen
aus Vertragsverletzung und die Wirkung der Auflö-
sung des Hauptvertrags auf Sicherheiten.145

g) Rechtsbehelfe (Haftung für Vertragsverlet-
zung)

Wie bereits erwähnt, erfolgt die staatliche Durchset-
zung zivilrechtlicher Verbindlichkeiten der Parteien
nach der Konzeption des chinesischen Rechts mit dem
Rechtsbehelf der Haftung.146 Gerichtlich (oder schieds-
gerichtlich) geltend gemacht wird daher nicht eine
schuldrechtliche Forderung in Form eines Anspruchs,
sondern die Rechtsbehelfe aus Haftung für Vertrags-
verletzung aus den §§ 577 ff. ZGB.147 Hieraus ergibt
sich einerseits, dass in China nicht zwischen einem
auf Leistung gerichteten Primäranspruch und einem
Sekundäranspruch auf Schadensersatz unterschieden
wird. Andererseits macht die Konstruktion auch deut-
lich, dass materiell-rechtliche Ansprüche und die pro-
zessuale Durchsetzung dieser Ansprüche nicht klar
getrennt werden (was sich auch am Rechtsinstitut der
elektiven Konkurrenz in § 186 ZGB ablesen lässt).

Vor diesem Hintergrund erhellt sich, warum im
Kapitel zur Haftung für Vertragsverletzung auch Re-
gelungen enthalten sind, die (zumindest aus deut-
142 Diese Regelung ergänzt damit die Tatbestände einer außer-
ordentlichen Vertragsauflösung der bei den typischen Verträgen
des ZGB geregelten Dauerschuldverhältnisse um den Tatbestand
einer ordentlichen Vertragsauflösung, siehe OVG-Kommentierung
Schuldrecht, S. 644 f. Im Einzelfall bedarf es freilich noch einer Klä-
rung des Verhältnisses zwischen den besonderen Regelungen im BT
und dieser allgemeinen Regelung in § 563 Abs. 2 ZGB.
143 § 565 Abs. 1 Satz 3 ZGB. Nach § 96 Abs. 1 Satz 3 VertragsG konn-
te hingegen nur die Partei, die Einwände gegen die Auflösung hat,
deren Wirksamkeit feststellen lassen.
144 Laut OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 653, folgt die Ver-
tragsauflösung damit dem Konzept des Rücktritts vom Vertrag nach
§ 349 BGB als Gestaltungsrecht, das (anders als etwa in Frankreich)
durch Erklärung der rücktrittsberechtigten Partei ausgeübt wird.
145 Der Sicherungsnehmer haftet demnach trotz Auflösung des
Hauptvertrags, was die OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 664 f.,
damit begründet, dass der Grundsatz der Akzessorietät in diesem
Fall nicht greife, da der aufgelöste Hauptvertrag nicht mit einem un-
wirksamen Vertrag gleichzusetzen sei.
146 Siehe hierzu etwa die Ausführungen in der OVG-
Kommentierung Schuldrecht, S. 713 f., zur Unterscheidung von
Verbindlichkeit (债务) und Haftung (责任).
147 Zu den einzelnen Rechtsbehelfen (specific performance, Abhilfe-
maßnahmen und Schadensersatz) nach dem VertragsG siehe etwa
Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 119 ff.
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scher Sicht) Fragen der Verpflichung zur Leistung
des allgemeinen Schuldrechts betreffen, wie etwa den
Ausschluss der Leistungspflicht wegen Unmöglichkeit
(§ 580 ZGB mit einer Sonderregelung für Geldschulden
in § 579), das Mitverschulden (§ 592 ZGB148) und den
erstmals im volksrepublikanischen Recht normierten
Annahmeverzug (§ 589 ZGB)149. Funktional als zivil-
prozessuale Maßnahme der Zwangsvollstreckung zu
werten ist das ebenfalls neue Rechtsinstitut der Er-
satzvornahme bei vertretbaren Handlungen in § 581
ZGB.150

Im Übrigen sind nur kleinere Änderungen bei den
in dieses Kapitel aus dem VertragsG übernommenen
Vorschriften über die Vertragsstrafe (§ 585 ZGB151), das
Festgeld (§§ 586 bis 588 ZGB) und die höhere Gewalt
(§ 590 ZGB152) festzustellen.

2. BT

Im Besonderen Teil des Schuldrechts regelt das ZGB 19
typische Verträge. Neben den aus dem VertragsG über-
nommenen Vertragstypen wurden drei neue Schuld-
verhältnisse normiert: der Factoringvertrag (§§ 761 bis
769 ZGB), der Immobiliendienstevertrag (§§ 937 bis 950
ZGB153) und der Partnerschaftsvertrag (§§ 967 bis 978
ZGB154). Außerdem wurde der bislang im Sicherheiten-
gesetz geregelte Bürgschaftsvertrag in die §§ 681 bis 702
ZGB aufgenommen.155 Im Schenkungsvertrag (§§ 657

148 Im Vergleich zur Vorgängervorschrift in § 120 VertragsG wurde
in § 592 ZGB ein neuer Abs. 2 eingefügt, der auf der Basis einer jus-
tiziellen Interpretation des OVG zum Kaufrecht eine Minderung des
Schadensersatzanspruchs für den Fall vorsieht, dass beim Beschädig-
ten ein Verschulden vorliegt.
149 Hierbei wurde offenbar auf den Annahmeverzug im deut-
schen und im internationalen Einheitsrecht (einschließlich des
Draft Common Frame of Reference) Bezug genommen, siehe OVG-
Kommentierung Schuldrecht, S. 808 ff.
150 § 581 ZGB steht damit neben § 252 ZPG, wo das Rechtsinsti-
tut ebenfalls normiert ist. Unklar ist, was sich der Gesetzgeber davon
verspricht, dieses prozessuale Rechtsinstitut auch materiell-rechtlich
zu regeln. Bei den Entwurfsarbeiten war die Aufnahme umstritten,
siehe OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 745.
151 Zur Vertragsstrafe nach § 114 VertragsG siehe Han Shiyuan/Knut
Benjamin Pißler, Materielle Gestaltungsmacht in der Rechtsdurchset-
zung in der Volksrepublik China. Aufrechnung und Vertragsstrafen,
in: Martin Gebauer/Stefan Huber (Hrsg.), Rechtsdurchsetzung durch
Vertragsstrafe und Aufrechnung, Tübingen: Mohr Siebeck 2018,
S. 67 ff.
152 Die Definition höherer Gewalt (ehemals § 117 Abs. 2 VertragsG)
findet sich nun im AT (§ 180 Abs. 2 ZGB).
153 Es handelt sich um einen Verwaltervertrag, der zur Verwaltung
von Wohnungseigentum abgeschlossen wird. Bislang war dieser Ver-
trag in einer Verwaltungsverordnung des Staatsrates geregelt. Siehe
Knut Benjamin Pißler, a. a. O. (Fn. 40), S. 51 f.
154 Siehe hierzu Knut Benjamin Pißler, Der Partnerschaftsvertrag im
Entwurf des chinesischen Zivilgesetzbuches: Vollendung des un-
vollständigen Mosaiks des Personengesellschaftsrechts?, in: Stefan
Grundmann/ Hanno Merkt/ Peter O. Mülbert (Hrsg.), Festschrift für
Klaus J. Hopt zum 80. Geburtstag am 24. August 2020, Berlin: De
Gruyter 2020, 923 ff.
155 Eine wesentliche Änderung im Bürgschaftsrecht ist, dass nach
§ 686 Abs. 2 ZGB die Bürgschaft mit der Einrede der Vorausklage als
Regelfall normiert wurde, während eine selbstschuldnerische Bürg-
schaft (missverständlich im Chinesischen als „gesamtschuldnerische
Bürgschaft“ [连带责任保证] bezeichnet) einer expliziten Parteiverein-
barung bedarf. Gemäß § 19 Sicherheitengesetz war ohne eine solche
Parteivereinbarung von einer selbstschuldnerischen Bürgschaft aus-
zugehen.

bis 666 ZGB), Finanzierungsleasingvertrag (§§ 735 bis
760 ZGB), Bauleistungsvertrag (§§ 788 bis 808 ZGB)
und Technologievertrag (§§ 843 bis 887 ZGB) wurden
laut OVG-Kommentierung justizielle Interpretationen,
„die sich in der Praxis als effektiv erwiesen haben, zu
gesetzlichen Bestimmungen aufgewertet“.156

Im Darlehensvertrag (§§ 667 bis 680 ZGB) wurde
ein allgemeines Verbot hochverzinster Darlehen nor-
miert.157 Zugleich ist die Zinsbindung bei Darlehen, die
von Finanzinstitutionen vergeben werden,158 nicht in
das ZGB übernommen worden.159

Etwas näher betrachtet werden sollen im Folgenden
die Änderungen im Kauf- und Mietrecht sowie beim
Personenbeförderungsvertrag. Abschließend wird ein
Schlaglicht auf das neu eingefügte (dritte) Teilbuch zu
den Quasi-Verträgen geworfen.

a) Kaufvertrag

Beim Kaufvertrag spiegelt sich wider, dass § 51 Ver-
tragsG (zur Verfügung eines Nichtberechtigten) nicht
in das ZGB aufgenommen worden ist:160 § 597 ZGB
bestimmt, dass der Käufer den Vertrag auflösen und
gegen den Verkäufer wegen Vertragsverletzung vor-
gehen kann, wenn Eigentum am Vertragsgegenstand
nicht übertragen werden kann, weil der Verkäufer nicht
verfügungsberechtigt ist. Mit anderen Worten: Der
Kaufvertrag ist trotz fehlender Verfügungsbefugnis des
Verkäufers wirksam. Die Vorgängervorschrift des § 132
VertragsG, die nach ihrem Wortlaut verlangte, dass der
Gegenstand des Verkaufs dem Verkäufer gehören muss
oder der Verkäufer berechtigt sein muss, darüber zu
verfügen, war dahingehend verstanden worden, dass
der Kaufvertrag anderenfalls unwirksam ist.161 Das
OVG hatte bereits in der OVG-Interpretation Kaufrecht
klargestellt, dass eine mangelnde Verfügungsbefugnis
nicht zur Unwirksamkeit des Kaufvertrags führt.162

Hier zeigt sich also die sachenrechtliche Regelung der
Eigentumsübertragung im Gewand des Schuldrechts,

156 OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 14. Welche Regelungen
dies im Einzelnen sind, bedarf freilich einer weiteren Untersuchung.
157 § 680 Abs. 1 ZGB. Als Obergrenzen für zulässige Zinssätze hat
das OVG in seiner revidierten OVG-Interpretation Darlehen (vom
29.12.2020, chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.com>
[北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝] CLI.3.349754) das Vier-
fache des Referenzzinssatzes (市场报价利率, wörtlich: der auf dem
Markt notierte Zinssatz) für Darlehen mit einjähriger Laufzeit festge-
legt.
158 § 204 VertragsG.
159 Laut einem am 16.10.2020 veröffentlichten Entwurf einer Neu-
fassung des chinesischen Geschäftsbankgesetzes (dort § 55 Abs. 1)
könnte die Bestimmung des Darlehenszinssatzes zukünftig autonom
zwischen Geschäftsbanken und Kunden ausgehandelt werden, wo-
bei Geschäftsbanken auch nach der Neufassung „Bestimmungen der
Chinesischen Volksbank“ befolgen müssten. Der Entwurf ist abruf-
bar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北
大法宝], CLI.DL.15051.
160 Siehe oben unter B. I. 1.
161 OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 862, führt das Problem
der bisherigen Regelungen darauf zurück, dass diese nicht zwischen
der Wirksamkeit des Vertrags und der Verfügung über den Vertrags-
gegenstand getrennt hätten.
162 § 3 OVG-Interpretation Kaufrecht. Diese Regelung wurde dem-
entsprechend nicht in die revidierte Fassung dieser Interpretation
(Fn. 106) übernommen.
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dass zwischen schuldrechtlichen und dinglichen Wir-
kungen (des Kaufvertrags) unterschieden wird, ohne
dass neben dem Verpflichtungsvertrag eine dingliche
Einigung (wohl aber ein Realakt bzw. eine Eintragung)
verlangt wird: Die Unmöglichkeit163 des Eintritts der
Rechtsänderung mangels Verfügungsbefugnis des Ver-
käufers führt nicht dazu, dass der Kaufvertrag ohne
Wirkung bleibt.164

Die zweite wesentliche Neuerung im Kaufrecht sind
ausführlichere Regeln zum Eigentumsvorbehalt (§§ 641
bis 643 ZGB), der im VertragsG noch in einer einzi-
gen Vorschrift (§ 134) normiert war.165 Teilweise beru-
hen die neuen Regelungen auf der OVG-Interpretation
Kaufrecht.166 Gänzlich neu ist jedoch, dass § 641 Abs. 2
ZGB die Möglichkeit vorsieht, den Eigentumsvorbehalt
einzutragen.167 Zugleich wird dort normiert, dass der
Verkäufer einem gutgläubigen Dritten nur den einge-
tragenen Eigentumsvorbehalt entgegenhalten kann.168

Der Eigentumserwerb durch einen späteren Zweitkäu-
fer ist somit ausgeschlossen, selbst wenn dieser keine
Kenntnis von dem eingetragenen Eigentumsvorbehalt
hatte. Außerdem legt nun § 642 ZGB Voraussetzungen
fest, bei deren Vorliegen der Verkäufer den unter Ei-
gentumsvorbehalt verkauften Gegenstand herausver-
langen kann.169 Gibt der Käufer den Kaufgegenstand
heraus, kann er ihn wieder auslösen, wenn er die
Gründe für die Zurücknahme innerhalb einer von den
Parteien vereinbarten oder vom Verkäufer bestimm-
ten angemessenen Frist beseitigt; löst der Käufer den

163 Die OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 859, vergleicht die
Regelung des § 132 VertragsG mit § 306 BGB in der Fassung vor
der Schuldrechtsmodernisierung und führt an anderer Stelle (S. 863)
irrtümlich an, dass diese Bestimmung Ausdruck dafür sei, dass
Deutschland dem Abstraktionsprinzip (无因性理论) folge.
164 Die OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 859, drückt dies da-
hingehend aus, dass die Trennung zwischen dem Verpflichtungs-
und Verfügungsgeschäft (bzw. wörtlich: der „Verpflichtungshand-
lung“ und der „Verfügungshandlung“) bedeute, dass das Verfü-
gungsgeschäft die Verfügungsbefugnis des Verfügenden vorausset-
ze, während das Verpflichtungsgeschäft keine Verfügungsbefugnis
des Verpflichteten voraussetze.
165 Zur bisherigen Rechtslage siehe Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15),
S. 167 f.
166 §§ 35, 37 OVG-Interpretation Kaufrecht. Diese Regelungen wur-
den dementsprechend nicht in die revidierte Fassung dieser Interpre-
tation (Fn. 106) übernommen. § 34 OVG-Interpretation Kaufrecht, der
eine Anwendung des Eigentumsvorbehalts auf unbewegliche Sachen
ausschloss, wurde hingegen vom Gesetzgeber nicht übernommen
und findet sich nun in § 25 der revidierten OVG-Interpretation Kauf-
recht.
167 Die OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 13, spricht insofern
von einer „Verdinglichung der Sicherungswirkung“ [担保效力物权
化]. Der Eigentumsvorbehalt ist seit dem 1.1.2021 landesweit ein-
heitlich beim Kredit-Referenzzentrum (征信中心) der Chinesischen
Zentralbank einzutragen, siehe Fn. 84.
168 Dies ist die Formulierung, die auch bei anderen dinglichen Si-
cherungsrechten (etwa bei der Hypothek in § 403 ZGB) verwendet
wird. Zu dieser „Drittwirkung“ dinglicher Rechte siehe Yuanshi Bu,
a. a. O. (Fn. 15), S. 156 f.
169 Zahlt der Käufer nicht vereinbarungsgemäß den Kaufpreis,
muss ihm der Verkäufer zunächst eine Frist setzen. Diese Fristset-
zung war nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 OVG-Interpretation Kaufrecht nicht
erforderlich. Allerdings bestand gemäß § 36 OVG-Interpretation
Kaufrecht kein Herausgabeanspruch des Verkäufers, wenn der Käu-
fer bereits 75 % des Kaufpreises gezahlt hat. Diese Regelung wurde
in § 26 der revidierten OVG-Interpretation Kaufrecht (Fn. 106) über-
nommen.

Gegenstand nicht fristgemäß aus, kann der Verkäufer
ihn an einen Dritten verkaufen, § 643 ZGB. Verwei-
gert der Käufer hingegen die Herausgabe, kann der
Verkäufer den Kaufgegenstand nach dem Verfahren
der Befriedigung aus dinglichen Sicherheiten verwer-
ten.170 Eine weitere Änderung im Kaufrecht betrifft die
Untersuchungs- und Rügepflicht des Käufers in den
§§ 620 ff. ZGB171, die man in Deutschland aus dem
beiderseitigen Handelskauf (§ 377 HGB) und aus dem
internationalen Warenkauf (Art. 38 ff. CISG) kennt. Der
chinesische Gesetzgeber hat diese Pflicht offenbar auch
vor dem Hintergrund überarbeitet, dass diese gera-
de für Verbraucher unangemessen erscheint.172 Dabei
folgt er auch hier Vorgaben der OVG-Interpretation
Kaufrecht173: Einerseits gilt eine von den Parteien ver-
einbarte Untersuchungsfrist nach § 622 Abs. 1 ZGB
im Zweifel nur für Rügen offener Mängel der Kauf-
sache.174 Andererseits normiert § 623 ZGB eine wi-
derlegbare Vermutung, dass der Käufer bereits eine
Untersuchung im Hinblick auf die Menge und offene
Mängel durchgeführt hat, wenn er bestimmte Doku-
mente wie etwa einen Lieferschein unterschrieben hat,
aus dem sich die Menge, der Typ und die Spezifikation
des Vertragsgegenstands ergibt.175

Wie das deutsche BGB176 unterscheidet das chine-
sische Kaufrecht den Kauf nach Probe („Kauf nach
Muster“, §§ 635, 636 ZGB) und den Kauf auf Probe
(§§ 637 ff. ZGB). Offenbar spielt der Kauf auf Probe
– der als aufschiebend bedingter Kaufvertrag ausge-
staltet ist177 – in der Praxis eine gewisse Rolle in China,
da der Gesetzgeber zu diesem Rechtsinstitut drei Neue-
rungen eingeführt hat: Die Billigung des Kaufs tritt nun
auch dann ein, wenn der Käufer während der Probe-
zeit einen Teil des Kaufpreises gezahlt oder im Hinblick
auf den Vertragsgegenstand bestimmte Handlungen
wie den Verkauf, die Vermietung oder die Bestellung
dinglicher Sicherheiten vorgenommen hat, § 638 Abs. 2
ZGB. Außerdem ist der Verkäufer nach § 639 ZGB
grundsätzlich nicht berechtigt, vom Käufer eine Ge-
brauchsgebühr zu verlangen. Gemäß § 640 ZGB trägt
der Verkäufer während der Probezeit die Gefahr des

170 § 642 Abs. 2 ZGB. Die OVG-Kommentierung Schuldrecht,
S. 1103, verweist insofern auf das in den §§ 196, 197 Zivilprozessge-
setz vorgesehene Verfahren zur Verwertung dinglicher Sicherheiten
durch Versteigerung oder freihändigen Verkauf des Sicherungsver-
mögens.
171 Zur Untersuchungs- und Rügefrist nach der bisherigen Rechts-
lage siehe Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 127 f.
172 Zu den Vorgängervorschriften siehe die §§ 157, 158 VertragsG.
173 §§ 15 ff. OVG-Interpretation Kaufrecht. Die §§ 15, 16, 18 OVG-
Interpretation Kaufrecht wurden dementsprechend nicht in die
revidierte Fassung dieser Interpretation (Fn. 106) übernommen.
174 Außerdem dürfen diese vereinbarten Fristen nicht kürzer sein
als in Gesetzen oder Verwaltungsrechtsnormen vorgesehene Fristen,
§ 622 Abs. 2 ZGB.
175 Neu geregelt ist gemäß § 624 ZGB schließlich, welcher Untersu-
chungsstandard bei einer Übergabe des Vertragsgegenstands an eine
andere Person als den Käufer gilt.
176 §§ 454, 455 BGB. Der Kauf nach Probe war vor der Schuldrechts-
modernisierung in § 494 BGB geregelt.
177 Dies ergibt sich aus der neu eingeführten Regelung zum Gefahr-
übergang, siehe dazu sogleich im Text.
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Untergangs und der Verschlechterung des Vertragsge-
genstands.

b) Mietvertrag

Neben dem Kaufvertrag hat der Gesetzgeber einen
weiteren Schwerpunkt auf die Änderung des Miet-
rechts gelegt. Der Kommentierung des OVG zufolge
dienen die Änderungen der „Implementierung der Re-
formanforderungen des ZK zum Aufbau eines Systems
gleicher Rechte beim Kauf und der Miete von Wohn-
raum, um Interessen der Mieter besser zu schützen“.178

Dies erscheint zunächst schlüssig, da das chinesische
Mietrecht nur wenige Schutzvorschriften zugunsten
des Mieters enthält.179 Ein genauerer Blick zeigt in-
des ein gemischtes Bild: Mietern wie auch Vermietern
dürfte entgegenkommen, dass die Nichteintragung ei-
nes Mietvertrags nach § 706 ZGB keinen Einfluss mehr
auf dessen Wirksamkeit hat.180 Zweifelhaft ist hin-
gegen, ob die Überarbeitung des Vorkaufsrechts des
Mieters, das in den § 726 ff. ZGB geregelt ist, tatsäch-
lich die Rechte des Mieters gestärkt hat. Insbesondere
die neu eingefügten Ausnahmen für ein Vorkaufsrecht
des Mieters181 dürften dessen Position eher schwächen.
Für den Mieter vorteilhaft könnte sich auswirken, dass
er nun nach Ablauf der Mietfrist ein Vorrecht genießt,
die Mietsache (Wohnraum) zu gleichen Bedingungen
zu mieten, § 734 Abs. 2 ZGB. Allerdings ist laut OVG-
Kommentierung unklar, um welche Art eines Rechts
des Mieters es sich handelt sowie unter welchen Vor-
aussetzungen und in welcher Form es ausgeübt werden
kann.182 Weitgehend unverändert geblieben ist hinge-
gen der bereits im VertragsG vorgesehene Grundsatz,
dass sich ein Eigentumswechsel nicht auf bestehen-
de Mietverhältnisse auswirkt.183 Das OVG hatte diesen
Grundsatz in der OVG-Interpretation Mietrecht für
dispositiv erklärt und Ausnahmen normiert.184 Diese
Regelungen sind nicht in das ZGB aufgenommen wor-
den, jedoch wurden sie in die revidierte Fassung der
OVG-Interpretation Mietrecht übernommen.185

178 OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 13.
179 Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 130.
180 Eine entsprechende Regelung hatte das OVG für die Wohn-
raummiete bereits in § 4 OVG-Interpretation Mietrecht geschaffen,
die nun im ZGB verallgemeinert worden ist. Die Regelung des
§ 4 OVG-Interpretation Mietrecht wurde dementsprechend nicht
in die revidierte Fassung dieser Interpretation (vom 29.12.2020,
chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律
英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], CLI.3.349739) übernommen. Zum
Hintergrund, warum Gerichte teilweise die Auffassung vertraten,
dass Mietverträge ohne Eintragung unwirksam sind, siehe Knut Ben-
jamin Pißler, Mietrecht in China nach der justiziellen Interpretation
des Obersten Volksgerichts aus dem Jahr 2009, in: ZChinR 2010,
S. 222 ff. (224).
181 Das OVG hatte in § 24 OVG-Interpretation Mietrecht bereits
Ausnahmetatbestände festgelegt, die sich im Hinblick auf nahe Ver-
wandte offenbar am deutschen BGB orientierten; siehe Knut Benjamin
Pißler, a. a. O. (Fn. 180), S. 234. Diese Regelung wurde nicht in die
revidierte Fassung der OVG-Interpretation Mietrecht (Fn. 180) über-
nommen.
182 Siehe OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 1606 ff.
183 § 725 ZGB (§ 229 VertragsG).
184 § 20 OVG-Interpretation Mietrecht. Siehe hierzu Knut Benjamin
Pißler, a. a. O. (Fn. 180), S. 232 f.
185 § 14 der revidierten OVG-Interpretation Mietrecht (Fn. 180).

c) Personenbeförderungsvertrag

Die Änderungen im Personenbeförderungsrecht, die
in der OVG-Kommentierung hervorgehoben werden,
sind durch Ereignisse getrieben, die in den Jahren vor
Verabschiedung des ZGB in den chinesischen Medi-
en über Missstände in diesem Bereich veröffentlicht
wurden.186 Dies betrifft zunächst die Ausstellung eines
Ersatztickets bei Personenbeförderungsverträgen, die
(wie in China inzwischen üblich) unter Verwendung
des Klarnamens des Passagiers geschlossen werden.
Hier verpflichtet § 815 Abs. 2 ZGB den Beförderer
zur Ausstellung eines Ersatztickets, ohne hierfür unan-
gemessene Gebühren zu verlangen. Außerdem räumt
§ 820 ZGB dem Reisenden bei Verspätungen bestimm-
te Rechte und einen Schadensersatzanspruch ein, von
dem der Beförderer allerdings befreit ist, wenn er für
den Schaden nicht verantwortlich gemacht werden
kann.187

Der Reisende wird im Gegenzug verpflichtet, zu der
Zeit, mit der Verbindung und auf dem Sitzplatz zu rei-
sen, die auf seinem Ticket angegeben sind,188 und den
Beförderer im Hinblick auf Sicherheitsmaßnahmen zu
unterstützen und zu kooperieren.189

3. Quasi-Verträge

Ein neues Teilbuch mit der Überschrift „Quasi-
Verträge“ hat der Gesetzgeber nach den typischen
Verträgen eingefügt, das Regelungen zur Geschäfts-
führung ohne Auftrag (§§ 979 bis 984 ZGB) und
zur ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 985 bis
988 ZGB) enthält. Die Einführung des Begriffs
„Quasi-Verträge“190 folgt aus der Entscheidung des
Gesetzgebers, das VertragsG nicht mit dem Haft-
pflichtrecht im siebten Buch zu einem Schuldrecht
zusammenzuführen, um dort vertragliche und au-
ßervertragliche Schuldverhältnisse abzuhandeln. Im
Zusammenhang mit dieser Entscheidung steht wohl
auch, dass im AT zwei Normen zur Geschäftsführung
ohne Auftrag (§ 121 ZGB) und zur ungerechtfertig-
ten Bereicherung (§ 122 ZGB) beibehalten wurden,
die 2017 bereits aus den AGZR in den ATZR über-
nommen worden waren.191 Welchen Mehrwert sich

186 OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 13.
187 Welcher Maßstab für diese Haftungsbefreiung angelegt wird,
ist nicht klar. Die OVG-Kommentierung Schuldrecht, 2106 f., führt
eine Haftungsbefreiung wegen höherer Gewalt nach § 590 ZGB ne-
ben § 820 ZGB an, erwähnt jedoch als Vorbild für § 820 ZGB auch
die Leitentscheidung Nr. 51 (ZChinR 2017, S. 340 ff.), in der ein
Volksgericht dem Reisenden (aufgrund der Geltung des Warschauer
Abkommens über die Beförderung im internationalen Luftverkehr)
trotz Vorliegens höherer Gewalt einen Schadensersatzanspruch ge-
gen eine Fluggesellschaft zusprach.
188 § 815 Abs. 1 Satz 1 ZGB.
189 § 819 Abs. 1 ZGB. Laut OVG-Kommentierung Schuldrecht,
S. 2103, führt eine Verletzung dieser Pflichten zu einer zivilrechtli-
chen Haftung des Passagiers und berechtigt den Beförderer dazu,
den Vertrag zu kündigen oder die Beförderung zu verweigern.
190 Die OVG-Kommentierung Schuldrecht, S. 14, spricht von „In-
halten, die de facto wie vertragliche Regelungen schuldrechtlicher
Natur sind“.
191 Siehe §§ 92, 93 AGZR.
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der chinesische Gesetzgeber davon verspricht, ist
unklar.192

Es bedarf einer weiteren Untersuchung, in wel-
chen Fallgruppen diese beiden Rechtsinstitute in
China praktisch bedeutsam sind.193 Mangels eines
Trennungs- und damit Abstraktionsprinzips sollte man
annehmen können, dass man in vielen Fällen, die in
Deutschland mit der ungerechtfertigten Bereicherung
rückabgewickelt werden, in China ohne dieses Rechts-
institut auskommt.

III. Persönlichkeitsrecht

Das sich an das Schuldrecht bzw. Vertragsrecht an-
schließende (vierte) Buch des ZGB über Persönlich-
keitsrechte (人格权) ist gänzlich neu. Hier kristallisiert
sich offenbar die in China verbreitete Erwartung her-
aus, das Fehlen gerichtlich durchsetzbarer Grundrech-
te in der Verfassung auszugleichen, indem (zunächst)
ein privatrechtlicher Individualrechtsschutz geschaf-
fen wird, aus dem sich solche Grundrechte entwickeln
könnten.194 Dies kommt in den Ausführungen der
OVG-Kommentierung gut zum Ausdruck, wenn dort
die Schaffung eines Buches zu Persönlichkeitsrechten
als Implementierung des Schutzes der Menschenrech-
te in der Verfassung und Überwindung des Mangels
im System der Pandektenordnung, in der die Bedeu-
tung von Sachen über der des Menschen stehe, gelobt
wird.195

Die Regelungen in dem Buch bauen dabei freilich
auf den Zivilrechten auf, die bereits in den AGZR
normiert,196 in der OVG-Interpretation seelische Schä-
192 Denkbar ist, dass damit eine gewisse Kontinuität signalisiert
werden soll, die den Gerichten und anderen Rechtsanwendern einen
Rückgriff auf die Rechtsprechung zu den Vorgängervorschriften er-
möglichen soll.
193 Zu den AGZR führt die Datenbank Beida Fabao (mit Stand
22.12.2020) 8.134 Fälle und Entscheidungen [案例与裁判文书] zur
ungerechtfertigten Bereicherung, aber nur 386 Fälle und Entschei-
dungen zur Geschäftsführung ohne Auftrag an. Zu § 121 ATZR
(GoA) sind es 14 und zu § 122 ATZR (ungerechtfertigte Bereicherung)
261 Fälle und Entscheidungen.
194 Siehe hierzu Christina Eberl-Borges, Einführung in das chine-
sische Recht, Baden-Baden: Nomos 2018, S. 100. Vgl. auch Liming
Wang/Bingwan Xiong, Personality Rights in China’s New Civil Code,
in: Modern China, S. 1 ff. (25) (im Erscheinen, <https://doi.org/
10.1177/0097700420977826>). Zur Argumentation eines Menschen-
rechtsschutzes durch die Schaffung eines Buches über Persönlich-
keitsrechte innerhalb der chinesischen Rechtswissenschaft siehe Si-
mon Werthwein, Das Persönlichkeitsrecht im künftigen chinesischen
Zivilgesetzbuch, in: Yuanshi Bu (Hrsg.), a. a. O. (Fn. 23), S. 73 ff. (81 f.).
195 OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 7 f., mit Verweis
auf Wang Liming (王利明), Die menschliche Dimension des Zivil-
rechts (民法的人文关怀), in: Sozialwissenschaft in China (中国社
会科学) 2011, S. 149 ff. Natürlich dient das Buch zu den Persön-
lichkeitsrechten auch der Umsetzung des Berichts des 19. Parteitags
der Kommunistischen Partei sowie der Aufwertung des Systems der
sozialistischen Grundwerte in § 1 ZGB, wobei die sozialistischen
Grundwerte eine dichte Komprimierung (高度凝练) des Volksgeis-
tes (民族精神) seien und Xi Jinping betont habe, das Recht zu nutzen,
um den Aufbau der sozialistischen Grundwerte zu implementieren,
OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 8.
196 Zu den Persönlichkeitsrechten in den §§ 98 ff. AGZR siehe aus-
führlich Simon Werthwein, Das Persönlichkeitsrecht im Privatrecht
der VR China, Berlin: De Gruyter 2009. Der Begriff „Persönlich-
keit“ (人格) taucht in den AGZR nur in § 101 auf („[…] die Würde
der Persönlichkeit des Bürgers genießt den Schutz des Gesetzes

den aus 2001 systematisiert197 und im ATZR weiter
ausgebaut worden sind.198 Die OVG-Kommentierung
erkennt in den Persönlichkeitsrechten der §§ 989 ff.
ZGB aber dennoch die Grundlage für eine neue Kate-
gorie von Rechten, die neben den bisherigen Rechten
(wie Statusrechten199 und Vermögensrechten) stehen
und durch das Haftpflichtrecht im 7. Buch ergänzt wer-
den.200

Mit dieser in der OVG-Kommentierung angespro-
chenen „Ergänzung“ durch die Regelungen im 7. Buch
ist gemeint, dass in den §§ 989 ff. ZGB zwar Rech-
te definiert werden.201 Die Anspruchsvoraussetzungen
und Rechtsfolgen ergeben sich hingegen erst im Zu-
sammenspiel mit dem 7. Buch und den Rechtsbehelfen
nach den §§ 176 ff. ZGB.202 Zu § 995 ZGB ist der OVG-
Kommentierung immerhin zu entnehmen, dass die
dort genannten Rechtsbehelfe (Einstellung der Verlet-
zungen, Beseitigung von Behinderungen, Beseitigung
von Gefahren, Beseitigung von Auswirkungen, Wie-
derherstellung des guten Rufs und Entschuldigung)
Ansprüche aus der Verletzung von Persönlichkeits-
rechten sind, während andere Ansprüche (insbeson-
dere also Schadensersatz203) „ihrer Natur nach“ der
Haftung für die Verletzung von Rechten im 7. Buch
„zugehören“.204 Der Gesetzgeber hat es damit der
Rechtsprechung und Lehre überlassen, den Schutz der
Persönlichkeitsrechte durch die Entwicklung konkreter

[…]“), wurde aber auch in anderen Gesetzen verwendet, dazu Simon
Werthwein, a. a. O., S. 53 f.
197 Siehe § 1 OVG-Interpretation seelische Schäden und hierzu Si-
mon Werthwein, a. a. O. (Fn. 196), S. 54 und 82 ff.
198 §§ 109 ff. ATZR (nun: §§ 109 ff. ZGB).
199 Chin.: „ 身份权 “. Diese Statusrechte bildeten zusammen mit
den Persönlichkeitsrechten die „persönlichen Rechte“ (人身权) in den
AGZR, ließen sich aber nicht klar von den Persönlichkeitsrechten
abgrenzen, Simon Werthwein, a. a. O. (Fn. 196), S. 36 ff. Die Bestim-
mungen zum Schutz von Persönlichkeitsrechten sind nun nach § 1001
ZGB analog auf den Schutz von Statusrechten anwendbar (siehe un-
ten unter B. III. 1).
200 OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 7.
201 Insofern haben die §§ 989 ff. ZGB eine ähnliche Funktion wie
die §§ 109 ff. ZGB, in denen Zivilrechte aufgeführt werden, jedoch
keine Rechtsfolgen normiert sind. Siehe hierzu Yuanshi Bu, General
Part, S. 81 ff.
202 Denn aus den §§ 989 ff. ZGB ist nicht zu entnehmen, ob die Tat-
bestände beispielsweise ein Verschulden für eine Haftung wegen der
Verletzung von Persönlichkeitsrechten voraussetzen. Im Hinblick auf
die Rechtsfolgen wird durchgängig darauf verwiesen, dass „der Han-
delnde zivilrechtlich haftet“, ohne dass deutlich wird, welche der
Arten der Haftung nach § 179 ZGB der Verletzte geltend machen
kann.
203 Für den Ersatz einer seelischen Schädigung sieht § 996 ZGB
vor, dass ein Anspruch nicht dadurch beeinflusst wird, dass der Ge-
schädigte Ansprüche wegen Vertragsverletzung geltend macht. Die
OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 82, sieht hierin eine
Durchbrechung des Grundsatzes, dass seelische Schäden nicht we-
gen Vertragsverletzung geltend gemacht werden können, da durch
Verträge nur Vermögensinteressen geschützt seien. Offenbar ist § 996
ZGB zugleich eine Ausnahme von der elektiven Konkurrenz nach
§ 186 ZGB, nach der der Geschädigte bei einer Schädigung per-
sönlicher Rechte und Interessen (人身权益) sowie der Rechte und
Interessen an Vermögensgütern (财产权益) wählen muss, ob er sei-
nen Anspruch auf vertraglicher oder außervertraglicher Grundlage
geltend macht. Denn der Ersatz einer seelischen Schädigung ist nur
für die Verletzung von Rechten nach § 1183 ZGB vorgesehen.
204 OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 73.
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Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen hand-
habbar zu machen.

1. AT

Als (besondere) Persönlichkeitsrechte definiert § 990
Abs. 1 ZGB beispielhaft eine Reihe von Rechten, die
(bis auf das Recht auf Privatsphäre205 und den Schutz
persönlicher Informationen) bereits durch die AGZR
geschützt waren. Die OVG-Kommentierung sieht in
§ 990 Abs. 2 ZGB eine Auffangklausel206, die auf der
Grundlage der persönlichen Freiheit und der Würde
der Persönlichkeit ein „allgemeines Persönlichkeits-
recht“ (一般人格权) normiere.207

Auf Statusrechte können die Bestimmungen zum
Schutz von Persönlichkeitsrechten analog208 ange-
wandt werden, soweit sie nicht durch spezielle Vor-
schriften (insbesondere im Familienrecht) geschützt
sind, § 1001 ZGB.

Der Schutz erstreckt sich nach § 994 ZGB auch auf
bestimmte Persönlichkeitsrechte Verstorbener, wobei
die OVG-Kommentierung in diesem Zusammenhang
nicht von Persönlichkeitsrechten, sondern von Persön-
lichkeitsinteressen (人格利益) spricht.209 Zum Schutz
dieser Interessen Verstorbener befugt sind zunächst der
Ehegatte, die Kinder und Eltern sowie subsidiär nahe
Verwandte (nach der neuen Definition des § 1045 ZGB).

Die Persönlichkeitsrechte sind als Ausschließlich-
keitsrechte (专属权)210 nicht übertragbar und vererb-
lich; auf sie kann nicht verzichtet werden, § 992 ZGB.

Bei einer akuten oder unmittelbar bevorstehenden
Verletzung von Persönlichkeitsrechten gibt § 997 ZGB
die Möglichkeit, beim Volksgericht eine Unterlassungs-
anordnung (禁令) zu beantragen. Es handelt sich
hierbei offenbar um das anglo-amerikanische Rechts-
institut der injunction211, das zivilprozessual zu qualifi-
zieren und in China der Sicherheitsverfügung nach den
§§ 100, 101 ZPG am nächsten ist.212

205 Chin.: „隐私权 “. Das Recht auf Privatsphäre wurde zuvor aber
schon in anderen Gesetzen erwähnt und 2009 in § 2 Abs. 2 Haft-
pflichtG in der Liste der „Rechte [und] Interessen“ (权益) aufgeführt,
bei deren Verletzung der Verletzer haftet.
206 Chin.: „兜底条款 “.
207 OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 7. Zu dieser (in-
haltsgleichen) Auffangklausel im Entwurf des ZGB (§ 774 Abs. 2 E1)
und der Frage, ob hierin ein allgemeines Persönlichkeitsrecht zu se-
hen ist, siehe Simon Werthwein, a. a. O. (Fn. 194), S. 74 f.
208 Wörtlich heißt es in § 1001 ZGB, dass die betreffenden Bestim-
mungen „entsprechend berücksichtigt“ (参照) angewandt werden
können. Hierbei handelt es sich aber um eine Analogieverweisung.
Siehe Knut Benjamin Pißler, Das chinesische Handbuch der Rechts-
förmlichkeit: Empfehlungen für den Gesetzgeber & Perle für die
sinojuristische Forschung, in: ZChinR 2019, S. 133 ff. (141).
209 OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 61 f. Als Per-
sönlichkeitsinteressen wird in China der Gegenstand des Persön-
lichkeitsrechts bezeichnet (siehe Simon Werthwein, a. a. O. [Fn. 196],
S. 41 ff.).
210 OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 10.
211 OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 91.
212 Die §§ 100, 101 ZGB werden auch von der OVG-Kommentierung
Persönlichkeitsrecht, S. 93, 98, zur Erklärung der Unterlassungsan-
ordnung herangezogen. Zur Sicherungsverfügung siehe ausführlich
Patrick Alois Hübner, Einstweiliger Rechtsschutz, in: Knut Benjamin
Pißler, Handbuch des chinesischen Zivilprozessrechts, Tübingen:
Mohr Siebeck 2018, S. 289 ff. (325 ff.).

§ 998 ZGB macht deutlich, dass zwei Gruppen
von Persönlichkeitsrechten unterschieden werden, in-
dem dort Kriterien für die Feststellung ihrer Verlet-
zung aufgestellt werden, die aber für die „stofflichen
Persönlichkeitsrechte“213, nämlich Recht auf Leben,
Recht am eigenen Körper und Recht auf Gesundheit,
nicht gelten. Für die anderen „ideellen Persönlich-
keitsrechte“214 (einschließlich des „allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts“) sind der Beruf des Handelnden
und Geschädigten, der Umfang der Auswirkungen,
der Grad des Verschuldens sowie Zweck, Art und
Folgen der Handlung zu berücksichtigen. Laut OVG-
Kommentierung dient die Berücksichtigung dieser Kri-
terien bei den „ideellen Persönlichkeitsrechten“ der
Abstimmung und dem Ausgleich von Konflikten zwi-
schen den Persönlichkeitsrechten und anderen Interes-
sen.215 Dies deutet auf eine Güter- und Interessenab-
wägung hin, wie sie beispielsweise auch in Deutsch-
land bei der Feststellung des konkreten Schutzbereichs
im Rahmen der Prüfung der Widerrechtlichkeit des
Eingriffs in das allgemeine Persönlichkeitsrecht vorge-
nommen wird.

Zugleich haben ideelle Persönlichkeitsrechte (wie et-
wa das Recht am eigenen Namen und am eigenen
Bildnis) über die negative Funktion der Abwehr vor
Eingriffen hinaus eine positive Funktion in Gestalt der
Gewährung von Verwertungsmöglichkeiten, §§ 1012
Abs. 1, 1018 Abs. 1 ZGB.216

2. BT

Die §§ 1002 ff. ZGB sehen in fünf Kapiteln (2. bis
6. Kapitel) Bestimmungen zu den besonderen Persön-
lichkeitsrechten vor. Bei den im zweiten Kapitel gere-
gelten „stofflichen Persönlichkeitsrechten“, also Leben,
Körper und Gesundheit, sind Vorschriften über Organ-
spenden, klinische Experimente sowie den Umgang
mit Genen und Embryonen zu finden.217 Hier ist auch
die Haftung wegen sexueller Belästigung verortet, de-
ren Normierung im Gesetzgebungsverfahren offenbar
große Beachtung in der Öffentlichkeit gefunden hat.218

Das dritte Kapitel zum Recht am eigenen Namen
(bzw. an der eigenen Bezeichnung, soweit nicht natür-
liche Personen Rechtsinhaber sind) enthält auch einige
Vorschriften zum Recht auf einen Namen (Namens-

213 Chin.: „ 物质性人格权 “, siehe OVG-Kommentierung Persön-
lichkeitsrecht, S. 99 ff., und hierzu bereits Simon Werthwein, a. a. O.
(Fn. 196), S. 43 f.
214 Chin.: „精神性人格权 “. Ebd.
215 OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 100 f.
216 So bereits zum E1 des ZGB Simon Werthwein, a. a. O. (Fn. 194),
S. 80 f.
217 §§ 1006 ff. ZGB.
218 Siehe Harro von Senger, a. a. O. (Fn. 3), S. 145, der berichtet, dass
der Endentwurf des ZGB (E4), der im Dezember 2019 veröffentlicht
worden ist, mit 114.574 Anregungen von 13.718 Internetnutzern be-
dacht worden sei, wobei das Publikum dem Problem der sexuellen
Belästigung besonders viel Augenmerk geschenkt habe. Tatsächlich
wurde der Kreis sexueller Handlungen in § 1010 Abs. 1 ZGB im
Vergleich zum Entwurf vom Dezember 2019 erweitert, sodass der
Tatbestand nun auch durch Texte oder Bilder verwirklicht werden
kann.
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wahl, Namensänderung219), die die familienrechtli-
chen Regelungen ergänzen.220 Besonders interessant
und neu ist § 1017 ZGB, der auch Pseudonyme (ein-
schließlich der im Internet verwendeten Pseudony-
me221), Künstlernamen, Namensübersetzungen, Fir-
men (also der Name, unter dem ein Unternehmen oder
Einzelgewerbetreibender seine Geschäfte betreibt) so-
wie Abkürzungen von Namen dem Schutz des Rechts
am eigenen Namen (bzw. an der eigenen Bezeichnung)
unterstellt, soweit diese über eine „gewisse gesell-
schaftliche Bekanntheit“ verfügen.

Das Recht am eigenen Bildnis ist in den §§ 1018 ff.
ZGB des vierten Kapitels geregelt. Ein Bildnis ist nach
der Definition in § 1018 Abs. 2 ZGB die Darstellung
der äußeren Erscheinung eines Menschen, durch die
eine natürliche Person identifiziert werden kann. Die
Darstellung muss dabei auf einem Medium wiederge-
geben werden, wobei Bildaufnahmen, Skulpturen und
Gemälde als Beispiele genannt werden. Die folgenden
Vorschriften regeln, unter welchen Voraussetzungen
ein Bildnis genutzt werden darf, dass Lizenzverträge
über die Nutzung eines Bildnisses zugunsten des Inha-
bers des Rechts am Bildnis ausgelegt werden und wann
ein solcher Lizenzvertrag aufgelöst werden kann.

Das Recht auf Schutz des guten Rufs und der Eh-
re sind in den §§ 1024 ff. ZGB geregelt. Während der
Ruf das Resultat der Beurteilung (etwa der Moral, des
Ansehens, der Kompetenz und der Bonität) eines Zivil-
subjekts ist, ist die Ehre eine positive Beurteilung (der
Leistungen oder Verdienste) eines Zivilsubjekts durch
eine Organisation (die Regierung, die Arbeitseinheit
oder das Kollektiv).222 Die §§ 1025 ff. ZGB beschäftigen
sich mit der Interessenabwägung zwischen dem Recht
auf Schutz des guten Rufs des Betroffenen und dem
öffentlichen Interesse an einem Verhalten (wie etwa
Presseberichterstattung), durch das der gute Ruf des
Betroffenen beeinträchtigt wird. Insbesondere werden
in § 1026 ZGB Kriterien aufgelistet, um zu bestim-
men, ob der Handelnde bei Recherchen (der „Verifi-
zierung“) seinen Sorgfaltspflichten nachgekommen ist.
Die §§ 1029 und 1030 ZGB sprechen außerdem Boni-
tätsbewertungen an, indem dort ein Recht auf Einsicht-
nahme, Korrektur und Löschung solcher Bewertungen
normiert und im Übrigen auf die Regelungen zum
Schutz persönlicher Informationen verwiesen wird.

Mit dem Schutz persönlicher Informationen (个人
信息) und dem Recht auf Privatsphäre (隐私权) be-
schäftigt sich schließlich das sechste Kapitel. Es handelt
sich dabei um Persönlichkeitsrechte, die bislang nicht
gesetzlich geregelt waren, deren Anerkennung jedoch

219 §§ 1015, 1016 ZGB.
220 Zum bisherigen (familienrechtlichen) Namensrecht siehe Tho-
mas von Hippel/Knut Benjamin Pißler, Länderbericht China, in: Alex-
ander Bergmann, Murad Ferid, Dieter Henrich (Hrsg.), Internationales
Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Frankfurt
am Main: Verlag für Standesamtswesen 2013, S. 92 ff.
221 Chin.: „网名 “, wörtlich: „im Internet [verwendete] Namen“.
222 Siehe die §§ 1024 Abs. 2, 1031 ZGB und Simon Werthwein, a. a. O.
(Fn. 196), S. 74.

von der Literatur gefordert worden war.223 Die Pri-
vatsphäre, für deren Definition in § 1032 Abs. 2 ZGB
offenbar auch auf ein subjektives Element abgestellt
wird (den Wunsch des Betroffenen auf Geheimhal-
tung), genießt nach der Konzeption des § 1033 ZGB
einen absoluten Schutz.224 Bei den persönlichen In-
formationen225 handelt es sich gemäß § 1034 Abs. 2
ZGB um Informationen, mit deren Hilfe allein oder
in Kombination mit anderen Informationen eine be-
stimmte natürliche Person identifizierbar ist. Insofern
ist eine gewisse Ähnlichkeit zum Begriff der perso-
nenbezogenen Daten des deutschen und europäischen
Datenschutzrechts erkennbar.226 Die folgenden Rege-
lungen lassen ebenfalls das Gerüst dieser Vorbilder
erkennen:227 Die §§ 1035, 1036 ZGB stellen Grundsät-
ze der Verarbeitung persönlicher Informationen auf
und legen fest, unter welchen Voraussetzungen die-
se Verarbeitung rechtmäßig ist (sodass der Verarbeiter
der Informationen nicht haftet); natürliche Personen
haben nach § 1037 ZGB (ähnlich wie bei Bonitätsbe-
wertungen im Rahmen des Schutzes des guten Rufs)
ein Recht auf Einsichtnahme, Korrektur und Löschung
von persönlichen Informationen; und schließlich legt
§ 1038 ZGB dem Informationsverarbeiter bestimmte
Pflichten auf. Einen Fremdkörper bildet insofern nur
§ 1039 ZGB, in dem eine Geheimhaltungspflicht für
staatliche Behörden und Einrichtungen, die staatliche
Verwaltungsfunktionen wahrnehmen, im Hinblick auf
die Privatsphäre und persönliche Informationen nor-
miert wird.228

IV. Familienrecht

Das chinesische Familienrecht ist eines der ältesten
Rechtsgebiete der Volksrepublik China. Es ist bereits in
den 1950er Jahren kodifiziert worden und bis zum In-
krafttreten des ZGB galt das EheG aus dem Jahr 1980
in der Fassung von 2001.229 Neu in das nun als „Ehe
und Familie“ bezeichnete 5. Buch aufgenommen wur-

223 Siehe Simon Werthwein, a. a. O. (Fn. 196), S. 82 f. Der Schutz per-
sönlicher Informationen wurde allerdings nicht als eigenes Persön-
lichkeitsrecht, sondern als Teil des Schutzbereichs der Privatsphäre
diskutiert. Die Privatsphäre wird erstmals als eines der zivilen Rech-
te und Interessen in § 2 Abs. 2 HaftpflichtG angeführt.
224 Dies wird deutlich am Auffangtatbestand des § 1033 Nr. 6 ZGB,
in dem im Anschluss an die Regelbeispiele in den Nr. 1 bis 5 auch die
Verletzung der Privatsphäre „auf andere Art und Weise“ verboten
wird.
225 Diese persönlichen Informationen umfassen auch private Infor-
mationen (私密信息), die nach § 1034 Abs. 3 ZGB der Privatsphäre
zuzuordnen sind.
226 Die OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 359, nimmt
dementsprechend Bezug auf das deutsche Bundesdatenschutzgesetz
und die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
227 Siehe Art. 5, 6, 15 ff., 24 ff. DSGVO.
228 Die OVG-Kommentierung Persönlichkeitsrecht, S. 403 f., führt
aus, dass eine Haftung wegen Verstoßes gegen § 1039 ZGB grund-
sätzlich nur aus dem Staatsentschädigungsgesetz (中华人民共和
国国家赔偿法) vom 12.5.1994 in der Fassung vom 26.10.2012
(chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北大法
律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer: CLI.1.188542)
folgt.
229 Das OVG hatte zum Ehegesetz außerdem in den Jahren 2001,
2003 und 2011 drei justizielle Interpretationen erlassen. Die Interpre-
tation 2003 war in 2017 revidiert worden.
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de das Adoptionsrecht230, das bislang in einem eigenen
Gesetz (dem AdoptionsG) aus 1991 in der Fassung von
1998 geregelt war.

1. AT

Im AT des 5. Buches sind sowohl Grundsätze des
Familien- als auch des Adoptionsrechts normiert wor-
den. Als unmittelbarer Ausfluss einer Rede XI Jinpings
nennt die OVG-Kommentierung die in § 1043 Abs. 1
ZGB festgelegten allgemeinen Familienpflichten „einen
guten Familienstil zu etablieren, familiäre Tugenden zu
fördern und dem Aufbau einer auf der Familie basie-
renden Zivilisation Aufmerksamkeit zu schenken.“231

Nicht aus dem Ehegesetz übernommen wurden Re-
gelungen zur Familienplanung und zur Förderung
einer späten Geburt von Kindern.232 Dies spiegelt nicht
nur wider, dass die Ein-Kind-Politik Anfang 2016 ei-
ne deutliche Änderung erfahren hat,233 sondern zeigt
auch, dass der Gesetzgeber klarer zwischen zivilrecht-
lichen und öffentlich-rechtlichen Normen unterschei-
det.234

Im Adoptionsrecht hat der Gesetzgeber in § 1044
ZGB das Kindeswohl als oberstes Prinzip eingeführt
und sich dabei offenbar am „Übereinkommen über die
Rechte des Kindes“ orientiert.235

Zudem findet sich dort nun erstmals eine gesetzge-
berische Definition der Begriffe „Verwandte“, „nahe
Verwandte“ und „Familienmitglieder“, § 1045 ZGB.

2. BT

Im BT des Familienrechts sind die Eheschließung
(§§ 1046 bis 1054), Familienbeziehungen (§§ 1055 bis
1075), die Scheidung (§§ 1076 bis 1092) und die Adop-
tion (§§ 1093 bis 1118) geregelt. Änderungen sind vor
allem im (neuen) Kapitel zu den Familienbeziehungen
festzustellen mit einem Abschnitt zur Beziehung zwi-
schen den Eheleuten, in dem die Ehewirkungen und
das Güterrecht geregelt sind, und einem Abschnitt zum
Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern sowie
zur Verwandtschaft, in dem erstmals die Abstammung
gesetzlich geregelt ist.

230 Siehe hierzu unten unter B. 2. d).
231 OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 7, 34 ff. Die
Kommentierung macht zugleich deutlich, dass es sich insbesondere
bei der in § 1043 Abs. 2 ZGB aus § 4 EheG übernommenen Treue-
pflicht der Ehegatten nicht um einen einklagbaren Anspruch handelt.
232 Siehe die §§ 2 Abs. 3, 16 und § 6 Satz 2 EheG. Geblieben ist das
aus rechtsvergleichender Sicht außergewöhnlich hohe Mindestalter
der Ehefähigkeit (nach § 1047 ZGB).
233 Mit der Änderung des „Bevölkerungs- und Familienplanungs-
gesetzes“ (中华人民共和国人口与计划生育法) am 27.12.2015
(chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北大法
律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer: CLI.1.261790)
wurde die Ein-Kind-Politik zu einer Zwei-Kinder-Politik.
234 Siehe OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 18, wo
die Streichung des betreffenden § 2 Abs. 3 EheG damit begründet
wird, dass die Familienplanung den Regelungsbereich des Privat-
rechts überschreite.
235 OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 7. Die chinesi-
sche Fassung des Übereinkommens spricht allerdings vom „größten
Interesse“ (最大利益) des Kindes, während § 1044 ZGB bei diesem
Prinzip auf den „größten Nutzen“ (最有利) des Adoptierten abstellt.

a) Eheschließung

Im Hinblick auf die Eheschließung ergibt sich eine
Änderung daraus, dass die Krankheit eines Ehegatten
nicht mehr ein Eheverbot begründet.236 Ehen können
jedoch nach § 1053 ZGB aufgehoben werden, wenn ein
Ehegatte schwerwiegende Krankheiten verschweigt.237

Eine Aufhebung der Ehe liegt nun ausschließlich in der
Zuständigkeit der Volksgerichte.238 Für den Beginn der
einjährigen Frist, innerhalb der die Aufhebung wegen
Verheimlichens einer Krankheit geltend gemacht wer-
den muss, stellt das ZGB auf die Kenntnis oder das
Kennenmüssen des Aufhebungsgrundes ab.239

Neu ist außerdem, dass bei einer unwirksamen oder
aufgehobenen Ehe der schuldlose Ehegatte einen Scha-
densersatzanspruch hat, § 1054 Abs. 2 ZGB.240

b) Familienbeziehungen

Im 3. Kapitel des 5. Buches werden unter der Über-
schrift „Familienbeziehungen“ die Beziehungen einer-
seits zwischen den Ehegatten (§§ 1055 bis 1066 ZGB)
und andererseits zwischen Eltern und Kindern so-
wie zwischen anderen nahen Verwandten (§§ 1067 bis
1075 ZGB) geregelt. Hier geht es um die allgemeinen
Wirkungen der Ehe, das Ehegüterrecht, Unterhalts-
pflichten sowie die Abstammung.

Im Güterrecht sind zwei wichtige Neuregelungen
festzustellen, die erstens die Verfügungsbefugnis der
Ehegatten und zweitens die Mithaftung für Verbind-
lichkeiten des anderen Ehegatten betreffen: § 1060
ZGB regelt allgemein Rechtsgeschäfte zur Deckung des
Lebensbedarfs, während § 1064 ZGB dazu Stellung
nimmt, unter welchen Voraussetzungen gemeinsame
Verbindlichkeiten der Ehgatten vorliegen.

Fragen der Verfügungsbefugnis sind in China auf-
grund des gesetzlichen Güterstands der Errungen-
schaftsgemeinschaft von besonderer Relevanz, da es
sich um eine Mischform zwischen Gütergemeinschaft
und Gütertrennung mit drei Vermögensmassen han-
delt: das jeweilige Einzelvermögen jedes Ehegatten so-
236 § 7 Nr. 2 EheG. Die Aufhebung dieses Verbots wird mit dem me-
dizinischen Fortschritt begründet, der einen solchen Eingriff in die
Eheschließungsfreiheit nicht mehr erforderlich mache. Geblieben ist
hingegen das Eheverbot zwischen Blutsverwandten, § 1048 ZGB. Zu
den Eheverboten nach dem Ehegesetz siehe Thomas von Hippel/Knut
Benjamin Pißler, a. a. O. (Fn. 220), S. 43 ff.
237 Zu der Frage, welche Krankheiten als schwerwiegend anzuse-
hen sind, führt die OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht,
S. 99 f., zunächst abstrakt aus, dass damit Krankheiten gemeint sei-
en, die eine teure Behandlung erforderlich machen und die reguläre
Arbeit und das normale Leben des Patienten während einer längeren
Zeit beeinträchtigen, um dann als Beispiel schwere Erbkrankheiten,
bestimmte ansteckende Krankheiten und psychische Krankheiten
anzuführen, die bereits nach dem Ehegesetz ein Eheverbot begrün-
deten.
238 Nach § 11 Satz 1 EheG konnte die Aufhebung der Ehe auch bei
der Eheregisterbehörde geltend gemacht werden.
239 § 1053 Abs. 2 ZGB. Wird die Aufhebung der Ehe nach § 1052
ZGB wegen Drohung geltend gemacht, beginnt die Frist erst, nach-
dem die Drohungshandlung endet bzw. nachdem die betroffene
Partei ihre körperliche Freiheit wiedererlangt.
240 Dieser Schadensersatzanspruch soll nach der OVG-
Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 109, neben materiellen
Schäden auch immaterielle Schäden umfassen.
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wie das gemeinsame Vermögen beider Ehegatten, das
Gesamthandseigentum bildet.241 Für das gemeinsame
Vermögen hatte das Ehegesetz bislang nur angeord-
net, dass beide Ehegatten gleiche Verfügungsrechte
haben.242 § 1060 Abs. 1 ZGB schränkt die alleinigen Ver-
fügungen eines Ehegatten nun dahingehend ein, dass
ein Rechtsgeschäft nur dann gegenüber beiden Ehe-
gatten Wirkungen entfaltet, wenn es den Bedürfnissen
des täglichen Lebens dient.243 Soweit es sich also um
Rechtsgeschäfte handelt, die über die Bedürfnisse des
täglichen Lebens hinausgehen, ist eine alleinige Verfü-
gung eines Ehegatten insoweit ausgeschlossen. Unklar
ist, ob ein Dritter Vertrauensschutz genießt, wenn er
Grund für die Annahme hat, dass es sich um ein
Rechtsgeschäft beider Ehegatten handelt, etwa weil der
Ehegatte das Rechtsgeschäft im eigenen Namen und im
Namen seines Ehegatten abschließt.244 Gegen einen sol-
chen Vertrauensschutz spricht, dass der Gesetzgeber
in § 1060 Abs. 2 ZGB explizit anordnet, dass zwi-
schen den Ehegatten vereinbarte Beschränkungen im
Hinblick auf den Bereich der Geschäfte des täglichen
Lebens gutgläubigen Dritten nicht entgegengehalten
werden dürfen. Auch das Verhältnis dieser Regelung
zu den Vorschriften zum Miteigentum bedarf noch ei-
ner näheren Untersuchung.245

Zur (sehr weitreichenden) Mithaftung für Verbind-
lichkeiten des anderen Ehegatten waren bislang nur
Regelungen im Rahmen der Scheidungsfolgen nor-
miert.246 Erst 2017 und 2018 hatte das OVG einschrän-
kende Regeln in speziellen Interpretationen zu dieser
Frage erlassen,247 die nun (teilweise) in das ZGB auf-

241 OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 179. Welche
Vermögensgegenstände in das persönliche Vermögen jedes Ehegat-
ten oder in das gemeinschaftliche Vermögen beider Ehegatten fällt,
regeln die §§ 1062, 1063 ZGB.
242 § 17 Abs. 2 EheG. Diese Norm findet sich nun in einem etwas
abgewandelten Wortlaut in § 1062 Abs. 2 ZGB.
243 Eine abweichende Vereinbarung mit dem Geschäftspartner da-
hingehend, dass das Rechtsgeschäft nur für den handelnden Ehegat-
ten wirken soll, wird ausdrücklich für zulässig erklärt.
244 So noch nach § 17 Nr. 2 Satz 2 OVG-Interpretation EheG I. § 17
OVG-Interpretation EheG I wurde nicht in die neugefassten Erläu-
terungen des Obersten Volksgerichts zur Anwendung des Buches
über Ehe und Familie des „Zivilgesetzbuches der Volksrepublik Chi-
na“ (Teil 1) (最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》婚
姻家庭编的解释（一）) vom 29.12.2020 (OVG-Interpretation ZGB
Familienrecht), chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer:
CLI. 3.349603, aufgenommen. Die OVG-Kommentierung Familien-
und Erbrecht, S. 139, zitiert zwar § 17 OVG-Interpretation EheG I
mit dem Hinweis, dass ihr „Geist“ mit dem „Geist“ von § 1060
ZGB übereinstimme, ohne allerdings konkret auf den dort normier-
ten Vertrauensschutz des Dritten einzugehen. Eine Spezialregelung
zum Vertrauensschutz Dritter sieht nunmehr § 28 der neuen Inter-
pretation des OVG vom 29.12.2020 beim gutgläubigen Erwerb von
Immobilien aus dem gemeinsamen Vermögen der Ehegatten vor.
245 Für Verfügungen über Gesamthandseigentum sieht § 301 ZGB
ein Zustimmungserfordernis aller Eigentümer, also beider Ehegat-
ten, vor.
246 Siehe § 24 Abs. 1 OVG-Interpretation EheG II und hierzu Thomas
von Hippel/Knut Benjamin Pißler, a. a. O. (Fn. 220), S. 53 ff. Diese Re-
gelung wurde nicht in das ZGB aufgenommen und findet sich auch
nicht in der neuen OVG-Interpretation ZGB Familienrecht (Fn. 244).
247 Ergänzungsbestimmungen des Obersten Volksgerichts zu eini-
gen Fragen des „Ehegesetzes der Volksrepublik China (最高人民法院
关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（二）的补充规定)

genommen worden sind: § 1064 Abs.1 ZGB legt fest,
dass eine Verbindlichkeit, die ein Ehegatte während
des Bestands der Ehebeziehung im eigenen Namen
wegen des täglichen Lebensbedarfs der Familie trägt,
eine gemeinsame Verbindlichkeit beider Ehegatten ist.
Geht die Verbindlichkeit über den Lebensbedarf hin-
aus, wird sie gemäß § 1064 Abs. 2 ZGB nur dann
zur gemeinsamen Verbindlichkeit, wenn der Gläubi-
ger nachweisen kann, dass diese Verbindlichkeit für
das gemeinsame Leben oder gemeinsame Produktions-
und Betriebstätigkeiten der Eheleute verwandt wurde
oder auf einer gemeinsamen Willenserklärung beider
Eheleute beruht.248

Aus einer justiziellen Interpretation des OVG zum
Ehegesetz übernommen wurde außerdem ein An-
spruch auf vorzeitige Aufteilung des gemeinschaftli-
chen Vermögens, § 1066 ZGB.249

Schließlich wurde erstmals das Abstammungsrecht
gesetzlich geregelt.250 Allerdings beschränkt sich § 1073
Abs. 1 ZGB darauf festzulegen, dass ein Elternteil
gerichtlich feststellen lassen kann, ob eine Abstam-
mungsbeziehung zu einem Kind besteht oder nicht be-
steht.251 Volljährige Kinder können nach § 1073 Abs. 2
ZGB nur gerichtlich feststellen lassen, dass die Ab-
stammungsbeziehung besteht. Ihnen ist es also nicht
möglich, feststellen zu lassen, dass sie nicht von einem
Elternteil abstammen. Voraussetzung ist jeweils, dass
„rechtfertigende Gründe“ für die Feststellung vorlie-
gen. Die OVG-Kommentierung lässt erkennen, dass es
dem Gesetzgeber darum ging, das Abstammungsrecht
prozessual zur Klärung unterhaltsrechtlicher Fragen
zu regeln.252 Er überlässt es daher weiterhin der Recht-
sprechung und Lehre zu bestimmen, welche Umstände
einen Schluss auf die natürliche Abstammung zulassen
vom 28.2.2017, chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer:
CLI.3.290788; Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zu Fragen
der Rechtsanwendung bei der Behandlung von Streitfällen, die Ver-
bindlichkeiten der Ehegatten betreffen, (最高人民法院关于审理涉
及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释) vom 16.1.2018,
chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律
英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer: CLI.3.308674.
248 § 34 OVG-Interpretation ZGB Familienrecht normiert weitere
Tatbestände, bei deren Vorliegen keine gemeinsamen Verbindlichkei-
ten der Ehegatten vorliegen, die aus den Ergänzungsbestimmungen
des OVG vom 28.2.2017 (Fn. 247) übernommen worden sind.
249 Die Voraussetzungen für die Vermögensaufteilung entsprechen
denen in § 4 OVG-Interpretation EheG III (siehe hierzu Thomas von
Hippel/Knut Benjamin Pißler, a. a. O. [Fn. 220], S. 53). Jedoch besteht
der Anspruch nach § 1066 ZGB unabhängig davon, ob Interessen von
Gläubigern geschädigt werden. Siehe nun § 38 OVG-Interpretation
ZGB Familienrecht (Fn. 244). Die OVG-Kommentierung Familien-
und Erbrecht, S. 183, geht allerdings davon aus, dass Interessen von
Gläubigern auch nach der Regelung des § 1066 ZGB weiterhin zu be-
rücksichtigen sind.
250 Dass eine Anfechtung bzw. Feststellung der Elternschaft unter
gewissen Voraussetzungen möglich ist, war jedoch in der Praxis und
von der Literatur anerkannt. § 2 OVG-Interpretation EheG III setzte
ein entsprechendes Anfechtungsrecht bzw. Feststellungsrecht vor-
aus. Siehe nun § 39 OVG-Interpretation ZGB Familienrecht (Fn. 244).
251 Freilich erkennt auch die OVG-Kommentierung Familien- und
Erbrecht, S. 223, dass es in der Praxis typischerweise der Mann ist,
der verlangt, seine Vaterschaft festzustellen, oder die Vaterschaft an-
fechtet, während die Mutter typischerweise verlangt, die Vaterschaft
des beklagten Mannes festzustellen.
252 OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 223.
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(Ehe mit der Mutter, Empfängniszeit) oder ob auf na-
turwissenschaftliche Beweismethoden zurückzugrei-
fen ist; eine gesetzliche Regelung zur Anerkennung der
Vaterschaft ist nach wie vor nicht vorgesehen.253

c) Scheidung

Das chinesische Scheidungsrecht unterscheidet die ein-
vernehmliche Scheidung vor der Registerbehörde und
die nur von einer Seite betriebene gerichtliche Schei-
dung.254 Bei der einvernehmlichen Scheidung hat der
Gesetzgeber eine Abkühlungsphase von 30 Tagen ein-
geführt, in der jeder Ehegatte den Antrag auf Schei-
dung bei der Registerbehörde zurücknehmen kann,
§ 1077 Abs. 1 ZGB.255 Außerdem muss die Ausstellung
einer Scheidungsurkunde gemäß § 1077 Abs. 2 ZGB in-
nerhalb einer weiteren Frist von 30 Tagen nach Ablauf
der Rücknahmefrist von beiden Ehegatten persönlich
bei der Registerbehörde beantragt werden. Wird der
Antrag nicht fristgerecht gestellt, gilt der Antrag auf
Eintragung der Scheidung als zurückgenommen. Laut
OVG-Kommentierung will der Gesetzgeber mit der
Abkühlungsphase „gegen das Phänomen der leichtfer-
tigen Scheidung zum Schutz der Stabilität von Ehe und
Familie“ vorgehen.256

Für die von einem Ehegatten betriebene gerichtliche
Scheidung wird weiterhin darauf abgestellt, ob die Ehe
zerrüttet ist, wofür gesetzlich widerlegbare Vermutun-
gen aufgestellt werden, § 1079 ZGB. Die obligatorische
Schlichtung durch das Gericht bleibt ebenfalls erhalten.
Neu ist hingegen, dass ein Anspruch auf gerichtliche
Scheidung besteht, wenn die Eheleute ein Jahr getrennt
leben, nachdem das Gericht die Scheidungsklage ab-
gewiesen hat, § 1079 Abs. 5 ZGB. Es kommt damit zu
einer sukzessiven Anwendung des Scheidungsgrun-
des der Zerrüttung und einer längeren Trennungszeit.
Die OVG-Kommentierung sieht hierin einen weiteren
Schritt zur Gewährleistung der Scheidungsfreiheit.257

Im Hinblick auf die vermögensrechtlichen Schei-
dungsfolgen sind hingegen nur wenige Änderungen
festzustellen.258 Insbesondere besteht auch nach dem
ZGB grundsätzlich kein Anspruch auf nachehelichen
Unterhalt.259 Der güterrechtliche Billigkeitsausgleich
ist nach § 1088 ZGB nun auf alle Güterstände anwend-

253 Zur bisherigen Rechtslage siehe Thomas von Hippel/Knut Benja-
min Pißler, a. a. O. (Fn. 220), S. 82 f.
254 Ausführlich hierzu Thomas von Hippel/ Knut Benjamin Pißler,
a. a. O. (Fn. 220), S. 59 ff.
255 Als ausländische Vorbilder dieser Abkühlungsphase führt die
OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 244 ff., das russi-
sche, südkoreanische, französische und das englische Recht an.
256 OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 8.
257 OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 8.
258 Kritisch hierzu bereits im Entwurfsverfahren Juan Tao, Anmer-
kungen zur Kodifikation des chinesischen Ehe- und Familienrechts,
in: Yuanshi Bu (Hrsg.), a. a. O. (Fn. 23), S. 153 ff. (166).
259 § 1090 ZGB sieht (wie zuvor § 42 EheG) nur einen Anspruch auf
„wirtschaftliche Hilfe“ des Ehegatten vor, der sich zum Zeitpunkt
der Scheidung in Existenzschwierigkeiten befindet. Siehe hierzu aus-
führlich Thomas von Hippel/ Knut Benjamin Pißler, a. a. O. (Fn. 220),
S. 62 f.

bar.260 Ansonsten bleibt es für die Auseinandersetzung
des Vermögens neben den generalklauselartigen Leit-
linien des § 1087 ZGB261 zumindest vorläufig bei den
kasuistischen Regelungen, die das OVG zur bislang be-
stehenden Rechtslage entwickelt hatte.262 Schließlich
wurden die Schadensersatzansprüche wegen familiä-
rer Pflichtverletzung in § 1091 ZGB um einen Auffang-
tatbestand ergänzt,263 sodass nun jedes „schwerwie-
gende Verschulden“ des anderen Ehegatten, das zur
Scheidung führt, einen Anspruch begründet.264

Gleichfalls nur wenig überarbeitet wurden die Re-
gelungen zur elterlichen Sorge nach der Scheidung.
Beiden Eltern bleibt auch im Fall der Scheidung die
elterliche Sorge (bzw. die gemeinsame gesetzliche Vor-
mundschaft) nach § 1084 ZGB erhalten.265 Beim Auf-
enthaltsbestimmungsrecht stellt § 1084 Abs. 3 ZGB
nicht mehr auf die Stillzeit des Kindes, sondern auf
die Zeit bis zur Vollendung des zweiten Lebensjah-
res ab, während der das Aufenthaltsbestimmungsrecht
grundsätzlich der Mutter zukommt.266

d) Adoption

Das Adoptionsrecht wurde ganz überwiegend aus dem
Adoptionsgesetz übernommen.267 Adoptiert werden
können nunmehr jedoch Minderjährige (zuvor: Kinder
unter 14 Jahren268), soweit die in § 1094 ZGB angeführ-
ten Voraussetzungen erfüllt sind. Die bereits erwähnte
Änderung der Ein-Kind-Politik269 führt außerdem da-
zu, dass nun auch Personen ein Kind adoptieren dür-
fen, die bereits ein Kind haben, §§ 1098 Nr. 1, 1100 ZGB.
Neu ist, dass Personen von einer Adoption ausgeschlos-
sen sind, die wegen rechtswidrigen oder strafbaren
Handlungen aktenkundig geworden sind, soweit diese
für das gesunde Aufwachsen des Adoptierten nachtei-
lig sind, § 1098 Nr. 4 ZGB.

260 § 40 EheG sah einen Billigkeitsausgleich nur vor, wenn die Ehe-
gatten Gütertrennung vereinbart hatten.
261 Im Vergleich zu der Vorgängervorschrift des § 39 EheG sind
nun bei der Vermögensauseinandersetzung (neben den Rechten und
Interessen von Kind und Frau) auch die Rechte und Interessen der
schuldlosen Seite zu berücksichtigen.
262 Siehe Thomas von Hippel/Knut Benjamin Pißler, a. a. O. (Fn. 220),
S. 64 ff. Siehe nun aber §§ 71 ff. OVG-Interpretation ZGB Familien-
recht (Fn. 244).
263 Zu diesem bislang in § 46 EheG normierten Anspruch, dem
neben der Ausgleichsfunktion auch eine Trostfunktion (Ersatz des
immateriellen Schadens) und eine Straf- und Präventionsfunktion
zukommt, siehe Thomas von Hippel/ Knut Benjamin Pißler, a. a. O.
(Fn. 220), S. 74 ff.
264 In Betracht kommen nach der OVG-Kommentierung Familien-
und Erbrecht, S. 332, Verhaltensweisen wie etwa Ehebruch, Prostitu-
tion, Glücksspiel oder Drogenkonsum.
265 Ausführlich zur elterlichen Sorge Thomas von Hippel/Knut Benja-
min Pißler, a. a. O. (Fn. 220), S. 83 ff.
266 Eine solche Fristenregelung hatte das OVG bereits 1993 in einer
justiziellen Interpretation eingeführt. Siehe hierzu und zu den Aus-
nahmen zum Aufenthaltsbestimmungsrecht der Mutter Thomas von
Hippel/Knut Benjamin Pißler, a. a. O. (Fn. 220), S. 85 f. Siehe nun §§ 44 ff.
OVG-Interpretation ZGB Familienrecht (Fn. 244).
267 Zur bisherigen Rechtslage siehe Thomas von Hippel/Knut Benja-
min Pißler, a. a. O. (Fn. 220), S. 86 ff.
268 § 4 AdoptionsG.
269 Siehe oben unter B. IV. 1.
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Neu eingeführt wurde schließlich eine Evaluation
der Adoption durch die für die Eintragung der Ad-
option zuständige Abteilung für Zivilangelegenheiten,
§ 1105 Abs. 5 ZGB.

V. Erbrecht270

Wie das Familienrecht war auch das Erbrecht bislang in
einem eigenen Gesetz geregelt, das bereits 1985 verab-
schiedet worden und noch vom sowjetischen Erbrecht
beeinflusst war.271 Angesichts des gewachsenen Wohl-
stands eines beachtlichen Teils der chinesischen Be-
völkerung und der seit 1985 gesteigerten Lebenser-
wartung wäre zu erwarten, dass dieses Rechtsgebiet
im ZGB aufgrund seiner sozialpolitischen Funktion ei-
ne weitreichende Änderung erfahren hat.272 Dies ist
jedoch (bis auf die Einführung einer Nachlassverwal-
tung273) nicht der Fall.

1. AT

Im AT findet sich eine Änderung, mit der jedoch kei-
ne inhaltliche Neuerung verbunden ist, in § 1122 ZGB,
wonach das gesamte legale Vermögen einer natürlichen
Person zum Nachlass gehört, soweit die Vererblich-
keit gesetzlich oder aufgrund der Natur des Nachlasses
nicht ausgeschlossen ist. § 3 ErbG war noch vom
Enumerationsprinzip ausgegangen, hatte also die ver-
erblichen Vermögensbestandteile einzeln aufgezählt,
enthielt aber einen Auffangtatbestand, nach dem auch
„anderes legales Vermögen“ als Nachlass galt.

Neu in das ZGB wurde eine Regelung aus der
justiziellen Interpretation des OVG zum Erbgesetz274

eingefügt (§ 1121 Abs. 2 ZGB), die eine Vermutungs-
regelung für den Zeitpunkt des Todes in Fällen enthält,
bei denen mehrere Personen, die sich gegenseitig beer-
ben, durch ein und dasselbe Ereignis versterben.

Die Tatbestände, die zu einer Erb- bzw. Vermächt-
nisunwürdigkeit führen, wurden erweitert.275 Zugleich
hat der Gesetzgeber für einige der (minderschweren)
Tatbestände die Möglichkeit eingeführt, dass die Erb-
würdigkeit des Erben bei Reue und durch Verzeihung
wiederhergestellt wird.276 Ob diese Regelung zur Wie-
derherstellung der Erbwürdigkeit auch für Vermächt-
nisnehmer gilt, ist unklar.277

270 Für wertvolle Hinweise in diesem Kapitel zum Erbrecht nach
dem ZGB bin ich Herrn Prof. Peter A. Windel, Ruhr-Universität Bo-
chum, sehr zu Dank verpflichtet.
271 Yang Lixin, Key Points on Revisions of the Draft to the Succession
Series of the Civil Code, in: China Law 2019, S. 112 ff. (113 ff., 120).
272 Diese Erwartung hatte etwa auch Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15),
S. 101.
273 Siehe unten unter B. VI. 4.
274 Ziffer 2 OVG-Interpretation ErbG.
275 Neu sind die Tatbestände des Verbergens von Testamenten
(§ 1125 Abs. 1 Nr. 4, 3. Alt. ZGB) und die Täuschung oder Bedrohung
des Testators (§ 1125 Abs. 1 Nr. 5 ZGB).
276 § 1125 Abs. 2 ZGB.
277 Gemäß § 1125 Abs. 3 ZGB gelten die Tatbestände, die nach
§ 1125 Abs. 1 ZGB zur Erbunwürdigkeit führen, auch für Vermächt-
nisnehmer. Eine Verweisung auf die in § 1125 Abs. 2 ZGB geregelte
Wiederherstellung der Erbwürdigkeit fehlt hingegen.

2. BT

Der BT des Erbrechts regelt die gesetzliche Erbfol-
ge (§§ 1126 bis 1132), testamentarische Erbfolge und
Vermächtnis (§§ 1133 bis 1144) sowie die Erbauseinan-
dersetzung (§§ 1145 bis 1163).

a) Gesetzliche Erbfolge

Im Hinblick auf die gesetzliche Erbfolge wurde der im
internationalen Vergleich sehr enge Kreis der Erben278

etwas erweitert279: Kinder von Geschwistern des Erb-
lassers treten nun bei deren Vorversterben als gesetzli-
che Erben ein, § 1128 Abs. 2 ZGB. Die Gefahr erbenloser
Nachlässe wird sich durch diese Erweiterung nicht völ-
lig verhindern lassen.280 In diesem Zusammenhang ist
bemerkenswert, dass erbenloser Nachlass nun gemäß
§ 1160 ZGB für gemeinnützige Unternehmungen ver-
wendet werden muss, wenn er in das Eigentum des
Staates fällt.281

b) Testamentarische Erbfolge und Vermächtnis-
se

Die Testierfreiheit bleibt auch nach dem ZGB weit-
gehend unbegrenzt: Es gibt kein Pflichtteilsrecht (im
Sinne der §§ 2303 ff. BGB)282, und der Erblasser kann
ungehindert Familienfremde als Erben einsetzen, da
keine Erbschaftssteuer erhoben wird, durch die der
Gesetzgeber diesbezüglich negative fiskalische Anrei-
ze setzen könnte. Zulässig ist nach § 1133 Abs. 4 ZGB
auch die Errichtung einer Treuhand (nicht jedoch einer
Stiftung) mit dem Todesfall.283

Mit der Betonung der Testierfreiheit wird außerdem
erklärt, warum das chinesische Erbrecht das allge-
meine Institut des Erbvertrags nicht kennt. Zulässig
sind hingegen „Vereinbarungen über Vermächtnisse
und Unterhalt“, bei denen eine Organisation oder ein
Einzelner den Erblasser gegen Einsetzung als Legatar
lebzeitig unterhält, wobei § 1158 ZGB den Kreis der Per-
sonen, die eine solche Vereinbarung mit dem Erblasser

278 Nach § 1127 ZGB ist das gesetzliche Verwandtenerbrecht auf
zwei Ordnungen begrenzt, nämlich Ehegatte, Kinder und Eltern
(1. Ordnung) sowie Geschwister und Großeltern (2. Ordnung).
279 Zur bisherigen Rechtslage siehe Knut Benjamin Pißler/Zhu Qing-
yu, Erbrecht, in: Jörg Binding/ Knut Benjamin Pißler/ Xu Lan, a. a. O.
(Fn. 24), S. 290 f.
280 Kritisch in dieser Hinsicht Yang Lixin, a. a. O. (Fn. 271), S. 113.
281 Anders noch die bisherige Regelung in § 32 ErbG. Diese Ge-
meinwohlbindung galt und gilt auch weiterhin nicht, wenn der
Erblasser Mitglied einer Organisation kollektiver Eigentumsordnung
war, in deren Eigentum der erbenlose Nachlass nach § 1060, 2. Halb-
satz ZGB fällt.
282 Ein Pflichtteil steht nach § 1155 ZGB (zuvor: § 28 ErbG) nur
dem ungeborenen Kind des Erblassers zu, wenn es nach dem Erb-
fall lebend geboren wird. Ein „notwendiger Anteil“ des Nachlasses
ist gemäß § 1141 ZGB (zuvor: § 19 ErbG) außerdem für arbeitsunfä-
hige Erben vorzubehalten, die keine Einkommensquelle haben. Siehe
hierzu Knut Benjamin Pißler/Timo Kleinwegener, Necessary Portion in
China, in: Kenneth G. C. Reid, Marius J. de Waal, Reinhard Zimmermann
(Hrsg.), Comparative Succession Law, Bd. 3: Mandatory Family Pro-
tection, Oxford: Oxford University Press 2020, S. 601 ff.
283 Siehe hierzu auch die §§ 8 Abs. 2, 13 Treuhandgesetz vom
28.4.2001, chinesisch-deutsch in: ZChinR (Newsletter) 2001, 71 ff.
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abschließen dürfen, im Vergleich zu § 31 ErbG auswei-
tet.284

Die Einführung neuer Formen, in denen die Er-
richtung eines Testaments zulässig ist (gedruckte Tes-
tamente und Videotestamente, §§ 1136, 1137 ZGB),
ist offenbar als Maßnahme gegen die Zurückhaltung
in China zu verstehen, ein Testament zu errichten.285

Die OVG-Kommentierung sieht hierin eine Anpas-
sung an die neuen Entwicklungen im gesellschaftlichen
Leben.286 Der Testierfreiheit ist wiederum geschul-
det, dass die besondere Bestandsgarantie notarieller
Testamente gegenüber in anderen Formen errichteten
Testamenten abgeschafft worden ist.287 Für beide Neue-
rungen muss sich freilich noch erweisen, ob dadurch
die Fälschungsgefahr wächst.

Etwas irritierend ist die (aus der OVG-Interpretation
ErbG übernommene288) Regelung des § 1142 Abs. 2
ZGB, wonach eine testamentarische Verfügung als zu-
rückgenommen gilt,289 wenn der Testator nach Errich-
tung des Testaments Rechtsgeschäfte vornimmt, die
dieser Verfügung widersprechen. Offenbar fürchtete
der Gesetzgeber, dass der testamentarische Erbe eines
Gegenstands, der sich zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht
mehr im Nachlass befindet (weil er beispielsweise vom
Erblasser veräußert worden ist), ansonsten von Drit-
ten die Herausgabe des Gegenstands fordern könnte.
Ein solcher Herausgabeanspruch besteht freilich schon
deswegen nicht, weil der Erbfall gemäß § 1121 ZGB erst
mit dem Tod des Erblassers eintritt, zu einem Zeitpunkt
also, zu dem der Gegenstand nicht mehr zum Nachlass
gehört.

c) Erbauseinandersetzung (Regelung des Nach-
lasses)

Die weitreichendste Neuerung im Erbrecht ist die
Einführung einer obligatorischen Nachlassverwaltung
nach den §§ 1145 bis 1149 ZGB, die im deutschen Recht
keine Entsprechung hat. Die Nachlassverwaltung fasst
Funktionen der Nachlasssicherung (§§ 1147 Nr. 1 und 2
ZGB), Haftungsverwirklichung (§ 1147 Nr. 4 ZGB)
und Verteilung (§ 1147 Nr. 5 ZGB) zusammen290 und
ähnelt daher zu einem gewissen Grad dem anglo-
amerikanischen Erbrecht. Eine von der chinesischen

284 Laut OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 10, 687,
dient diese Erweiterung der besseren Absicherung des Erblassers.
285 Siehe zu den sozialen und ethischen Gründen für die mangeln-
de Testierfreudigkeit etwa Zhang Shuhan, Das Testament in China.
Geschichte, Gesetz und Gewohnheit, in: ZChinR 2013, S. 75 ff. (86 ff.).
286 OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 10.
287 § 20 Abs. 3 ErbG wurde nicht in den entsprechenden § 1142 ZGB
aufgenommen. OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 10,
sieht den Zweck der Abschaffung darin, „gewissenhaft den wahren
Willen des Testators zu befolgen“.
288 Ziffer 39 OVG-Interpretation ErbG.
289 Die Zurücknahme und Änderung von Testamenten sind in
§ 1142 Abs. 1 ZGB geregelt, sodass es bei den Rechtsgeschäften in
Abs. 2 nicht um diese Rechtsgeschäfte gehen kann.
290 Laut OVG-Kommentierung Familien- und Erbrecht, S. 10, ver-
folgt der Gesetzgeber mit der Einführung das Ziel, dass der Nachlass
eine zweckmäßige Verwaltung erhält und reibungslos aufgeteilt wird
und die Interessen der Erben und der Gläubiger besser geschützt
werden.

Lehre zu beantwortende (dogmatische) Folgefrage ist,
ob damit auch eine Abkehr vom erbrechtlichen Grund-
satz des Vonselbsterwerbs einhergeht.291

Die Verteilungsordnung des ZGB übernimmt hinge-
gen das utilitaristische Prinzip des Erbgesetzes, dass
die Teilung des Nachlasses der Produktion und dem
Leben von Nutzen sein muss und die effektive Nut-
zung des Nachlasses nicht schädigen darf (§ 1156 Abs. 1
ZGB), und ermöglicht – wegen des Gebots sozialer Ge-
rechtigkeit oder des Gedankens der Gegenseitigkeit292

– Abweichungen von den Erbquoten (§§ 1130 Abs. 2
bis 4, 1131 ZGB). Im Hinblick auf die Haftungsordnung
bleibt es beim Vorrang besonders bedürftiger Erben vor
Gläubigern, § 1159 2. Halbsatz ZGB.

In § 1152 ZGB wurde die Regelung aus der OVG-
Interpretation zum Erbgesetz übernommen, wonach
der Erbanteil vor der Auseinandersetzung vererblich
ist.293 Warum es dieser aus deutscher Sicht selbstver-
ständlichen Regelung bedarf, ist nicht ganz klar. Neu
ist, dass testamentarisch von § 1152 ZGB abgewichen
werden darf.294

VI. Haftpflichtrecht

Das 7. Buch regelt schließlich die zivilrechtlichen Bezie-
hungen, die durch die „Verletzung von zivilen Rechten
und Interessen“ entstehen, § 1164 ZGB. Da in dem Buch
nicht nur schuldhaftes Fehlverhalten (Delikt), sondern
auch die Gefährdungshaftung geregelt ist, gibt es gute
Gründe dafür, von einem Haftpflichtrecht zu spre-
chen.295 Dieses Haftpflichtrecht vom übrigen Schuld-
recht zu trennen, führt die OVG-Kommentierung dar-
auf zurück, dass der Gesetzgeber diese Trennung be-
reits in den AGZR vorgenommen habe.296 Dabei wird
durchaus gesehen, dass diese Trennung aus historisch-

291 Von diesem Grundsatz, nach dem die Erbschaft unmittelbar
und von selbst auf die Erben übergeht, kannte das chinesische
Erbrecht freilich auch zuvor schon eine Ausnahme: Das Vermächt-
nis, das nach § 29 SachenrechtsG als Vindikationslegat ausgestaltet
war, bedurfte einer Annahme durch den Vermächtnisnehmer (siehe
hierzu oben unter B. I. 1).
292 Siehe Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 101 f.
293 Siehe Ziffer 52 OVG-Interpretation ErbG. Nach der Erbausein-
andersetzung ist der Erbanteil a fortiori vererblich. Die entsprechende
Regelung zu Vermächtnisnehmern in Ziffer 53 OVG-Interpretation
ErbG wurde nicht in das ZGB übernommen, findet sich jedoch
weiterhin in § 38 Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zur An-
wendung des Buches über die Erbfolge des „Zivilgesetzbuches der
Volksrepublik China“ (Teil 1) (最高人民法院关于适用《中华人民共
和国民法典》继承编的解释（一）) vom 29.12.2020, chinesisch-englisch
abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.
cn> [北大法宝], Indexnummer: CLI.3.349602.
294 Dies deutet darauf hin, dass auflösend bedingte Erbschaften zu-
lässig sind. Denkbar erscheint aber auch, dass der Erbanfall bis zur
Auseinandersetzung anders als im deutschen Recht nicht endgültig
ist und (wegen der oben angesprochenen flexiblen Erbquoten) einer
Regelung bedarf.
295 So bereits Hans-Georg Bollweg/Norman Doukoff/Nils Jansen, Das
neue chinesische Haftpflichtgesetz, in: ZChinR 2011, S. 91 ff.
296 OVG-Kommentierung Haftpflichtrecht, S. 7 („In unserem Land
wurde die rechtsverletzende Handlung seit den AGZR ,eigenstän-
dig‘ vom Schuldrecht getrennt, indem ein Kapitel ,zivile Haftung‘
bestimmt wurde, was einen positiven Effekt hatte und für die Ge-
setzgebungstechnik eine Innovation mit positiver Bedeutung war.“)
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rechtsvergleichender Perspektive einen Bruch darstellt
und international keine Vorbilder hat.297

Das Buch hat überwiegend die Normen und die
Systematik (mit einem AT in den Kapiteln 1 bis 3 so-
wie einem BT mit sektoralen Sonderregelungen in den
Kapiteln 4 bis 10) des Haftpflichtgesetzes aus 2009
übernommen.298

1. AT

Einige Vorschriften zu den Grundstrukturen des Haft-
pflichtgesetzes299 wurden nicht in den AT des 7. Buches
übernommen, da der Gesetzgeber diese in das 1. Buch
des ZGB (bzw. zuvor schon in den ATZR) eingefügt
hat: Wer welche Ansprüche bei einer „Verletzung von
Rechten und Interessen“ geltend machen kann, ist
dem 1. Buch (§§ 120, 179 ZGB300) zu entnehmen. Die
(offene) Definition des Begriffs „Rechte und Interes-
se“ (权益)301 ist im ZGB ganz entfallen, sodass für
die Bestimmung, wann eine geschützte individuelle
Rechtsposition vorliegt, auf die in den §§ 109 ff. ZGB
angeführten Rechte302 und die Persönlichkeitsrechte im
4. Buch zurückzugreifen sein wird.

Auch die Tatbestände für eine Befreiung von ei-
ner Haftung (wegen höherer Gewalt, Notwehr oder
Notstand303) finden sich nun im 1. Buch (dort §§ 180
bis 182 ZGB). Neu aufgenommen wurden hingegen
in die „Allgemeinen Bestimmungen“ des 1. Kapitels
des Haftpflichtrechts Regelungen zur Selbstgefähr-
dung bzw. zum Handeln auf eigene Gefahr (自甘风险,
§ 1176 ZGB) und zur Selbsthilfe (自助行为, § 1177 ZGB).

Im zweiten Kapitel sind unter der Überschrift „Scha-
densersatz“ die Vorschriften zusammengefasst, die aus
den Grundstrukturen des Haftpflichtgesetzes weder
in das 1. Buch des ZGB noch in die „Allgemeinen
Bestimmungen“ des Haftpflichtrechts verschoben wer-
den konnten: Es geht hier zwar überwiegend um
Regelungen zur Höhe eines Schadensersatzanspruchs
(§§ 1179, 1180, 1182, 1184 ZGB). Jedoch wurde auch
die bereits in den AGZR angelegte Billigkeitshaftung
(§ 1186 ZGB304) und die Vorschrift über das Geltendma-
chen von Ansprüchen durch Rechtsnachfolger (§ 1181
ZGB305) hier eingefügt.
297 OVG-Kommentierung Haftpflichtrecht, S. 7.
298 Die OVG-Kommentierung Haftpflichtrecht, S. 7, macht als
Grund hierfür geltend, dass das Haftpflichtgesetz erst vor kürzerer
Zeit verabschiedet worden sei und daher eine hohe Reife bei der Ge-
setzgebungstechnik vorweise.
299 Diese Grundstrukturen waren in den ersten drei Kapiteln des
Haftpflichtgesetzes (§§ 1 bis 31) geregelt. Die Reihenfolge der aus den
Kapiteln 2 und 3 HaftpflichtG übernommenen Paragrafen hat sich im
ZGB stark geändert und diese zwei Kapitel sind im ZGB (in Kapitel 2:
Schadensersatz) zusammengefasst worden.
300 Zuvor: §§ 3, 15 HaftpflichtG.
301 § 2 Abs. 2 HaftpflichtG. Siehe hierzu Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15),
S. 134 f.
302 Wo freilich in § 126 ZGB auf weitere „zivile Rechte und Inter-
essen“ (民事权利和利益) in anderen gesetzlichen Bestimmungen
verwiesen wird und (in § 118 ZGB) auch Rechte aus Schuldverhält-
nissen angeführt werden.
303 Zuvor: §§ 29 bis 31 HaftpflichtG.
304 Zuvor: § 24 Haftpflichtgesetz, § 132 AGZR.
305 Zuvor: § 18 Haftpflichtgesetz. Der Zweck dieser Regelung er-
schließt sich nicht ohne Weiteres. Offenbar besteht ein Bedürfnis

Neu sind Regelungen zum Ersatz immaterieller
Schäden in Form von Schockschäden, wenn eine Sache
(wie etwa ein Haustier) verletzt wird, die eine beson-
dere persönliche Bedeutung für eine natürliche Person
hat (§ 1183 Abs. 2 ZGB), und zum Strafschadensersatz
bei vorsätzlicher Verletzung von Immaterialgüterrech-
ten (§ 1185 ZGB).

Hinter der Überschrift des 3. Kapitels „Besondere Be-
stimmungen zum Haftungssubjekt“ verbirgt sich (wie
bereits beim Haftpflichtgesetz) ein bunter Strauß un-
terschiedlichster Vorschriften. Sie betreffen Fragen der
Zurechnung schadensverursachenden Verhaltens an-
derer (z. B. §§ 1188 Abs. 1, 1191, 1192 ZGB), Fragen der
Deliktsfähigkeit (§§ 1188 Abs. 2, 1190 ZGB), Fragen der
Haftung bei einer Schädigung Dritter durch abhängig
Beschäftigte (§§ 1191, 1192 ZGB) sowie der Haftung bei
Schädigungen in öffentlichen oder der Öffentlichkeit
geöffneten Räumen und Einrichtungen (§ 1198 ZGB)
und speziell in Kindergärten, Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen (§§ 1199 bis 1201 ZGB). Hier
stehen aber auch Vorschriften zur Haftung aus Verlet-
zungen eigener Verkehrssicherungspflichten, die allein
(§§ 1198 Abs. 1, 1200 ZGB) oder zusammen mit dem
Verhalten Dritter einen Schaden herbeigeführt haben
(§§ 1198 Abs. 2, 1201 Satz 1, 2. Hs. ZGB).

Neu hinzugekommen sind Regelungen zur Haftung
des Bestellers für das schadensverursachende Verhal-
ten eines Werkunternehmers (§ 1193 ZGB) und zur
Haftung bei „beauftragter Vormundschaft“306 (§ 1189).

Stark überarbeitet wurde die Haftung für schadens-
verursachendes Verhalten im Internet307: Der Anbieter
(Provider) haftet nun nach § 1197 ZGB gesamtschuld-
nerisch mit dem Nutzer, wenn er fahrlässig keine
Kenntnis von schadensverursachendem Verhalten hat-
te.308 Die §§ 1195, 1196 ZGB gestalten außerdem das
Verfahren detaillierter aus, durch das der Geschädig-
te vom Anbieter verlangen kann, Maßnahmen zum
Schutz seiner Rechte gegen den Schädiger zu ergrei-
fen.309 Werden notwendige Maßnahmen nicht unver-
züglich ergriffen, haftet der Anbieter wie bisher ge-

klarzustellen, dass Ansprüche aus der Verletzung von Rechten von
natürlichen Personen und sonstigen Organisationen von Rechtsnach-
folgern geltend gemacht werden können. Die Ausführungen der
OVG-Kommentierung Haftpflichtrecht, S. 158, legen nahe, dass der
Anspruch (bei natürlichen Personen) stellvertretend für den verstor-
benen Anspruchsinhaber geltend gemacht wird (dass es sich dabei
also nicht etwa um einen eigenen Anspruch der Rechtsnachfolger als
Erben handelt).
306 Eine solche „beauftragte Vormundschaft“ führt laut OVG-
Kommentierung Haftpflichtrecht, S. 226, nicht dazu, dass der Vor-
mund seine Vormundschaftspflichten vollständig auf einen „beauf-
tragten Vormund“ übertragen kann. Der Gesetzgeber hatte dabei
offenbar Wanderarbeiter im Blick, die ihre Kinder bei den Großeltern
betreuen lassen.
307 Zur bisherigen Rechtslage (auch unter Einbeziehung der betref-
fenden OVG-Interpretation) siehe Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 147 f.
308 Nach § 36 Abs. 3 Haftpflichtgesetz setzte die Haftung des An-
bieters voraus, dass er von dem rechtsverletzenden Verhalten des
Nutzers wusste.
309 Zuvor: § 36 Abs. 2 Haftpflichtgesetz. Inwiefern sich dieses neue
Verfahren in der Praxis als wirksam erweist, bedarf einer weiteren
Untersuchung.
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samtschuldnerisch mit dem Schädiger für die „Auswei-
tung der Schädigung“.310

Warum der Gesetzgeber diese Haftungstatbestände
des Internet-Nutzers und des Internet-Providers nicht
(zusammen mit der Haftung für die Verletzung der
Verkehrssicherungspflichten) in die sektoralen Sonder-
regeln des BT eingefügt hat, kann wohl wiederum nur
auf eine Pfadabhängigkeit zurückgeführt werden.

2. BT

Im „besonderen Teil“ sind wie bereits im Haftpflicht-
gesetz sektorale Sonderregeln zur Produkthaftung
(§§ 1202 bis 1207 ZGB), zur Straßenverkehrshaftung
(§§ 1208 bis 1217 ZGB), zur Arzthaftung (§§ 1218 bis
1228 ZGB), zur Umwelthaftung (§§ 1229 bis 1235 ZGB),
zu wichtigen weiteren Quellen besonderer Gefahren
(§§ 1236 bis 1244 ZGB), zur Tierhalterhaftung (§§ 1245
bis 1251 ZGB) und zur Haftung für gefährliche bzw. ge-
fährlich verwahrte Gegenstände (§§ 1252 bis 1258 ZGB)
normiert.

Im Produkthaftungsrecht haftet (neben dem Herstel-
ler) nun offenbar auch der Verkäufer im Außenverhält-
nis verschuldensunabhängig, § 1203 Abs. 1 ZGB.311 Im
Hinblick auf den Begriff des Produkts und des Fehlers
ist weiterhin auf Normen außerhalb des ZGB zurück-
zugreifen.312

Bei einem Rückruf von Produkten (wie etwa Kraft-
fahrzeugen, Spielzeug sowie Arznei- und Lebensmit-
teln313) besteht nun eine Verpflichtung des Herstellers
und des Verkäufers, dem Geschädigten notwendige
Kosten, die er durch den Rückruf getragen hat, zu er-
setzen, § 1206 Abs. 2 ZGB. Außerdem kann nach der
entsprechend erweiterten Vorschrift des § 1207 ZGB314

für den Fall unzureichender Maßnahmen bei sich im
Verkehr befindlichen fehlerhaften Produkten auch ein
Strafschadensersatz verhängt werden.

Zur Straßenverkehrshaftung ist im ZGB weiterhin
nur die Haftung der Eigentümer und anderer Nutzer315

von Kraftfahrzeugen geregelt, während Verkehrsunfäl-
le zwischen Radfahrern oder zwischen Radfahrern und
Fußgängern den allgemeinen Regelungen unterwor-
fen sind. Auch die zuvor zum Haftpflichtgesetz bereits
wegen mangelnder Rechtsklarheit kritisierte Verwei-
sung in der Haftungsgrundnorm des § 1208 ZGB auf
andere Gesetze (insbesondere zur Straßenverkehrssi-
cherheit) ist übernommen worden.316 Immerhin ist im
ZGB nun eine Regelung zur Reihenfolge der Ersatz-
pflichtigen (Pflichtversicherung, Zusatzversicherung,
310 § 1195 Abs. 2 ZGB (zuvor: § 36 Abs. 2 Satz 2 Haftpflichtgesetz).
311 § 42 Haftpflichtgesetz, der eine verschuldensabhängige Haftung
des Verkäufers vorsah, wurde nicht in das ZGB übernommen.
312 Siehe hierzu Yuanshi Bu, a. a. O. (Fn. 15), S. 141 f.
313 Für den Rückruf dieser Produkte bestehen besondere Vorschrif-
ten. Zum Rückruf von Kraftfahrzeugen siehe Yvonne Eulers/ Guo
Jiexin/Knut Benjamin Pißler, ZChinR 2014, S. 134 ff. sowie Frank Di-
edrich/Zhang Hang, ZChinR 2016, S. 225 ff.
314 Zuvor: § 47 Haftpflichtgesetz.
315 Neu eingeführt wurde die Figur des „Verwalters“ (管理人) eines
Kraftfahrzeugs.
316 Zu dieser Kritik siehe Hans-Georg Bollweg/Norman Doukoff/Nils
Jansen, a. a. O. (Fn. 295), S. 98.

Verletzer) aufgenommen worden, die jeweils (unmit-
telbar) haften, soweit dies jeweils dem Umfang der
Versicherungssumme entspricht, § 1213 ZGB. Neu hin-
zugekommen (bzw. aus einer entsprechenden Inter-
pretation des OVG317 eingefügt) sind Haftungsnormen
für Verkehrsunfälle, an denen ein Kraftfahrzeug be-
teiligt ist, das ohne Einwilligung des Halters (§ 1212
ZGB) oder ohne die erforderliche Lizenz (etwa im
Personenbeförderungsgewerbe) betrieben wird (§ 1211
ZGB). Außerdem ist nach § 1217 ZGB eine Minde-
rung der Schadensersatzhaftung des Nutzers eines
Kraftfahrzeugs gegenüber unentgeltlichen Mitfahrern
vorgesehen.

Die Arzthaftung wird in China nicht als eine dienst-
vertragliche Haftung vertragsrechtlich, sondern durch
das Haftpflichtrecht geregelt.318 Verschuldensabhängi-
ge Ansprüche aus den §§ 1218 ff. ZGB richten sich
nur gegen die medizinische Einrichtung, woraus der
Schluss gezogen werden kann, dass medizinisches Per-
sonal (ähnlich wie bei der Arbeitgeberhaftung nach
§ 1191 ZGB) nicht haftet.319 Im Vergleich zum Haft-
pflichtgesetz sind im ZGB nur wenige Neuerungen in
diesem Rechtsgebiet festzustellen. Erwähnenswert ist,
dass im Rahmen der besonderen Produkthaftung nach
§ 1223 ZGB nun auch der Inhaber der Genehmigung
für das Inverkehrbringen von Arzneimitteln wegen
fehlerhafter medizinischer Produkte in Anspruch ge-
nommen werden kann.320

Im Umwelthaftungsrecht nach den §§ 1229 ff. ZGB
wurde – laut OVG-Kommentierung „zur Umsetzung
der Gedanken Xi Jinpings zur ökologischen Kul-
tur“321 – der Tatbestand der Verschmutzung der Um-
welt durch den einer Zerstörung der Ökologie ergänzt,
wobei beide Tatbestände noch einer genaueren Ausfor-
mung bedürfen. Der Handelnde haftet dem Verletzten
verschuldensunabhängig, wobei § 1230 ZGB für be-
stimmte Tatsachen eine Beweislastumkehr festschreibt
und § 1231 ZGB bei mehreren Handelnden zur Fest-
stellung des jeweiligen Anteils der Haftung bestimm-
te Faktoren aufstellt. Neu hinzugekommen ist ein
Strafschadensersatzanspruch des Verletzten, wenn ein
vorsätzliches Verhalten erhebliche Folgen herbeiführt
(§ 1232 ZGB). Im Rahmen einer Klage im öffentlichen

317 §§ 2 und 3 OVG-Interpretation Straßenverkehrsunfälle (最高
人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若
干问题的解释) vom 27.11.2012; diese Vorschriften wurden dem-
entsprechend nicht in die revidierte Fassung dieser Interpretation
(vom 29.12.2020) übernommen (chinesisch-englisch abrufbar unter
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
Indexnummer CLI.3.349747).
318 He Jian, Anteilige Haftung für ärztliche Behandlungsfehler, Ber-
lin: Duncker & Humblot 2016, S. 132 f. Zur Frage der Haftung frei
praktizierender Ärzte in China siehe Dara-Lisa Szielinski, Die Arzt-
haftung in der Volksrepublik China nach der jüngsten Interpretation
des Obersten Volksgerichts, in: ZChinR 2018, S. 232 ff. (236).
319 Hans-Georg Bollweg/Norman Doukoff/Nils Jansen, a. a. O. (Fn. 295),
S. 100.
320 Weitere von der OVG-Kommentierung Haftpflichtrecht, S. 10,
genannte Neuerungen betreffen die Aufklärungspflicht nach § 1219
ZGB (zuvor: § 55 Haftpflichtgesetz) und den Schutz persönlicher
Informationen von Patienten nach § 1226 ZGB (zuvor: § 62 Haft-
pflichtgesetz).
321 OVG-Kommentierung Haftpflichtrecht, S. 10.
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Interesse haben staatlich bestimmte Behörden und ge-
setzlich bestimmte Organisationen einen Anspruch auf
Renaturierung (§ 1234 ZGB) sowie auf Ersatz von im
Einzelnen angeführten Kosten (§ 1235 ZGB).

In den abschließenden drei Kapiteln über die Haf-
tung für Quellen besonderer Gefahren (wie etwa Atom-
kraftwerke und Luftfahrzeuge), die Tierhalterhaftung
und die Haftung für gefährliche bzw. gefährlich ver-
wahrte Gegenstände sind nur kleine Änderungen fest-
zustellen. Die nicht abschließende Liste der Beispiele
für hochgefährliche Stoffe nach § 1239 ZGB322 wur-
de um hochätzende und hochpathogene Stoffe ergänzt
und vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten von
einer Haftungsbegrenzung auf einen gesetzlich be-
stimmter Haftungshöchstbetrag gemäß § 1244 ZGB323

ausgenommen. Neu ist bei der Tierhalterhaftung au-
ßerdem die Möglichkeit, sich von der Haftung durch
den Beweis einer vorsätzlichen Selbstgefährdung des
Geschädigten teilweise zu entlasten, wenn vorgeschrie-
bene Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten wer-
den, § 1246 ZGB324. Ebenso kann sich nun der Bau-
unternehmer nach § 1252 BGB325 von der Haftung für
die Schädigung durch einstürzende oder zusammen-
sinkende Bauten befreien, wenn er nachweist, dass kein
Qualitätsmangel vorlag. Bei der Haftung für das Hin-
auswerfen von Gegenständen aus Gebäuden, die an die
römische actio de deiectis vel effusis erinnert,326 hat der
Gesetzgeber einige Nachbesserungen vorgenommen:
In § 1254 ZGB aufgenommen wurde zunächst das ex-
plizite Verbot eines solchen Verhaltens, um – wie die
OVG-Kommentierung ausführt – „der Feststellung der
Rechtswidrigkeit dieser Handlung eine klare rechtliche
Grundlage zu geben“.327 Der Klarstellung dient offen-
bar, dass in § 1254 Abs. 1 ZGB nun der Verletzer als
primärer Anspruchsgegner angeführt wird, während
die anderen Nutzer des Gebäudes nur dann haften,
wenn der tatsächliche Verletzer nicht zu ermitteln ist.
Angesichts dieser Haftungsvoraussetzung der anderen
Nutzer erscheint die ebenfalls neu eingefügte Regress-
möglichkeit gegen den tatsächlichen Verletzer in § 1254
Abs. 1 Satz 3 ZGB ins Leere zu laufen. Die zusätzli-
che Haftung des Immobiliendiensteunternehmens und
sonstiger Gebäudeverwalter bei Nichterfüllung ihrer
Verkehrssicherungspflichten in § 1254 Abs. 2 ZGB lässt
in der Praxis erwarten, dass in Wohnkomplexen ver-
stärkt eine Kameraüberwachung eingesetzt wird.328

Deklaratorischer Natur und wegen seines öffentlich-
rechtlichen Inhalts deplatziert erscheint schließlich,
dass § 1254 Abs. 3 ZGB die Amtpflicht zur Ermittlung

322 Zuvor: § 72 Haftpflichtgesetz.
323 Zuvor: § 77 Haftpflichtgesetz.
324 Zuvor: § 79 Haftpflichtgesetz.
325 Zuvor: § 86 Haftpflichtgesetz.
326 Zu der Vorgängervorschrift in § 87 Haftpflichtgesetz Hans-Georg
Bollweg/Norman Doukoff/Nils Jansen, a. a. O. (Fn. 295), S. 93; Yuanshi Bu,
a. a. O. (Fn. 15), S. 147.
327 OVG-Kommentierung Haftpflichtrecht, S. 11.
328 Dies berichtete Yuanshi Bu am 22.9.2020 im Rahmen der
Göttinger Sommerschule zum chinesischen Recht des Deutsch-
Chinesischen Instituts für Rechtswissenschaft.

des oder der Haftenden durch Polizei und andere Be-
hörden festschreibt.

C. Fazit

Das ZGB ist keine Neukodifikation des chinesischen
Zivilrechts. Es ist vielmehr eine Zusammenfassung
bestehender Gesetze, die in den vergangenen vierzig
Jahren (seit der Einführung der Politik der Reform
und Öffnung) verabschiedet worden waren. Diese bis-
herigen Gesetze wurden durch einzelne Rechtsinsti-
tute ergänzt, die das Oberste Volksgericht als Quasi-
Gesetzgeber in justiziellen Interpretationen geschaffen
hatte.329 Das Nebeneinander mehrerer zu unterschied-
lichen Zeiten verabschiedeter Einzelgesetze und justi-
zieller Interpretationen mit zum Teil unabgestimmter
Terminologie ist damit überwunden, sodass materiell-
rechtlich mehr Rechtssicherheit zu erwarten ist.

Eine Beschäftigung mit dem ZGB – sei es aus Sicht
des Rechtsanwenders oder des Wissenschaftlers – muss
diesen gesetzgeberischen Ansatz berücksichtigen: Im
Hinblick auf die (inhaltlich330) unverändert in das ZGB
übernommenen Vorschriften der Einzelgesetze und
justiziellen Interpretationen kann sowohl die Literatur
als auch die Rechtsprechung weiterhin herangezogen
werden. Aber auch bezüglich der Änderungen lohnt
sich ein Blick auf die bisherige Rechtslage, um Tenden-
zen im chinesischen Zivilrecht zu erkennen.

Das Gesetzbuch vereint historisch gewachsene
Rechtsinstitute, die sich bis in das römische Recht331

oder in die Zeit des ersten Zivilgesetzes der Republik
China332 zurückverfolgen lassen, teilweise aber auch
dem sozialistischen Recht zugeordnet werden kön-
nen,333 mit kontinental-europäischen Elementen und
vereinzelten Elementen des anglo-amerikanischen
Rechtskreises334. Etwas überspitzt formuliert lässt sich
die These vertreten, dass der chinesische Gesetzgeber
insbesondere im Familienrecht an (sozialistischen)

329 Prominentestes Beispiel ist das Rechtsinstitut der Störung der
Geschäftsgrundlage (oben unter B. II. 1. c)).
330 Bei rund einem Drittel der Normen des ZGB wurden im Ver-
gleich zu den bisherigen Gesetzen nur kleine Änderungen in der
Formulierung, der Zeichensetzung oder der Satzstruktur vorgenom-
men, die zu keiner rechtlichen Änderung führen. Eine statistische
Auswertung kommt zu dem Ergebnis, dass 36,3 % der 1.260 Normen
des ZGB unverändert aus den bisherigen Gesetzen übernommen
worden sind; nur 11,7 % der Normen wurden neu eingefügt; mate-
rielle Änderungen (实质性修改条文) wurden bei 19,5 % festgestellt,
während bei 32,5 % der Normen nur nicht materielle Änderungen
(非实质性修改条文) festgestellt wurden; siehe Wang Dong (王栋), Der
korrekte Umgang mit dem Problem der Verbindung von altem und
neuem Recht nach Bekanntmachung des ZGB (正确处理民法典颁布
后的新旧法衔接问题), in: Jingcha Ribao (检察日报) vom 23.9.2020,
S. 7 (<https://perma.cc/TY9D-QD8E>).
331 Beispielsweise die actio de deiectis vel effusis (siehe oben unter
B. VI. 2.).
332 Beispielsweise die Einführung eines neuen Kapitels zur „Si-
cherung von Verträgen“ im AT des Schuldrechts (siehe oben unter
B. II. d)).
333 Beispielsweise die (formale) Trennung zwischen Staatseigen-
tum, Kollektiveigentum und Privateigentum (siehe oben unter
B. I. 1.).
334 Beispielsweise die Einführung des prozessualen Rechtsinstituts
der injunction (siehe oben unter B. III. 2.) oder des Nachlassverwalters
(siehe oben unter B. V. 2. c)).
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Idealen festhält, ohne die Realität zu berücksichtigen:
Dies zeigt sich daran, dass weiterhin kein Anspruch auf
nachehelichen Unterhalt besteht,335 obwohl in China
inzwischen häufiger nur ein Ehegatte (typischerweise
der Mann) erwerbstätig ist, sodass insbesondere bei
Gütertrennung (die ohne weitere Formerfordernisse
schriftlich vereinbart werden kann) die Gefahr besteht,
dass der andere Ehegatte im Falle einer Scheidung
benachteiligt wird.336 Zweifelhaft ist auch, ob das
kaum überarbeitete Erbrecht geeignet ist, angesichts
des gewachsenen Wohlstands und der durch die Ein-
Kind-Politik verstärkten demografischen Entwicklung
seine sozialpolitische Funktion zu erfüllen.337

Dabei ist zu erkennen, dass das ZGB in Teilen ei-
ne sehr moderne Kodifikation ist, die im Schuldrecht
auf dem internationalen Einheitsrecht (insbesondere
dem UN-Kaufrecht) aufbaut338 und Vertragstypen auf-
genommen hat, die in den Gesetzbüchern des 19. und
20. Jahrhunderts keine Beachtung fanden.339 Mit dem
Buch zum Persönlichkeitsrecht geht das ZGB einen
eigenen Weg.340 Dieser wird freilich auch im Hin-
blick auf die Grundstruktur des Gesetzes mit der
Aufspaltung von vertraglichen und außervertraglichen
Schuldverhältnissen sichtbar.341 Der chinesische Ge-
setzgeber hat außerdem auf jüngste Entwicklungen
reagiert, indem er Regelungen zur Bewältigung von
Krisen wie der gegenwärtigen Covid-Pandemie342 und
zum E-Commerce aufgenommen hat.343 Letztere sind
aber eher ein Beispiel dafür, dass dem ZGB ein mo-
derner Anstrich verliehen werden soll, da diese aus
dem E-Commerce-Gesetz übernommen wurden, das
auch nach Inkrafttreten des ZGB weiterhin bestehen
bleibt. Wenn sich der chinesische Gesetzgeber Wahlen
stellen müsste, würde man diese juristisch fragwürdi-
ge Vorgehensweise mit guten Gründen als Populismus
bezeichnen können; in der Volksrepublik China dient
sie wohl der Propaganda. In diesem Zusammenhang
stehen offenbar auch einzelne Neuerungen, mit denen
der Gesetzgeber auf Medienberichte über Missstände
reagierte,344 da die Legislative hiermit Volksnähe de-
monstriert.

Aus der Perspektive der Gesetzgebungstechnik ist in-
teressant, dass das OVG noch vor Inkrafttreten des ZGB
eine Reihe der bisherigen justiziellen Interpretationen
neugefasst oder revidiert hat.345 Andere Interpretatio-

335 Siehe oben unter B. IV. 2. c).
336 Siehe zu diesem Problem, das auch im Entwurfsverfahren zum
ZGB von der chinesischen Rechtswissenschaft vorgebracht worden
ist, Juan Tao, a. a. O. (Fn. 258), S. 173.
337 Siehe oben unter B. V.
338 Siehe oben unter B. II. 1. c).
339 Siehe oben unter B. II. 2.
340 Siehe oben unter B. III.
341 Deutlich wird dies insbesondere durch die Einführung eines
Teilbuches zu „Quasi-Verträgen“ (siehe oben unter B. II. 3.).
342 Siehe oben unter B. I. 2. a) aa) und B. II. 1. a).
343 Siehe oben unter B. II. 1. a) und B. II. 1. c).
344 Siehe oben unter B. II. 2. c).
345 Die neugefassten Interpretationen (etwa zum Sachenrecht
[Fn. 58], Ehe- und Familienrecht [Fn. 244] und Erbrecht [Fn. 293])
sind vom OVG durch einzelne Bekanntmachungen erlassen wor-
den, während eine Revision der bisherigen Interpretationen (etwa im

nen – wie etwa die beiden wichtigen Interpretationen
zum Vertragsrecht346 – wurden aufgehoben, ohne dass
(bislang) hierfür ein Ersatz geschaffen worden wäre.347

Bei der Überarbeitung der justiziellen Interpretatio-
nen lässt sich der Ansatz erkennen, dass das OVG die
Normen, die nun in das ZGB übernommen worden
sind, aus den justiziellen Interpretationen herausge-
nommen hat und diese aber ansonsten (abgesehen von
einer Anpassung der Verweisungen auf das ZGB und
der Terminologie) weitestgehend unverändert gelassen
hat.348 Dies belegt, dass eine gewisse Kooperation zwi-
schen der Legislative (in diesem Fall dem Nationalen
Volkskongress) und der Judikative (dem OVG) besteht:
Das OVG wird als eine Art „Pionier-Gesetzgeber“ tä-
tig, da seine Regelungen in justiziellen Interpretationen
zu einem späteren Zeitpunkt (in China heißt es in
dem Zusammenhang typischerweise: „wenn die Zeit
reif ist“) in ein Gesetz übernommen werden. Es stellt
sich allerdings die Frage, warum nicht alle Regelun-
gen der justiziellen Interpretationen vom Gesetzgeber
übernommen worden sind, wenn das OVG diese „übrig
gebliebenen“ Vorschriften nach Verabschiedung des
ZGB wiederum in seine neugefassten bzw. revidierten
Interpretationen aufgenommen hat. Denkbar ist, dass
der Gesetzgeber und das OVG im Hinblick auf diese
Vorschriften flexibel bleiben wollte, da eine Änderung
des ZGB in näherer Zukunft kaum zu erwarten ist,
während das OVG die justiziellen Interpretationen je-
derzeit anpassen kann.

Im Einzelnen lassen sich folgende Tendenzen in der
Entwicklung des chinesischen Zivilrechts erkennen:
Der Gesetzgeber ist bemüht, den privatrechtlichen In-
dividualrechtsschutz zu stärken. Dies zeigt sich nicht
nur an der Schaffung eines Buches zum Persönlich-
keitsrecht, sondern auch in anderen Schutzvorschriften
wie etwa bei der Nutzung von Grundbuchinforma-
tionen.349 Außerdem nehmen die Eingriffe in die Pri-
vatautonomie durch den Staat ab. Dies kommt im

Kaufrecht [Fn. 106], Darlehensrecht [Fn. 157] und Mietrecht [Fn. 180])
in einem Beschluss erfolgte, mit dem insgesamt 27 justizielle In-
terpretationen revidiert worden sind; siehe Beschluss des Obersten
Volksgerichts zur Revision von 27 justiziellen Interpretationen in Zi-
vilsachen wie etwa der „Interpretation des Obersten Volksgerichts
zu einigen Fragen der Anwendung des ,Gewerkschaftsgesetzes der
Volksrepublik China‘ bei der Arbeit der Zivilrechtsprechung“ (最高
人民法院关于修改〈最高人民法院关于在民事审判工作中适用
《中华人民共和国工会法》若干问题的解释〉等二十七件民事类
司法解释的决定) vom 29.12.2020, chinesisch-englisch abrufbar un-
ter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法
宝], Indexnummer: CLI.3.349701. Zur Unterscheidung einer Neufas-
sung und Revision (von Gesetzen) siehe Knut Benjamin Pißler, a. a. O.
(Fn. 208), S. 136 f.
346 Die OVG-Interpretation VertragsG I und die OVG-Interpretation
VertragsG II.
347 Siehe Beschluss des Obersten Volksgerichts zur Aufhebung
eines Teils der justiziellen Interpretationen und damit im Zusam-
menhang stehender Normativdokumente (最高人民法院关于废
止部分司法解释及相关规范性文件的决定) vom 29.12.2020,
chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律
英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer: CLI.3.349593.
348 Entsprechende chinesisch-deutsche Synopsen eines Teils der
bisherigen Interpretationen und der revidierten Interpretationen
sind bereits im China-Referat des Max-Planck-Instituts in Hamburg
angefertigt worden.
349 Siehe oben unter B. I. 1.
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Schuldrecht dadurch zum Ausdruck, dass Verstöße ge-
gen öffentlich-rechtliche Beschränkungen und Pflich-
ten nicht mehr ohne weiteres zur Unwirksamkeit von
Verträgen führen.350 Ein weiteres Beispiel für eine Stär-
kung der Freiheitsrechte ist, dass Krankheiten kein
Eheverbot mehr begründen.351

Mit dem Inkrafttreten des ZGB sind einige Lücken
geschlossen worden, die nach der bisherigen Rechts-
lage bestanden: Als Beispiele lassen sich Regelungen
über den originären Eigentumserwerb durch Verarbei-
tung, Verbindung oder Vermischung352 sowie die Ver-
tragsauflösung bei Dauerschuldverhältnissen anfüh-
ren.353 Weitere gesetzgeberische Lücken waren zuvor
bereits durch das OVG mit justiziellen Interpretationen
geschlossen worden, die nun in das ZGB aufgenommen
worden sind.354 Teilweise fehlt materiell-rechtlichen
Pflichten (wie etwa dem Kontrahierungszwang355) je-
doch weiter die Flankierung mit prozessualen Mitteln
der Durchsetzbarkeit.

Einige Fragen bleiben hingegen offen und müssen
erst noch durch die Literatur und Rechtsprechung be-
antwortet werden: Dies betrifft etwa die Abgrenzung
des im Kapitel über die „Vertragserfüllung“ normier-
ten Rechtsinstituts der Störung der Geschäftsgrundla-
ge zur höheren Gewalt, die als Ausnahme von der Haf-
tung für Vertragsverletzung vorgesehen ist. Zumindest
im internationalen Handelsverkehr und im Investiti-
onsrecht wird diese Frage freilich nur selten eine Rolle
spielen, da dort typischerweise vertraglich Situationen
definiert werden, die als höhere Gewalt gelten. Für Fäl-
le, in denen eine Störung der Geschäftsgrundlage in
Betracht kommt, dürfte daneben nur wenig Raum blei-
ben, sofern chinesisches Recht anwendbar ist.

350 Siehe oben unter B. II. 1. b) und B. II. 2. b).
351 Siehe oben unter B. IV. 2. a).
352 Siehe oben unter B. I. 2. a) cc).
353 Siehe oben unter B. II. 1. f).
354 Beispielsweise Rechtsfolgen für den Verstoß gegen Pflichten im
Zusammenhang mit allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe oben
unter B. II. 1. a)).
355 Siehe oben unter B. II. 1. a).

Schließlich wurden einzelne praktische Probleme
gelöst, ohne dass sich der Gesetzgeber dogmatisch
festlegt: Die fehlende Verfügungsbefugnis führt beim
Kaufvertrag nicht mehr zur Unwirksamkeit des Ver-
trags, womit aber die Diskussion über das Trennungs-
prinzip in China offenbar noch nicht beendet ist.356 Der
Eigentumsvorbehalt ist als Insellösung im Kaufrecht
normiert357, ohne dieses Rechtsinstitut systematisch in
die allgemeinen Regelungen (dinglicher Herausgabe-
anspruch des Verkäufers, Besitzrecht des Vorbehalts-
käufers, Auflösung des Kaufvertrags) einzubetten.

* * *

The Civil Code of the People’s Republic of China under the Lens of a Supreme People’s Court Commen-
tary: An Overview of New Rules in the Special Parts

This article presents a selection of the new provisions found in the Special Part of the Civil Code of the People’s Republic of
China, which was adopted on 28 May 2020. The provisions of the Code are examined individually against the backdrop of an
eleven-volume commentary of the Supreme People’s Court on the Civil Code. The following conclusions can be drawn about
the development of Chinese civil law: The Civil Code is not a new codification of Chinese civil law, instead being a summary
of existing laws, supplemented by individual principles and doctrines that the Supreme People’s Court had previously created
as a quasi-legislator in its judicial interpretations. In connection with this, the legislature has endeavoured to strengthen the
protection of individual rights under private law. In addition, the entry into force of the Civil Code has closed a number of gaps
that existed under the previous legal situation, while some questions remain open and have yet to be answered by commenta-
tors or the judiciary. Finally, the Civil Code resolves some practical problems without the legislature having committed itself
theoretically.

356 Siehe oben unter B. I. 1.
357 Siehe oben unter B. II. 2. a).
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Geheimnisschutz und Handelskrieg – Anmerkungen
zu der neuen justiziellen Interpretation zum
Geschäftsgeheimnis
BU Yuanshi 1

Abstract
Zur Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Phase One Trade Agreement zwischen China und den USA ist am 12.9.2020

die Auslegung zum Geschäftsgeheimnis des Obersten Volksgerichts in Kraft getreten.2Dieser Beitrag stellt die sich daraus
ergebenden Aspekte des Geheimnisschutzes in China dar. Zunächst veranschaulicht er die Definition des Geschäftsgeheimnisses
aus § 9 Abs. 4 UWG anhand der Konkretisierungen aus der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis, bevor in einem zweiten
Schritt die verbotenen Verletzungshandlungen: unlautere Erlangung, Offenlegung, Benutzung und Benutzenlassen erläutert
werden. Zudem befasst sich der Beitrag umfassend mit den Fragen, welche zivilrechtlichen Ansprüche dem Geheimnisinhaber
gegen den Verletzer zustehen, welche Möglichkeiten er zur Durchsetzung dieser Ansprüche hat und welche Voraussetzungen
sich dabei stellen, wobei die Beweislastverteilung im Verletzungsprozess besondere Beachtung erfährt. Den Abschluss bildet
eine Erörterung des Sonderproblems, inwiefern Kundenlisten Geschäftsgeheimnisse darstellen und ob deren unberechtigte
Nutzung untersagt werden kann.

I. Einleitung

1. Chronologie der ungewöhnlich intensiven
Rechtsänderungen in China

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen hat seit dem
Ausbruch des Handelsstreits mit den USA 2018 in Chi-
na eine außergewöhnlich intensive Reformphase erlebt:

– Das 1993 verabschiedete Gesetz gegen unlauteren
Wettbewerb (UWG) wurde 2017 zum ersten Mal
neu gefasst.3 Dabei wurde § 9 UWG als die zen-
trale Norm zum Geheimnisschutz angepasst und
mit § 15 die Pflicht der Vollstreckungsbehörden
und deren Mitarbeitern zur Geheimhaltung in ih-
ren amtlichen Tätigkeiten eingeführt.

– Kurz nach der Neufassung des UWG wurde die-
ses Gesetz am 23.4.2019 nochmals revidiert,4 aus-
schließlich um den lauterkeitsrechtlichen Geheim-
nisschutz zu stärken. So wurden die Verletzungs-
tatbestände erweitert (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 UWG),
Strafschadensersatz und Beschlagnahme illegaler
Einnahmen eingeführt (§ 17 Abs. 3 Satz 2 UWG),
der gesetzliche Schadensersatz und die Bußgelder
auf 5 Mio. RMB erhöht (§§ 17 Abs. 4, 21 UWG)

1 Prof. Dr., Institut für Ostasienrecht, Universität Freiburg. Die Au-
torin dankt Prof. ZHENG Youde (郑友德) für den Hinweis auf die
neuesten Rechtsentwicklungen zum Geschäftsgeheimnis. Herrn Dr.
Peter Leibküchler und Prof. Knut Benjamin Pissler danke ich für die
sorgfältige Durchsicht des Manuskripts und die zahlreichen wertvol-
len Verbesserungsvorschläge.
2 Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Rechtsanwendung bei der Behandlung von zivilrechtlichen Fällen
der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen (最高人民法院关于审
理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定), erlassen am
10.9.2020, in Kraft getreten am 12.9.2020; deutsche Übersetzung von
Paul Thaler in diesem Heft, S. 128.
3 Hierzu vgl. FAN Changjun, Das neue chinesische UWG, GRUR Int.
2019, 144 ff.
4 Chinesische Übersetzung von von Strasser, ZChinR 2020, S. 92 ff.

und eine Beweislasterleichterung für den Rechts-
inhaber im Verletzungsverfahren ermöglicht (§ 32
UWG). Zwar wurde auf chinesischer Seite nicht
zugegeben, dass dieser hastige Schritt auf Druck
der USA geschah. Offensichtlich dürfte dies doch
der Hauptgrund gewesen sein, denn die Trump-
Regierung hat bereits zu Beginn des Handelsstreits
China vorgeworfen, amerikanisches geistiges Ei-
gentum und Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu
haben.

– Der auf der 4. Plenarsitzung des 19. Parteitags der
Kommunistischen Partei Ende Oktober 2019 ge-
fasste Beschluss hat die Stärkung des Schutzes von
Geschäftsgeheimnissen ausdrücklich genannt.5

– Am 15.1.2020 wurde das „Phase One Trade Agree-
ment“ (中美经济贸易协议)6 zwischen China und
den USA unterzeichnet. In diesem Abkommen
steht der Geheimnisschutz ganz vorne im ersten
Kapitel „Intellectual Property Rights“, was die Be-
deutung dieses Themas zweifelsohne hervorhebt.

– Zur Umsetzung der Verpflichtungen aus diesem
Abkommen wird sowohl das Patent- und Urhe-
berrecht geändert als auch der Geheimnisschutz
in China gestärkt. Zu Letzterem gehört die Ab-
trennung der einschlägigen Bestimmungen zum

5 Der 6. Abschnitt unter Ziffer 3 der „Decision of the Central Com-
mittee of the Communist Party of China on Major Issues Concerning
Upholding and Improving Socialism with Chinese Characteristics
and Modernizing the State Governance System and Capacity“ (中共
中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治
理能力现代化若干重大问题的决定).
6 Economic and Trade Agreement Between the Government of
the United States of America and the Government of the People’s
Republic of China, <https://ustr.gov/sites/default/files/files/
agreements/phase%20one%20agreement/Economic_And_Trade_
Agreement_Between_The_United_States_And_China_Text.pdf>,
eingesehen am 24.12.2020.
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Geheimnisschutz von der bestehenden justiziel-
len Auslegung zum UWG von 20077 (Auslegung
zum UWG) und deren Aufwertung zu einer eigen-
ständigen Auslegung, nämlich den Bestimmun-
gen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fra-
gen der Rechtsanwendung bei der Behandlung
von zivilrechtlichen Fällen der Verletzung von
Geschäftsgeheimnissen (nachfolgend: Auslegung
zum Geschäftsgeheimnis), die in diesem Beitrag
kommentiert wird, sowie der Erlass einer Ausle-
gung über die das geistige Eigentum betreffenden
Strafrechtsfälle.8

– Ein Entwurf der Bestimmung des staatlichen
Generalamtes für Marktüberwachung und ‑ver-
waltung zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
(nachfolgend: Entwurf zum Geschäftsgeheimnis)
wurde am 4.9.2020 veröffentlicht.9 Dadurch soll
die einschlägige Satzung des Staatlichen Amtes für
Industrie und Handel zum Geheimnisschutz10 ab-
gelöst und das verwaltungsrechtliche Standbein
der doppelgleisigen Rechtsdurchsetzung gestärkt
werden. Da der Entwurf zum Geschäftsgeheim-
nis in vielerlei Hinsicht über das UWG hinausgeht,
müssten zunächst interne Zweifel innerhalb der
Verwaltung überwunden werden, bevor darüber
auf einer breiteren Basis näher beraten wird.

2. Erklärungsversuch

Diese umtriebigen Rechtsetzungstätigkeiten scheinen
auf den ersten Blick mit dem medial geführten Kon-
frontationskurs Chinas im Handelskrieg nicht verein-
bar. Die Reformwelle deutet aber darauf hin, dass die
chinesische politische Führung den Streit wohl doch
nicht weiter eskalieren lassen möchte und dafür auch
den Forderungen der USA nachzukommen bereit ist,
soweit diese aus chinesischer Sicht hinnehmbar sind.

Nachdem die Trump-Regierung den Geheimnis-
schutz als Hauptproblem im Handelsstreit zwischen
beiden Staaten ausgemacht und zu einem Bestandteil
der nationalen Sicherheitsstrategie gekürt hat, muss
China klar geworden sein, dass die USA nur mit
substanziellen Verbesserungen des Schutzes zufrieden-
gestellt werden können. Ziel dieser Maßnahmen ist

7 Auslegung des Obersten Volksgerichts über einige Fragen der
Gesetzesanwendung bei der Verhandlung über Zivilfälle aus unlau-
terem Wettbewerb (最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应
用法律若干问题的解释), erlassen am 12.1.2007, in Kraft gesetzt am
1.2.2007 und mit Wirkung zum 1.1.2021 geändert.
8 Interpretation (III) of the Supreme People’s Court and the Supre-
me People’s Procuratorate of Several Issues Concerning the Specific
Application of Law in the Handling of Criminal Cases Involving In-
fringements upon Intellectual Property Rights (最高人民法院、最高
人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的
解释（三）), erlassen am 12.9.2020 und in Kraft getreten am 14.9.2020.
9 商业秘密保护规定（征求意见稿）, <http://www.moj.gov.cn/
news/content/2020-09/04/zlk_3255345.html> (<https://perma.cc/
F5AC-SFEV>), zuletzt eingesehen am 11.3.2021.
10 Einige Bestimmungen des Staatlichen Amtes für Industrie und
Handel über das Verbot der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen
(国家工商行政管理局关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定), erlas-
sen am 23.11.1995 und mit Wirkung zum 3.12.1998 geändert.

daher die Umsetzung der Vorgaben aus dem „Phase
One Trade Agreement“ im chinesischen Binnenrecht.

Freilich wurde auch im Inland seit längerer Zeit ein
stärkerer Geheimnisschutz gefordert. Es ist allgemein
bekannt, dass es schwierig ist, den Geheimnisschutz
gerichtlich durchzusetzen, da Beweiserbringung, Be-
weisbefragung, Tatsachenermittlung und Geheimhal-
tung im Prozess angesichts des geheimen Charakters
von Geschäftsgeheimnissen mit größeren Hindernis-
sen verbunden sind. Dies führt dazu, dass das landes-
weite Fallaufkommen von insgesamt 338 im Zeitraum
2013–2017 extrem niedrig war und der Prozentsatz der
Fälle, in denen der Kläger obsiegte, in demselben Zeit-
raum gerade einmal bei 35 % lag, während sich die Zahl
sämtlicher IP-relevanter erstinstanzlicher Verfahren al-
lein 2017 bereits auf knapp unter 200.000 belief.11

Auch die Verabschiedung des „Defend Trade Secrets
Act“ in den USA im Jahr 2016 und die der EU-Richtlinie
zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen12 im selben
Jahr haben dem chinesischen Gesetzgeber Anlass zur
Angleichung des Schutzstandards in China gegeben.

Nicht zuletzt hat Staatspräsident Xi Jinping auf der
letzten Gruppenlernstunde des Politbüros der Kom-
munistischen Partei Chinas am 30.11.2020 die Stärkung
des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen als einen
Schwerpunkt der Weiterentwicklung des geistigen Ei-
gentumsrechts in China genannt.13

3. Grundzüge des Geschäftsgeheimnisschutzes

Nach dieser Reformwelle ist ein vielschichtiges Re-
gelwerk zum Geheimnisschutz in China entstanden.
Mit dem UWG (§§ 9, 17, 21, 30, 32 UWG) im Zen-
trum folgt dieser lauterkeitsrechtliche Ansatz Art. 39
des TRIPs-Übereinkommens,14 welcher für den chine-
sischen Gesetzgeber in der Hinsicht wegweisend war.
Allerdings wird auch in der chinesischen Literatur für
die Aufwertung des Geschäftsgeheimnisses zu einem
ausschließlichen geistigen Eigentumsrecht plädiert.15

Das Lauterkeitsrecht bietet dem Geheimnisträger, dem
keine Ausschließlichkeitsrechte eingeräumt werden, ei-
nen relativen Schutz, während der Inhaber geistiger
Eigentumsrechte gegen jeden vorgehen kann, unab-
hängig davon, ob er vom Bestand des Rechts weiß.
Verwendet jemand z. B. ohne Zustimmung eine paten-

11 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG, A Research
Report on Judicial Adjudications of Trade Secrets Cases after the
Amendment of Anti-Unfair Competition Law (《反不正当竞争法》
修改后商业秘密司法审判调研报告), Electronics Intellectual Property
(电子知识产权) 2019/11, 66 f.
12 Richtlinie 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows
und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse)
vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Of-
fenlegung.
13 <http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-
12/01/c_1126808128.htm> (<https://perma.cc/2UVG-F5TB>),
zuletzt eingesehen am 11.3.2021.
14 TRIPs-Abkommen (Abkommen über handelsbezogene Aspekte
der Rechte des geistigen Eigentums).
15 LIN Xiuqin (林秀芹), Theoretical Basis for Trade Secrets to Have
Intellectual Property Rights (商业秘密知识产权化的理论基础), Gan-
su Social Sciences (甘肃社会科学) 2020/2, 13 ff.
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tierte Technologie, kann der Patentinhaber abgesehen
von einigen wenigen Ausnahmen stets eine Unterlas-
sung verlangen. Beim Geschäftsgeheimnis kann der
Inhaber eine Benutzungshandlung nur unterbinden,
wenn der Dritte zur Geheimhaltung verpflichtet ist
oder weiß oder wissen sollte, dass die Technologie
unlauter erlangt wurde. Insgesamt steht die Ausgestal-
tung des Geheimnisschutzes in China unter erhebli-
chem Einfluss des US-Rechts, was zur Folge hat, dass
der „Uniform Trade Secrets Act“ und das „Restatement
of Unfair Competition Law“ in der Diskussion herange-
zogen werden.

Hinsichtlich des materiell-rechtlichen Schutzniveaus
bleibt das chinesische Regelwerk hinter der EU-
Richtlinie zurück, indem sich die Verbote nur auf das
Geschäftsgeheimnis beziehen und nicht wie in der
EU auch rechtsverletzende Produkte einschließen (vgl.
Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2016/943).16 Allerdings bie-
tet das chinesische Recht eine bessere Handhabbarkeit
mit zahlreichen konkreten Regeln in den justiziellen
Auslegungen. Auch die Auslegung zum Geschäftsge-
heimnis beinhaltet mehrere zusätzliche Fragen zum
Geheimnisschutz, z. B. den Zeitpunkt der Festlegung
des Geschäftsgeheimnisses im Zivilverfahren und die
Schutzfähigkeit von Kundenlisten.

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, den wesentli-
chen Inhalt der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis zu
erläutern sowie die neue Rechtslage abzubilden und
zu kommentieren. Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut:
Zunächst wird der Begriff des Geschäftsgeheimnis-
ses erörtert, anschließend werden die Verletzungstat-
bestände und Ausnahmen untersucht. Danach wird
auf die Ansprüche des Geheimnisträgers und deren
Durchsetzung eingegangen. Es folgt eine Diskussion
über Kundenlisten als ein Sonderproblem des Geheim-
nisschutzes. Zum Schluss wird eine Gesamtwürdigung
der jüngsten Entwicklung des Geheimnisschutzes im
Fazit vorgenommen.

II. Begriff des Geschäftsgeheimnisses

1. Legaldefinition

Gemäß § 9 Abs. 4 UWG ist ein Geschäftsgeheimnis
eine technische, gewerbliche oder sonstige kommer-
zielle Information, die nicht öffentlich bekannt ist,
kommerziellen Wert aufweist und zu deren Geheim-
haltung angemessene Maßnahmen ergriffen worden
sind. Es sind damit drei Schutzvoraussetzungen festzu-
stellen: Das Geschäftsgeheimnis muss „nicht öffentlich
bekannt“ sein, es muss einen „kommerziellen Wert“
aufweisen und es müssen „angemessene Geheimhal-
tungsmaßnahmen“ ergriffen worden sein.

§ 1 Abs. 1 und 2 der Auslegung zum Geschäftsge-
heimnis veranschaulichen die beiden Begriffe „tech-
nische Information“ (技术信息) und „gewerbliche
Information“ (经营信息) mit zahlreichen Beispielen.
Darin werden Daten und Algorithmen als ausdrück-
lich schutzfähig benannt. Demnach sollen durch Apps

16 Siehe zu den damit einhergehenden Problemen unten unter V. 1.

und sonstige durch Software generierte Rohdaten dem
Schutz zugänglich sein.

Der Begriff „gewerbliche Information“ i. S. v. § 9
Abs. 4 UWG wird in § 1 Abs. 2 der Auslegung zum Ge-
schäftsgeheimnis dahingehend interpretiert, dass die
Information Bezug zu geschäftlichen Tätigkeiten (经营
活动) haben soll. Dadurch sind private Geheimnisse
von § 9 Abs. 4 UWG ausgenommen, wenn sie keinen
kommerziellen Bezug haben. Diese werden ohnehin
ebenfalls durch § 1032 ZGB17 – Schutz der Privat-
sphäre – geschützt. In der Rechtsprechung wird die
Rechtmäßigkeit der Informationserlangung als eine zu-
sätzliche Voraussetzung verlangt, was zur Folge hat,
dass den durch Zuwiderhandlungen gegen das Daten-
schutzrecht erlangten Informationen die Eigenschaft
als Geschäftsgeheimnis versagt wird.18

2. Schutzvoraussetzung „nicht öffentlich be-
kannt“

Bei der ersten Voraussetzung „nicht öffentlich be-
kannt“ (不为公众所知悉) wird verlangt, dass die
Information dem Fachpersonal im betroffenen Bereich
weder allgemein bekannt noch leicht zugänglich ist.19

Aus dieser Regelung ist abzuleiten, dass beide An-
forderungen kumulativ zu erfüllen sind. Somit wird
klargestellt, dass die Voraussetzung „nicht öffentlich
bekannt“ ein funktionales Äquivalent zu der Neu-
heitsanforderung im Patentrecht darstellt, obwohl die
konkrete Schwelle bei Geschäftsgeheimnissen niedri-
ger angesetzt wird.

a) „Nicht allgemein bekannt“

Bei der ersten Anforderung „nicht allgemein bekannt“
(不为……普遍知悉) handelt es sich vom Wortlaut
her zwar um den faktischen Zustand der Informati-
on, dennoch wird argumentiert, dass der Geheimnis-
träger auch einen Geheimhaltungswillen (保密愿望)
innehaben muss.20 Ist eine Information in öffentlichen
Publikationen oder anderen Medien bereits öffentlich
offenbart oder mündlich vorgetragen bzw. ausgestellt,
gilt sie als allgemein bekannt.21 Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1
und Nr. 2 des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis kann
diese Art der Offenbarung auch dann die geheime Na-
tur der Information zerstören, wenn diese im Ausland
geschieht. Diesbezüglich nähert sich die Anforderung
der „absoluten Neuheit“ des Geschäftsgeheimnisses
der des Patentrechts22 an, was aber fragwürdig ist, da

17 Verabschiedet am 28.5.2020 und am 1.1.2021 in Kraft getreten;
deutsche Übersetzung des ZGB von Yijie Ding/Nils Klages/Peter Leib-
küchler/Knut Benjamin Pißler, ZChinR 2020, 207 ff.
18 GE Guangying (戈光应), Illegale kommerzielle Informationen
sind kein Geschäftsgeheimnis (非法商业信息不构成商业秘密),
(People’s Judicature (Cases)(人民司法（案例）) 2020/32, 85 ff.
19 § 3 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
20 SHI Zhongkai (史仲凯), On Some Problems of the Client List in
Trade Secret Cases: From the Perspective of Interests Balance (客户
名单商业秘密侵权纠纷审理中的有关问题——以权益平衡为视角),
Intellectual Property (知识产权) 2014/4, 61; Beschluss des OVG vom
27.7.2011, (2011) Min Shen Zi Nr. 122 (（2011）民申字第 122号).
21 § 4 Abs. 1 Nr. 3, 4 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
22 Bu, Patentrecht und Technologietransfer, 2010, § 2 Rn. 46.
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eine Publikation im Ausland für den Fachkreis im In-
land wegen möglicher Sprachbarrieren nicht allgemein
bekannt sein muss.23

b) „Nicht leicht zugänglich“

Bei der zweiten Anforderung „nicht leicht zugänglich“
(不为……容易获得) wird verlangt, dass die betroffe-
ne Information nicht mühelos erlangt werden darf. Im
Schrifttum wird dies unter Heranziehung des ameri-
kanischen Rechts dahingehend interpretiert, dass sich
die mühelose Erlangung nicht nur auf den Zugang zur
Information, sondern auch auf die Informationsherstel-
lung an sich bezieht.24 Mit anderen Worten darf die
Information nicht naheliegend sein. § 4 Abs. 1 Nr. 2,
5 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis, wonach
eine Offenkundigkeit vorliegt, wenn die Information
von betreffenden Fachkräften durch Beobachtung der
rechtmäßig angebotenen Produkte oder über andere
öffentliche Zugänge erlangt werden kann, belegt die-
se Lesart. Nach einem Kommentar scheint sich die
Geheimniseigenschaft „readily accessible“ in Art. 39
TRIPs eher auf die Zugänglichkeit bestehender Infor-
mationen zu beziehen.25

Hingegen ist es für die geheime Natur einer In-
formation nicht schädlich, wenn sie einem größeren
Kreis bekannt ist, solange sie noch nicht zur Indus-
triekonvention geworden ist.26 Ein Geschäftsmodell
genügt der Voraussetzung „nicht leicht zugänglich“
nicht, wenn es Hausbesuche, Telefonanrufe, Werbung
auf Websites und Botschaften als Methoden der Kun-
deneinwerbung zum Inhalt hat, da diese die üblichen
Methoden darstellen.27

c) Beispielsfall

Um die Funktionsweise der beiden Voraussetzungen
besser zu verstehen, lohnt es sich, einen Blick auf einen
Beispielsfall zu werfen:28 Ein Mitarbeiter des chinesi-
schen Vertragspartners von Pfizer Inc. hat durch den
unbefugten Tausch der Festplatte seines Arbeitskolle-
gen die Strukturformel von 89 chemischen Verbindun-
gen sowie Informationen zu deren Syntheseverfahren
erlangt. Anschließend hat er die Strukturformel in zwei
bekannten Datenbanken der Chemieindustrie und auf
der Website der von ihm gegründeten Gesellschaft ver-
öffentlicht.
23 Vgl. auch DENG Heng (邓恒), Review on the Judicial Expertise
Practice of Trade Secret (商业秘密司法鉴定之实践检讨), Intellectual
Property (知识产权) 2015/5, 36.
24 TANG Zhen (唐震), Die juristische Beurteilung „ohne einen be-
stimmten Preis zu zahlen und deshalb leicht erhältlich“ (商业秘密
“无需付出一定代价而容易获得” 的司法判断), People’s Judicature
(Cases) (人民司法 (案例)) 2015/22, 102; YAO Jianjun, Judging Crite-
ria for Customer List in the Sense of Anti-Unfair Competition Law,
China Patents & Trademarks 2020/3, 85.
25 Markus Peter/Andreas Wiebe, in: Jan Busche/Peter-Tobias Stoll/
Andreas Wiebe, TRIPs: internationales und europäisches Recht des
geistigen Eigentums, 2. Aufl. 2013, Art. 39 Rn. 20.
26 § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
27 Unteres Gericht des Chaoyang Bezirks der Stadt Beijing vom
27.09.2016, (2016) Jing 0105 Min Chu Nr. 17538 (（2016）京 0105民
初 17538号).
28 TANG Zhen (Fn. 24), 102.

Zwar waren die betroffenen Formeln vor der Veröf-
fentlichung unbekannt, dennoch macht der angeklagte
Mitarbeiter geltend, dass sich unter den chemischen
Verbindungen sowohl ähnliche Strukturformeln als
auch Isomere finden und daher geprüft werden müsse,
ob die betroffenen Strukturformeln die Voraussetzung
der Nichtoffenkundigkeit erfüllen. Denn sie könnten
ohne zusätzlichen Aufwand ausgedacht werden und
somit naheliegend sein. Nach der Auffassung des Ge-
richts ist dieses Argument jedoch nicht statthaft, da
die betroffenen Formeln nicht aus bestehendem Wis-
sen unmittelbar abgeleitet werden können, weshalb der
Angeklagte sie durch Diebstahl erlangen wollte.

Wenn man die Beispiele in § 4 der Auslegung zum
Geschäftsgeheimnis mit denen in § 9 Abs. 2 der Ausle-
gung zum UWG aus dem Jahr 2007 vergleicht, ist fest-
zustellen, dass die ursprüngliche Aufzählung beinahe
unverändert übernommen wurde. Gestrichen wurde
der Umstand, dass die Erlangung der Information oh-
ne Bezahlung von Kosten möglich ist (§ 9 Abs. 2 Nr. 6
der Auslegung zum UWG). Der Grund dürfte darin lie-
gen, dass dieser Umstand zu unbestimmt wirkt. Diese
Konstellation wird in dem Entwurf zum Geschäftsge-
heimnis jedoch beibehalten (§ 6 Abs. 2 Nr. 4).

d) Verarbeitete bestehende Informationen

Selbst wenn die einzelnen Bestandteile einer Informati-
on an sich offenkundig sind, kann diese als Geschäfts-
geheimnis eingestuft werden, solange deren Anord-
nung, Verbesserung oder Verarbeitung nicht allgemein
bekannt ist (§ 4 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäftsge-
heimnis). Dies bedeutet, dass die Nichtoffenkundigkeit
der Bestandteile eines Geschäftsgeheimnisses nicht iso-
liert beurteilt werden darf. Eine vergleichbare Regel
besteht auch im TRIPs (Art. 39 Abs. 2 (a)).

e) Nachweis der Nichtoffenkundigkeit

Die geheime Natur der betroffenen Information kann
vom Kläger dadurch nachgewiesen werden, dass sie
weder zum allgemeinen Wissen der Branche gehört
noch aus öffentlichen Quellen zu erhalten ist. Dafür
kommen laut des Entwurfs zum Geschäftsgeheim-
nis Rechercheberichte, technische Zeichnungen, der
Herstellungsverlauf oder Erläuterungen über den Ent-
wicklungsprozess in Betracht,29 was der gegenwärtigen
Praxis entspricht.30

Wenn ein Verfahren in einer Patentanmeldung ver-
öffentlicht ist, kann die konkrete Rezeptur trotzdem als
Geheimnis geschützt werden, falls es weder aus der Be-
schreibung der technischen Lehre abzuleiten noch über
andere öffentliche Quellen zu erschließen ist.31

Bei gewerblichen Informationen gerät der Inhaber
oft deswegen in Beweisnot, weil die Betriebsabläufe zu
pauschal und nicht verschriftlicht sind, sodass der In-
haber nicht klar erläutern kann, was das Geheimnis
genau ausmacht.
29 Vgl. § 6 Abs. 3 des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis.
30 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 68 f.
31 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 77.
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3. Schutzvoraussetzung „kommerzieller Wert“

An die Voraussetzung des „kommerziellen Wertes“ (商
业价值) werden keine hohen Anforderungen gestellt.
Da sowohl ein realer als auch ein potenzieller kommer-
zieller Wert dafür ausreichen,32 ist diese Voraussetzung
leicht zu erfüllen.

§ 7 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis
stellt klar, dass Zwischenergebnissen ebenfalls kom-
merzieller Wert zugesprochen werden kann. Darunter
können in der technischen Entwicklungsphase oder
bei der Geschäftsanbahnung entstandene geheime In-
formationen fallen. § 7 Abs. 2 des Entwurfs zum
Geschäftsgeheimnis nennt weitere Beispiele.

4. Schutzvoraussetzung „angemessene Geheim-
haltungsmaßnahmen“

Zur dritten Voraussetzung ist anzumerken, dass die
Maßnahmen nicht nur angemessen, sondern auch vor
der Verletzungshandlung ergriffen sein müssen.33

Bei der Beurteilung der Angemessenheit wird auf
eine Reihe von in § 5 Abs. 2 der Auslegung zum Ge-
schäftsgeheimnis genannten Faktoren abgestellt, wie
der Wert des Geheimnisses und die Erkennbarkeit der
Maßnahmen, was auch dem internationalen Standard
entspricht.34 Beispiele für angemessene Geheimhal-
tungsmaßnahmen werden in § 6 der Auslegung zum
Geschäftsgeheimnis aufgezählt und sind im Vergleich
zu § 11 Abs. 3 der Auslegung zum UWG aus dem Jahr
2007 wesentlich detaillierter. Neu eingeführt sind z. B.
die Sperre oder Einschränkung der Benutzung, des Ab-
rufs, des Abspeicherns und Kopierens an Computern,
Netzwerken und Speichermedien etc. und die Auferle-
gung der Pflicht an ausscheidende Arbeitnehmer, das
Geheimnis sowie dessen Träger zurückzugeben bzw.
zu entfernen.

Problematisch ist die Angemessenheit der Geheim-
haltungsmaßnahme, wenn nur eine standardisierte Ge-
heimhaltungsvereinbarung bzw. ein standardisierter
Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Handelt es sich da-
bei um die einzige Maßnahme und wird die geheime
Information darin nicht klar bezeichnet, kann die An-
gemessenheit wohl noch nicht bejaht werden.35 Mit an-
deren Worten muss der Arbeitnehmer durchaus auch
durch eine Zugangsberechtigung und einen Vertrau-
lichkeitsvermerk in Kenntnis gesetzt werden, welche
Informationen von seiner Geheimhaltungspflicht er-
fasst sind.

III. Verletzungshandlungen

Die verbotenen Verletzungshandlungen sind in § 9
Abs. 1, 3 UWG vorgeschrieben und wurden bei den
Änderungen 2017 und 2019 um weitere Tatbestände er-
gänzt. Untersagt sind die unbefugte Erlangung des Ge-
schäftsgeheimnisses und die anschließende Nutzung,

32 § 7 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
33 § 5 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
34 Peter/Wiebe (Fn. 25), Art. 39 Rn. 24.
35 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 69 f.

Offenlegung und das Benutzenlassen; wenn die Erlan-
gung rechtmäßig ist, können Benutzungshandlungen
trotzdem unterbunden werden, wenn diese gegen die
Vertraulichkeitsverpflichtung verstoßen.

Nachfolgend werden die einzelnen Verletzungs-
handlungen erläutert. Zunächst wird aber der Perso-
nenkreis, welcher überhaupt für die Annahme einer
Verletzungshandlung in Betracht kommt, dargestellt.
Am Ende dieses Abschnitts wird die Haftung eines
Dritten, der nicht unmittelbar eine Geheimnisverlet-
zung begeht, erörtert.

1. Kein Gewerbebezug

Bereits nach § 9 Abs. 2 UWG entfällt der Gewer-
bebezug des Verletzers als eine Voraussetzung der
Geheimnisverletzung. § 16 der Auslegung zum Ge-
schäftsgeheimnis bekräftigt dies nochmals und sieht
vor, dass natürliche Personen, juristische Personen so-
wie Körperschaften ohne Rechtspersönlichkeit für die
Verletzung des Geschäftsgeheimnisses haften müssen,
selbst wenn sie keine Unternehmer (经营者)36 sind.
Arbeitnehmer oder ausgeschiedene Arbeitnehmer sind
ausdrücklich von § 9 Abs. 2 UWG erfasst, wobei der Be-
griff „Arbeitnehmer“ im weiteren Sinne zu verstehen
ist und daher Geschäftsführer, welche ein Mandats-
verhältnis mit dem Rechtsinhaber unterhalten, mitein-
schließt.37

Vor diesem Hintergrund dient diese Klarstellung
primär zur Umsetzung der Verpflichtung Chinas ge-
mäß Art. 1.3 (2) des „Phase One Trade Agreement“.

2. Unlautere Erlangung

Die Erlangung ist unlauter, wenn dabei gegen gesetz-
liche Bestimmungen oder anerkannte Geschäftsethik
verstoßen wird.38 Der Begriff „anerkannte Geschäfts-
ethik“ ist denkbar weit, sodass nach dem Entwurf zum
Geschäftsgeheimnis auch Verstöße gegen den Grund-
satz von Treu und Glauben umfasst sind.39 Davon
erfasst wird auch die missbräuchliche Prozessführung,
um im Beweisverfahren Geschäftsgeheimnisse der Ge-
genpartei zu erlangen.40

Im gesamten Regelwerk zum Geheimnisschutz wer-
den die konkreten unlauteren Methoden mehrfach
aufgezählt. Dazu gehören Spionage, das Eindringen
in ein Computernetzwerk oder das Einpflanzen eines
Computervirus, um Geschäftsgeheimnisse zu zerstö-
ren. Da die Aufzählung in § 9 Abs. 1 Nr. 1 UWG
nicht abschließend ist, muss der Geheimnisträger nicht
nachweisen, welche konkrete Methode vom Rechtsver-
letzer für die unlautere Erlangung eingesetzt wurde,
wenn eine substanzielle Gleichheit zwischen dem Ge-
schäftsgeheimnis des Klägers und den Informationen
36 Der Begriff des Unternehmers wird in § 2 Abs. 3 UWG als
natürliche Person, juristische Person und Organisation ohne Rechts-
persönlichkeit, die die Produktion oder den Vertrieb von Waren
betreibt oder Dienstleistungen anbietet, definiert.
37 § 11 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
38 § 8 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
39 Vgl. § 12 Nr. 5 des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis.
40 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 73.
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der Beklagten feststeht und der mutmaßliche Verlet-
zer keine rechtmäßige Quelle für seine Informationen
nachweisen kann (vgl. unten VI. 3. a)).41

Gemäß § 4 Abs. 2 (a) Richtlinie 2016/943 liegt eine
unlautere Erlangung vor, wenn sich jemand unbe-
fugten Zugang zu Dokumenten, Gegenständen, Ma-
terialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die der
rechtmäßigen Kontrolle durch den Inhaber des Ge-
schäftsgeheimnisses unterliegen und aus denen sich
das Geschäftsgeheimnis ableiten lässt, verschafft, er
sich diese unbefugt aneignet oder sie unbefugt ko-
piert. Eine vergleichbare Regelung fehlt im chinesi-
schen Recht. Diese Lücke soll durch § 12 Nr. 4 des
Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis geschlossen wer-
den. Da diese Regelung aber keine Grundlage im UWG
hat, ist eine solche Schutzerweiterung wohl schwer rea-
lisierbar.

3. Offenlegung, Benutzung und Benutzenlassen
des unlauter erlangten Geschäftsgeheimnisses

§ 9 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis konkreti-
siert den Begriff der Benutzung des Geheimnisses i. S. v.
§ 9 UWG und sieht vor, dass nicht nur der unmittelba-
re Einsatz in gewerblichen Tätigkeiten, sondern auch
der Einsatz des Geheimnisses in modifizierter oder ver-
besserter Form und die Veränderung der gewerblichen
Tätigkeiten aufgrund des Geheimnisses darunter fal-
len.

4. Benutzung, Offenlegung und Benutzenlassen
entgegen der Vertraulichkeitsverpflichtung oder
der Geheimhaltungsaufforderung

Benutzung, Offenlegung und Benutzenlassen eines Ge-
schäftsgeheimnisses sind zudem verboten, wenn sie
gegen die Vertraulichkeitsverpflichtung (§ 9 Abs. 1
Nr. 3, 1. Alt. UWG) oder die Aufforderung des Inhabers
zur Geheimhaltung verstoßen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 2. Alt.
UWG).

a) Vertraulichkeitsverpflichtung

Für die Anwendung der ersten Alternative ist das
Bestehen einer Vertraulichkeitspflicht von zentraler Be-
deutung. Die Rechtslage ist klar, wenn sich derjenige,
dem Zugang zum Geheimnis durch den Berechtigten
eingeräumt wird, zur Geheimhaltung verpflichtet hat.
Fehlt eine solche Vereinbarung, muss geklärt werden,
ob die Geheimhaltungspflicht anderweitig zu begrün-
den ist.

In diesem Zusammenhang ist § 10 Abs. 1 der Aus-
legung zum Geschäftsgeheimnis bedeutsam, welcher
klarstellt, dass die Vertraulichkeitspflicht sowohl ge-
setzlicher als auch vertraglicher Natur sein kann. Diese
Regelung spiegelt die 2019 eingeführte Änderung des
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 UWG wider, wo die Formulierung
„entgegen der Vereinbarung“ in „entgegen der Ver-
traulichkeitspflicht“ geändert wurde. Insbesondere ist

41 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 73.

eine solche Geheimhaltungspflicht ohne entsprechen-
de vertragliche Vereinbarung anzunehmen, wenn es
sich aus Treu und Glauben und dem Vertragszweck,
dem Abschlussprozedere und den geschäftlichen Ge-
bräuchen ergibt.42 Dies ist nach dem Entwurf zum
Geschäftsgeheimnis im Arbeitsvertrag oder Kooperati-
onsvertrag üblicherweise der Fall.43

Dennoch kann der Geheimnisschutz bei einer nur
implizit anzunehmenden Geheimhaltungspflicht an
dem Merkmal der „angemessenen Geheimhaltungs-
maßnahmen“ scheitern. Denn das Ergreifen von Ge-
heimhaltungsmaßnahmen verlangt freilich ein aktives
Tun des Rechtsinhabers, während eine gesetzliche Ge-
heimhaltungspflicht vom Wortlaut her keine „Maßnah-
me“, geschweige denn eine „angemessene“ Maßnahme
darstellt und auch ohne Zutun des Rechtsinhabers be-
steht. In der Vergangenheit war die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnis-
ses mangels Geheimhaltungsmaßnahmen abgespro-
chen wurde.44 In der Praxis galt die Erlangung von
Informationen im Zuge von Vertragsverhandlungen als
rechtmäßig,45 sodass der Geschäftspartner darüber frei
verfügen konnte.

Andererseits wird die Geheimhaltungspflicht aus-
drücklich durch § 501 ZGB für den Fall eingeführt,
dass eine Partei im Zuge des Vertragsschlusses ein Ge-
schäftsgeheimnis oder eine geheimhaltungsbedürftige
Information erhält. § 43 Vertragsgesetz – Vorgänger-
norm des § 501 ZGB – schützt hingegen nur Geschäfts-
geheimnisse vor Offenbarung bzw. unangemessener
Benutzung. Das heißt, eine geheimhaltungsbedürftige
Information, für die noch keine Geheimhaltungsmaß-
nahme ergriffen wurde und der deshalb der Lauter-
keitsschutz versagt wird, kann über § 501 ZGB ge-
schützt werden. Es ist davon auszugehen, dass § 501
ZGB als lex specialis und neues Recht für den Schutz der
bei der Geschäftsanbahnung erlangten geheimen Infor-
mationen, die nicht als Geschäftsgeheimnis angesehen
werden können, vorrangig anzuwenden ist.

b) Einseitige Aufforderung zur Geheimhaltung

Die zweite Alternative von § 9 Abs. 1 Nr. 3 UWG sieht
vor, dass die Geheimhaltungsverpflichtung ebenfalls
durch eine einseitige Aufforderung begründet werden
kann. Eine solche Aufforderung kann eine Satzung, ei-
ne Schulung, ein Regelwerk oder ein schriftlicher Hin-
weis sein.46 Dogmatisch ist diese Regelung in solchen
Fällen vertretbar, in denen sich die Geheimhaltungs-
pflicht ohnehin aus der Natur der Rechtsbeziehung
zwischen dem Geheimnisträger und demjenigen er-
gibt, dem rechtmäßiger Zugang zum Geheimnis einge-

42 § 10 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
43 Vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 1 des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis.
44 Vgl. LI Zhanke (李占科)/ZHANG Yanbing (张艳冰), Paragraphen-
weise Erläuterungen zu den Bestimmungen über das Geschäftsge-
heimnis im revidierten UWG (逐条解析修改后的《反不正当竞争法》
“商业秘密”规定), China Market Regulation News (中国市场监管报)
vom 22.5.2019.
45 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 78 f.
46 § 6 Nr. 2 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
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räumt wird, wie z. B. im Arbeits- oder Kooperationsver-
hältnis. Eine zusätzliche einseitige Aufforderung kann
dazu dienen, den Umfang der Geheimhaltungspflicht
festzulegen.

5. Haftung des Teilnehmers und eines Dritten

a) Anstifter und Gehilfen

Verboten sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 UWG Anstif-
tung und Beihilfe zu einer durch einen Dritten be-
gangenen Geheimnisschutzverletzung. Dieses Verbot
wurde erst mit der Revision im Jahr 2019 eingeführt.
Nach der allgemeinen Zivilrechtsdogmatik haftet der
Anstifter oder Gehilfe nur für vorsätzlich begangene
Anstiftungs- oder Gehilfenhandlungen.47 Im Schrift-
tum wird Unverständnis dazu geäußert, inwiefern sich
die Haftung des Anstifters bzw. Gehilfen für die Ge-
heimnisverletzung tatbestandlich von der allgemeinen
Dogmatik unterscheidet, sodass eine gesonderte Rege-
lung im UWG gerechtfertigt ist.48

Eine typische Anstiftungs- und Gehilfenhandlung
stellt es etwa dar, wenn jemand mit einem Stellenan-
gebot oder Belohnungsversprechen zur Geheimnisver-
letzung überredet oder ermutigt wird.49

b) Abnehmer

Ein Dritter darf gemäß § 9 Abs. 3 UWG ein Geschäfts-
geheimnis nicht erlangen, offenlegen, benutzen oder
benutzen lassen, wenn er weiß oder wissen muss, dass
dieses Geheimnis unlauter erlangt, offenbart, benutzt
oder benutzen gelassen wird. Der Dritte i. S. v. § 9
Abs. 3 UWG kann entweder ein Abnehmer des ille-
gal erlangten Geheimnisses oder der neue Arbeitgeber
des ehemaligen Beschäftigten des Geheimnisträgers
sein. In der Praxis wird das Vorliegen des subjektiven
Elements bejaht, wenn es sich um Informationen der
Konkurrenz handelt.50

IV. Schranken und Ausnahmen

Das UWG sieht im Gegensatz zu Art. 5 der EU-
Richtlinie 2016/943 und Art. 11 des „Defend Trade
Secrets Act“ der USA selbst weder Schranken noch
Ausnahmen von geheimnisverletzenden Handlungen
vor. Diese Lücke wird zwar durch die justiziellen Aus-
legungen ausgefüllt, dennoch ist die Anzahl der Aus-
nahmen aus vergleichender Sicht gering, weshalb der
Entwurf zum Geschäftsgeheimnis weitere vier Aus-
nahmen einzuführen beabsichtigt.

1. Eigenentwicklung

Die Erlangung eines Geschäftsgeheimnisses ist recht-
mäßig, wenn sie durch Eigenentwicklung geschieht.51

47 Arbeitsgruppe des OVG (Obersten Volksgerichts) zur Umsetzung des
CZGB (最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组), Understanding
and Application of the Book on Tort Liability (中华人民共和国民法
典侵权责任编理解与适用), 2020, S. 60 f.
48 Vgl. LI Zhanke/ZHANG Yanbing (Fn. 44).
49 § 16 des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis.
50 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 69 f.
51 § 14 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.

2. Reverse Engineering

Ebenfalls zulässig ist die Erlangung von geheimen
Informationen durch Reverse Engineering.52 Definiti-
on und Voraussetzungen der Rückwärtsanalyse sowie
die Unzulässigkeit der vorgeschobenen Rückwärtser-
schließung sind grundsätzlich unverändert aus § 12 der
UWG-Auslegung aus dem Jahr 2007 übernommen wor-
den.

Entscheidend für die Rechtmäßigkeit der Rückwärts-
entwicklung ist der Zugang zu dem Produkt aus öffent-
lichen Quellen. In chinesischen Gerichtsverfahren wird
die Rückwärtsanalyse kaum vom Beklagten geltend ge-
macht.53

3. Sonstige im Entwurf zum Geschäftsgeheimnis
vorgesehene Ausnahmen

Zahlenmäßig sind die geltenden Schrankentatbestän-
de zum Geheimnisschutz eher dürftig besetzt. Um
eine mögliche künftige Entwicklungsrichtung aufzu-
zeigen, werden die entsprechenden Tatsachen aus dem
Entwurf zum Geschäftsgeheimnis, die als Ausnahmen
bzw. Einreden gegen die Behauptung der Verletzung
eines Geschäftsgeheimnisses angeführt werden kön-
nen, an dieser Stelle vorgestellt.

(1) Auskunftsanspruch des Gesellschafters. § 19
Abs. 1 Nr. 3 des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis
erlaubt es einem Gesellschafter, Geschäftsgeheimnisse
der Gesellschaft durch die Ausübung des Auskunfts-
anspruchs zu erfahren. Der Umfang des Auskunftsan-
spruchs bestimmt sich nach § 33 Gesellschaftsgesetz54

und erstreckt sich auf die Gesellschaftssatzung, Proto-
kolle der Gesellschafterversammlung, der Vorstands-
sitzungen und der Aufsichtsratssitzungen, Finanz- und
Wirtschaftsprüfungsberichte sowie Bücher der Buch-
führung.

(2) Whistleblower. § 19 Abs. 1 Nr. 4 des Entwurfs
zum Geschäftsgeheimnis enthält eine Ausnahme zu-
gunsten eines Whistleblowers. Demnach ist die Of-
fenlegung eines Geheimnisses keine Rechtsverletzung,
wenn dies zur Wahrung öffentlicher oder staatlicher
Interessen wie dem Umweltschutz, der öffentlichen Ge-
sundheit, der öffentlichen Sicherheit oder der Aufde-
ckung von Straftaten geschieht. Diese Ausnahme kann
nur der Arbeitnehmer, der ehemalige Arbeitnehmer
oder der Kooperationspartner des Geheimnisträgers
geltend machen. Der Geheimnisträger ist verpflichtet,
den betroffenen Whistleblower schadlos zu halten.

(3) Einrede des legalen Erwerbs. Nach dem Vorbild
des § 77 Patentgesetz führt § 33 Abs. 1 des Entwurfs
zum Geschäftsgeheimnis die Einrede des legalen Er-
werbs im Geheimnisschutzrecht ein. Demnach kann
die zuständige Marktaufsichtsbehörde demjenigen, der
unlauter ein Geschäftsgeheimnis gewerbsmäßig be-
nutzt, die Einstellung der Verwendungshandlung an-

52 § 14 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
53 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 78.
54 公司法, mit Wirkung zum 26.10.2018 zuletzt geändert; deutsche
Übersetzung der 2013er Fassung von Pißler, ZChinR 2014, 254 ff.
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ordnen, wenn er von der mangelnden Befugnis weder
wusste noch wissen musste und eine rechtmäßige
Quelle nachweisen kann. Hat er eine angemessene Ge-
genleistung gezahlt, darf er das Geheimnis sogar weiter
benutzen.

Für die Beurteilung des Wissens ist die entsprechen-
de Verkehrssitte heranzuziehen, u. a. ob der Erwerber
des Geheimnisses mit dem Inhaber einen Lizenzver-
trag abgeschlossen hat.55

(4) Eigene Expertise, Erfahrung und Fähigkeiten. In
Anlehnung an das amerikanische Recht werden die
Offenlegung und Benutzung von Geheimnissen, die
bereits durch berufliche Tätigkeiten zur eigenen Ex-
pertise, zu eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten des
Beschäftigten geworden sind, in der Rechtsprechung
und gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs zum
Geschäftsgeheimnis nicht als Geheimnisverletzung an-
gesehen. Allerdings ist es angesichts zu wenig einhei-
mischer Fälle noch nicht geklärt, welches Wissen in
konkreten Fällen als eigenes Wissen des Beschäftigten
eingestuft werden kann. Die bisherigen Untersuchun-
gen beschränken sich grundsätzlich auf Diskussionen
zum amerikanischen Recht.56

Um die Benutzung des eigenen Wissens des Be-
schäftigten während und nach der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses einzuschränken oder zu untersa-
gen, kann ein Wettbewerbsverbot vereinbart werden.
Ohne adäquate Entschädigung ist eine solche nachver-
tragliche Vereinbarung jedoch unwirksam.57

V. Ansprüche des Geheimnisinhabers

Die zivilrechtlichen Ansprüche des Geheimnisträgers
sind im UWG eher unübersichtlich geregelt, da der
Geheimnisschutz einen von vielen Tatbeständen dar-
stellt, obwohl die Rechtsbehelfe zentral im letzten
Kapitel des UWG vorgeschrieben sind. Neben zivil-
rechtlichen Ansprüchen (nach § 17 UWG i. V. m. § 179
ZGB) kann die Marktaufsichtsbehörde verwaltungs-
rechtliche Sanktionen wie die Beschlagnahme illegaler
Einkünfte verhängen.

Durch § 24 der Auslegung zum Geschäftsgeheim-
nis wird dem Rechtsinhaber ein Anspruch auf Rech-
nungslegung zuerkannt. Insofern wird der Schutz für
Geschäftsgeheimnisse dem Patentschutz (§ 71 Abs. 4
Patentgesetz) angeglichen.

1. Unterlassungsanspruch

Für den Rechtsinhaber am wichtigsten ist der An-
spruch auf Unterlassung der Verletzungshandlung,
welcher in dem Zeitpunkt erlischt, in welchem das
Geheimnis öffentlich bekannt wird.58 Würde eine Un-
terlassungsanordnung, welche erst mit dem Verlust des
55 § 33 Abs. 2 des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis.
56 ZHU Weixian (朱尉贤), On Distinguishing Trade Secrets and Em-
ployee Skills as well as the Resolution to Their Conflict (商业秘密与
员工基本技能的区分及冲突解决), Intellectual Property (知识产权)
2019/7, 23 ff.
57 Yuanshi Bu, Einführung in das Recht Chinas, 2. Aufl. 2017, § 24
Rn. 30.
58 § 17 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.

geheimen Charakters der betroffenen Informationen
endet, den Rechtsverletzer offensichtlich übermäßig
belasten, kann die Unterlassungsanordnung zeitlich
oder örtlich begrenzt werden, vorausgesetzt, dass der
Wettbewerbsvorteil des Rechtsinhabers erhalten bleibt
(§ 17 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis).

In der Rechtsprechung wurde beispielsweise die Un-
tersagung der Benutzung von Kundenlisten mit dem
Argument befristet,59 dass Kundeninformationen nicht
auf natürlichem Wege, wie durch technische Fort-
schritte, öffentlich frei zugänglich gemacht werden
können und ein ewiger Schutz dieser Informationen die
Erwerbschancen des betroffenen ausgeschiedenen Ar-
beitnehmers unangemessen schmälern würde.

In der Praxis wird im Urteil allerdings selten eine
genaue Dauer festgelegt, da davon ausgegangen wird,
dass das Geheimnis theoretisch ohne Preisgabe zeit-
lich uneingeschränkt geheim bleiben kann.60 Ist das
Geheimnis bereits nicht mehr geheim, scheidet der Un-
terlassungsanspruch aus.

§ 15 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis bestä-
tigt ausdrücklich, dass der Rechtsinhaber eine einst-
weilige Verfügung zur Unterlassung der Verletzung
beantragen darf, wenn die in §§ 100 f. ZPG vorgese-
henen61 und in einer justiziellen Auslegung62 weiter
speziell auf immaterialgüterrechtliche Fälle konkreti-
sierten Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört, dass
die Urteilsvollstreckung ohne die Verfügung gefährdet
wird bzw. dem Rechtsinhaber ein irreparabler Scha-
den, z. B. durch die zu erwartende baldige Offenlegung
des Geheimnisses, droht. Bei § 15 der Auslegung zum
Geschäftsgeheimnis handelt es sich ebenfalls um eine
Klarstellung, zu der sich China nach Art. 1.6 (2) des
„Phase One Trade Agreement“ verpflichtet hat.

Bislang wird beklagt, dass die Voraussetzungen
für einstweilige Verfügungen im Immaterialgüterrecht
allgemein schwer zu erfüllen sind.63 Lilly v. Huang
Mengwei gehört zu den wenigen Fällen, in denen eine
einstweilige Unterlassungsanordnung erlassen wurde.
Dies wird im konkreten Fall damit begründet, dass es
der Antragsgegner verweigert hat, eine strafbewehrte

59 In einem Fall wurde die Untersagungsanordnung auf ein Jahr
befristet; vgl. TANG Qinglin (唐青林)/LI Shu (李舒)/LI Xian (李贤),
Besteht Geheimhaltungspflicht bezüglich der einschlägigen techni-
schen Geheimnisse nach Ablauf der Vertragsdauer? (合同履行期限
届满是否还要对相关技术秘密负保密义务), <https://www.thepaper.
cn/newsDetail_forward_7512047>, eingesehen am 17.3.2021.
60 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 80.
61 Zu den allgemeinen Voraussetzungen der Sicherungsverfügung
vgl. Patrick Alois Hübner, in: Knut Benjamin Pißler (Hrsg.), Handbuch
des chinesischen Zivilprozessrechts, 2018, S. 326.
62 Justizielle Auslegung betreffend einige Fragen der Anwendung
der Gesetze auf die Prüfung von Sicherungsmaßnahmen betreffend
Handlungen bei Streitigkeiten, die das geistige Eigentum zum Ge-
genstand haben (最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件
适用法律若干问题的规定), erlassen am 12.12.2018 und in Kraft seit
1.1.2019. § 1 dieser Auslegung stellt trotz der rein auf das geistige Ei-
gentum bezogenen Überschrift klar, dass auch lauterkeitsrechtliche
Streitigkeiten mit erfasst sind.
63 Peter Ganea, ZChinR 2017, 293 ff.; Einzelheiten vgl. WANG Zheng-
zhi, A New System for Preliminary Injunction in the Intellectual
Property Law, GRUR Int. 2019, 463 ff.
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Unterlassungsverpflichtung zum Geheimnisschutz ab-
zugeben.64

Sollte § 32 Abs. 2 des Entwurfs zum Geschäfts-
geheimnis verabschiedet werden, könnte vom Erlass
einer Unterlassungsanordnung ausnahmsweise abge-
sehen werden, wenn staatlichen oder öffentlichen Inter-
essen ansonsten ein schwerwiegender Schaden droht.
In diesem Fall darf der Verletzer das Geschäftsge-
heimnis weiterhin benutzen, muss allerdings an den
Rechteinhaber eine angemessene Gebühr zahlen.

Wie oben bereits ausgeführt65, fehlt im chinesischen
Lauterkeitsrecht eine vergleichbare Bestimmung wie
§ 4 Abs. 5 der Richtlinie 2016/943 zu rechtsverletzen-
den Produkten. Folglich kann der Geheimnisinhaber
nicht ohne Weiteres gegen Angebot, Inverkehrbringen,
Einfuhr, Ausfuhr oder Lagerung eines Produkts vorge-
hen, wenn das Produkt mit einem unbefugt erlangten
Geheimnis hergestellt worden ist.

In einem durch das OVG entschiedenen Fall wird
klargestellt, dass das Inverkehrbringen eines Produkts,
welches mit einem illegal erlangten Geheimnis her-
gestellt wird, keine Geheimnisverletzung darstellt, so-
lange dadurch das Geheimnis nicht offenbart wird.66

Hier besteht eine große Schutzlücke aus rechtsverglei-
chender Sicht, weshalb mit §§ 28, 32 Abs. 3 Nr. 2
des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis der zuständi-
gen Marktaufsichtsbehörde ermöglicht werden soll, die
Unterbindung des Verkaufs rechtsverletzender Pro-
dukte anzuordnen, wenn durch den Verkauf dem Ge-
heimnisinhaber ein irreparabler Schaden droht. Dafür
muss der Rechtsinhaber eine schriftliche Zusage abge-
ben, den dadurch entstehenden Schaden dem mutmaß-
lichen Rechtsverletzer zu ersetzen.

2. Beseitigungsanspruch

Dem Rechtsinhaber steht zudem ein Beseitigungsan-
spruch zu, der sich auf die Rückgabe oder Vernichtung
des Geheimnisträgers bzw. Löschung der geheimen In-
formationen richtet.67

Das öffentliche Interesse ist bei der Durchsetzung
des Beseitigungsanspruchs zu berücksichtigen. Wenn
der Zweck der Geheimniswahrung durch die Entfer-
nung derjenigen Teile, die das Geheimnis beinhalten,
erreicht werden kann, wird sich die Beseitigung darauf
beschränken.68 Aus demselben Grund wird die Ver-
nichtung von Werkzeugen nur dann angeordnet, wenn
diese ausschließlich der Rechtsverletzung dienen kön-
nen.

Bei durch die Geheimnisverletzung hervorgerufener
Rufschädigung steht es dem Rechtsinhaber zu, eine Ge-
gendarstellung in Printmedien oder digitalen Medien
zu verlangen (§ 179 Abs. 1 Nr. 10 ZGB).

64 Eli Lilly and Company v. Huang Mengwei, Beschluss des ersten
Shanghai Mittleren Gerichts, (2013) Hu Yi Zhong Min Wu (Zhi) Chu
Nr. 119 (2013沪一终民五（知）初第 119号).
65 Siehe oben unter I. 3.
66 Yuanshi Bu, GRUR Int. 2009, 814.
67 § 18 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
68 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 81 f.

3. Schadensersatzanspruch

Dem Geheimnisinhaber steht gemäß § 17 Abs. 1, 3, 4
UWG ein Schadensersatzanspruch zu. Neben dem auf
Basis gängiger Methoden berechneten tatsächlichen
Schaden ist es möglich, einen gesetzlichen Schadenser-
satz bzw. Strafschadensersatz zu gewähren.

a) Berechnungsmethoden

Bei der Schadensbemessung ist zu berücksichtigen, ob
das Geschäftsgeheimnis durch die Verletzungshand-
lung offenkundig geworden ist. In diesem Fall kann der
kommerzielle Wert des Geschäftsgeheimnisses heran-
gezogen werden.69 Dieser Wert wird wiederum anhand
der Entwicklungskosten, des erzielten Gewinns, des
entgangenen Gewinns und der Dauer des potenziellen
Wettbewerbsvorteils ermittelt.70

Ist der geheime Charakter des Geschäftsgeheimnis-
ses noch nicht beeinträchtigt, kann der Schadensersatz
auf Antrag des Klägers zunächst nach dem tatsäch-
lich erlittenen Schaden und wenn dies aus praktischen
Gründen ausscheidet nach dem rechtswidrig erlang-
ten Vorteil festgesetzt werden (§ 17 Abs. 3 UWG). Bei
der ersten Berechnungsmethode können wiederum auf
Parteiantrag hypothetische Lizenzgebühren herange-
zogen werden.71

Fernerhin darf ein Gericht in einem zivilrechtlichen
Verfahren die Feststellung in einem rechtskräftigen
Strafurteil hinsichtlich des tatsächlich erlittenen Scha-
dens bzw. der rechtswidrig erlangten Einnahmen bei
der Schadensberechnung bezüglich derselben Verlet-
zungshandlung zugrunde legen.72

b) Gesetzlicher Schadensersatz

Scheiden die beiden obigen Methoden wegen tatsäch-
licher Schwierigkeit aus, darf das Gericht gemäß § 17
Abs. 5 UWG einen gesetzlichen Schadensersatz bis zu
5 Mio. RMB festsetzen. Dabei werden der Wert des
Geschäftsgeheimnisses, das Verschulden des Rechts-
verletzers sowie die Umstände der Verletzung berück-
sichtigt.73 Da die Beweislast hinsichtlich der Höhe des
Schadens hoch angesetzt wird, kommt mehrheitlich
der gesetzliche Schadensersatz zur Anwendung,74 wo-
bei der Ermessensspielraum des Gerichts recht groß
und somit schwer kontrollierbar ist.75 Dies ist der
Grund, weshalb § 20 Abs. 2 der Auslegung zum Ge-
schäftsgeheimnis die zu berücksichtigenden Faktoren
bei der Ermessensausübung aufzählt.

69 § 19 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis; § 5 Abs. 1
Nr. 5 der Interpretation (III) of IP Criminal Cases.
70 § 19 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
71 § 20 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
72 § 23 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
73 § 20 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
74 TAO Guandong, Reflection on Burden of Proof in Trade Secret
Infringement Dispute – Written on the occasion of the addition of
Article 32 of the Anti-Unfair Competition Law, China Patents &
Trademarks 2019/3, 70.
75 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 80 f.
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c) Strafschadensersatz

Bei absichtlich begangenen schwerwiegenden Rechts-
verletzungen kann ein Strafschadensersatz in Höhe des
Ein- bis Fünffachen des durch die beiden oben erwähn-
ten Methoden ermittelten Schadens festgesetzt werden
(§ 17 Abs. 3 Satz 2 UWG).

d) Rechtsverfolgungskosten

Rechtsverfolgungskosten und Kosten für Maßnahmen
der Schadensminderung sowie Wiederherstellung der
Netzwerksicherheit und anderer Systemsicherheiten
sind ebenfalls vom Rechtsverletzer zu ersetzen.76

Das Gericht kann auf Antrag den Beklagten zur
Rechnungslegung verpflichten, falls der Kläger einen
Anfangsbeweis über den rechtswidrig erlangten Vor-
teil erbringt und die einschlägigen Bücher und Un-
terlagen unter der Kontrolle des Beklagten stehen.
Kommt der Rechtsverletzer der Anordnung ohne trifti-
gen Grund nicht oder nicht wahrheitsgemäß nach, darf
das Gericht auf Grundlage des Vortrags des Klägers
und des von ihm beigebrachten Beweises den rechts-
widrig erlangten Vorteil feststellen.

VI. Durchsetzung

1. Durchsetzungsoptionen

Im Falle einer Geheimnisverletzung kann der Rechts-
inhaber neben der Erhebung einer Zivilklage sowohl
bei der zuständigen Marktaufsichtsbehörde als auch
bei der Polizei Ermittlungen beantragen. Allerdings ist
der Geheimnisinhaber nur im Zivilverfahren berech-
tigt, Schadensersatz zu verlangen.

Im Falle eines Gleichlaufs mehrerer Verfahren hat
das Strafverfahren grundsätzlich Vorrang. Das Zivil-
verfahren kann auf Parteiantrag ausgesetzt werden,
wenn dessen Verhandlung den Abschluss des Straf-
verfahrens betreffend dieselbe Verletzungshandlung
voraussetzt.77 Der Vorrang der Strafverfolgung wird
indes in der Literatur kritisiert, da eine Verurteilung
das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses und einer
Verletzungshandlung voraussetzt und diese zwei Tat-
bestandsmerkmale besser im Zivilverfahren geklärt
werden können.78

In der Praxis erstattet der Geheimnisinhaber oft
zunächst Anzeige bei der Polizei, um über das Ermitt-
lungsverfahren an konkrete Beweise über den illega-
len Vorgang der Erlangung des Geschäftsgeheimnisses
heranzukommen.79 Damit die Polizei die Ermittlung
initiiert, muss der Rechtsinhaber nachweisen können,

76 § 17 Abs. 3 Satz 3 UWG; § 5 Abs. 3 der Interpretation (III) of IP
Criminal Cases.
77 § 25 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
78 XIAO Jianguo (肖建国)/SONG Chunlong (宋春龙), Study on the
Cross Case Procedure from the Liabilities Combination Theory – the
Reflection on the Principle of Criminal Procedure Prior to Civil Pro-
cedure (责任聚合下民刑交叉案件的诉讼程序–对 “先刑后民”的反思),
Law Science Magazine (法学杂志) 2017/3, 21 ff. Fn. 17.
79 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 78.

dass ihm ein schwerwiegender Schaden durch die
Rechtsverletzung entstanden ist.80

Im Rahmen der behördlichen Ermittlung können
Beweise wie Korrespondenzen, Speichermedien, Ge-
genstände, Einrichtungen und interne Unterlagen ge-
sichert werden; wird der Fall an die Staatsanwaltschaft
übertragen, können die Beweise an diese weitergeleitet
werden.

Die zuständige Marktaufsichtsbehörde kann gemäß
§ 21 UWG rechtswidrige Einnahmen beschlagnah-
men. Gemeint sind sämtliche aus dem Verkauf der
Produkte oder der Erbringung der Dienstleistung er-
zielten Einnahmen abzüglich der angemessenen Aus-
gaben, welche unmittelbar für die Betriebstätigkeiten
aufgewendet werden. Bei der Berechnung der einzu-
ziehenden Einnahmen kann man laut dem Entwurf
zum Geschäftsgeheimnis die Bücher der Buchführung,
Produktionsprotokolle, Verkaufsprotokolle und Über-
tragungsvereinbarungen berücksichtigen.81

2. Aktivlegitimation

§ 26 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis regelt die
Aktivlegitimation der Lizenznehmer in Verletzungsfäl-
len. Demnach kann ein ausschließlicher Lizenznehmer
alleine eine Verletzungsklage erheben. Ein alleiniger Li-
zenznehmer darf alleine gegen eine Rechtsverletzung
vorgehen, wenn der Inhaber des Geschäftsgeheimnis-
ses dies unterlässt. Ein einfacher Lizenznehmer darf
erst dann eigenständig klagen, wenn er dazu schrift-
lich vom Geheimnisinhaber bevollmächtigt ist. § 26
der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis entspricht
der gängigen Vorgehensweise im geistigen Eigentums-
recht.82

Für internationale Konzerne kann intern durch Li-
zenzverträge geregelt werden, welche Tochtergesell-
schaft gegen den Rechtsverletzer vorgeht, da die gewill-
kürte Prozessstandschaft in China nicht vorgesehen
ist.83 Zudem wird berichtet, dass das Gericht den
Rechtsinhaber verpflichten kann, keine Mehrfachkla-
gen durch den Rechtsinhaber und Lizenznehmer über
dieselbe Verletzungshandlung gegen denselben Be-
klagten zu erheben.84 Es ist m. E. jedoch nicht geklärt,
aus welcher Norm eine solche Befugnis des Gerichts
abgeleitet werden kann. Die Rechtshängigkeitssper-
re nach § 247 OVG-Interpretation ZGB greift deshalb
nicht ein, da die Kläger in beiden Verfahren (Rechtsin-
haber in einem Verfahren und Lizenznehmer in einem
anderen Verfahren) nicht identisch sind.

80 Wann ein solcher Schaden vorliegt, wird in § 4 der Interpretation
(III) of IP Criminal Cases geregelt.
81 § 34 Abs. 2 des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis.
82 Yuanshi Bu, Entwurf eines Allgemeinen Teils des geistigen Ei-
gentums in China. Hintergrund, wesentlicher Inhalt und Bewertung,
ZGE 2019, 446.
83 Yuanshi Bu (Fn. 57), § 25 Rn. 5.
84 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 69 f.
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3. Beweisrechtliche Fragen

a) Abgrenzung des Geschäftsgeheimnisses

Die größte Schwierigkeit für den Kläger in einem Ver-
letzungsprozess ist die Beibringung solcher Beweise zu
der Frage, welcher Teil seines Geschäftsgeheimnisses
durch die Handlung des Beklagten betroffen war, oh-
ne dadurch sein Geschäftsgeheimnis in einem unnötig
weiten Umfang zu offenbaren.

Bekanntlich sind Klagen über die Verletzung von
Geschäftsgeheimnissen normalerweise dynamisch. Da
der äußere Umfang von Geschäftsgeheimnissen oft
nicht klar bestimmt ist und der Kläger zu Prozess-
beginn nicht weiß, welcher Teil seines Geschäftsge-
heimnisses durch die rechtswidrige Erlangung oder
Benutzung betroffen ist, steht er vor einem Dilemma:
Offenbart er zu wenig von seinem Geheimnis, riskiert
er, den Prozess zu verlieren; umgekehrt riskiert er, un-
nötigerweise sein Geheimnis zu verlieren, wenn er zu
viel davon offenlegt.

Es ist daher umstritten, ob dem Kläger erlaubt wer-
den soll, erst im Laufe des Verfahrens herauszufinden,
welche geheime Information überhaupt beeinträchtigt
wurde. Allerdings könnte die Zulässigkeit der Abände-
rung des Inhalts des geltend gemachten Geschäftsge-
heimnisses durch den Kläger dazu führen, dass er nach
der Kenntnisnahme des technischen Konzepts des Be-
klagten den Umfang seines Geheimnisses anpasst, um
eine Rechtsverletzung zu begründen, was den Beklag-
ten benachteiligt.

In der Praxis entscheidet das Gericht daher oft nach
Gutdünken, ob der Kläger zunächst nur einige gehei-
me Punkte zu benennen braucht und diese Punkte
nach der Erwiderung des Beklagten abgeändert wer-
den dürfen.85 Über diesen Streit konnte keine Einigung
im Zuge der Entwurfsarbeit für die Auslegung zum
Geschäftsgeheimnis erzielt werden, weshalb auf eine
entsprechende Regelung verzichtet wurde. In der ge-
genwärtigen Fassung darf der Rechtsinhaber bis zum
Ende der mündlichen Verhandlung den Inhalt des Ge-
schäftsgeheimnisses festlegen.86 Es wird offengelassen,
ob der Inhalt bereits durch den Beweistausch bzw. die
Befragung festgelegt werden muss.

Beruft sich der Rechtsinhaber im Berufungsverfah-
ren auf ein im erstinstanzlichen Verfahren nicht offen-
bartes Geschäftsgeheimnis, wird dieses neue Begehren
gemäß § 27 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäfts-
geheimnis als Klageänderung nach der allgemeinen

85 In der Jiangsu Provinz dürfen die Parteien nach einem Kaskaden-
system (次第式审理) die Offenbarung der Informationen auf beiden
Seiten auf ein Minimum reduzieren. Dies sieht wie folgt aus: Der Klä-
ger legt den Umfang seines Geheimnisses fest und bringt Beweise
bei. Schafft es der Kläger nicht, den Umfang klar abzugrenzen oder
wird das Vorliegen des Geheimnisses nach der Prüfung der Beweise
abgelehnt, braucht der Beklagte keinen Beweis einzureichen. Vgl. Re-
search Group of the High Court of Jiangsu Province (江苏省高级人
民法院课题组), Study on Preventing the Leakage of Commercial Se-
crets in Litigations of Intellectual Properties (知识产权诉讼中防范商
业秘密泄露问题研究), Journal of Law Application (法律适用) 2018/9,
111.
86 § 27 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.

zivilverfahrensrechtlichen Regelung behandelt (§ 328
ZPG-Interpretation87).

b) Beweislastverteilung

Mit § 32 UWG wurde 2019 im Zivilverfahren eine Be-
weiserleichterung für den Kläger eingeführt. Nahezu
identische Regeln sind auch in Art. 1.5 „Phase One
Trade Agreement“ vorgesehen. Die Anwendung von
§ 32 UWG wird jedoch wegen dessen missverständli-
cher Formulierung erschwert.

(1) Wenn der Rechtsinhaber einen Anfangsbeweis (初
步证据)88 für das Ergreifen von angemessenen Geheim-
haltungsmaßnahmen erbringt und angemessen zeigen
(合理表明) kann, dass sein Geheimnis verletzt wird, ob-
liegt es dem Beklagten zu widerlegen, dass das geltend
gemachte Geheimnis ein Geschäftsgeheimnis darstellt
(§ 32 Abs. 1 UWG). Derartige Anfangsbeweise für das
Ergreifen von angemessenen Geheimhaltungsmaßnah-
men umfassen z. B. Darlegungen des repräsentativen
technischen Personals des betroffenen Sektors über die
Entwicklung des Geheimnisses, Erläuterungen dieses
Personals über den Zustand der streitbefangenen In-
formationen in dem Sektor und mangelnde Treffer bei
der Recherche derselben Information im Internet oder
in den üblichen Datenbanken.89

Nach dem Wortlaut ist zu schlussfolgern, dass der
Geheimnisinhaber unter den drei Schutzvorausset-
zungen90 nur das Ergreifen der Geheimhaltungsmaß-
nahmen nachzuweisen braucht.91 Das Vorliegen des
Geschäftsgeheimnisses gilt als bewiesen, wenn der Be-
klagte außerstande ist, das Gegenteilige, vor allem
die Nichtoffenkundigkeit zu beweisen.92 Einer anderen
Meinung zufolge hat der Kläger allerdings auch noch
einen Anfangsbeweis für die Nichtoffenkundigkeit –
eine negative Tatsache – zu erbringen, weil er zunächst
den Umfang des Geheimnisses abgrenzen muss, um
das Ergreifen von Geheimhaltungsmaßnahmen nach-
zuweisen und im Zuge dessen wohl darlegen müsste,
dass die betroffene Information geheim ist.93

Da der Nachweis über Geheimhaltungsmaßnahmen
an sich nicht schwer zu erbringen ist und die Anfor-
derung an einen Anfangsbeweis nochmals niedriger ist
(siehe sogleich unten Abschnitt c)), soll der Geheimnis-
inhaber dieser Beweislast leicht genügen können.94

(2) Wenn es dem Kläger zudem gelingt, einen An-
fangsbeweis zu erbringen, dass sein Geheimnis verletzt
87 Deutsche Übersetzung in: Pißler (Hrsg.), Handbuch des chinesi-
schen Zivilprozessrechts, 2018, S. 619 ff.
88 Zu diesem Begriff siehe Simon Werthwein, in: Knut Benjamin
Pißler (Hrsg.), Handbuch des chinesischen Zivilprozessrechts, 2018,
S. 144.
89 CUI Guobin (崔国斌), The Allocation of Burden of Proof in Tra-
de Secret Litigation (商业秘密侵权诉讼的举证责任分配), SJTU Law
Review (交大法学) 2020/4, 16 f.
90 Siehe oben unter II. 1.
91 YU Zhiqiang (喻志强)/GE Guangying (戈光应), Die Anwendung
der neuen Beweisregeln in Verletzungsverfahren bzgl. Geschäftsge-
heimnis (商业秘密侵权诉讼举证新规则的适用), People’s Judicature
(Application) (人民司法（应用）) 2020/19, 12.
92 TAO Guandong (Fn. 74), 69.
93 Vgl. YU Zhiqiang/GE Guangying (Fn. 91), 28.
94 YU Zhiqiang/GE Guangying (Fn. 91), 13.
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wird, und der Beklagte Gelegenheit zur Geheimniser-
langung hat und die vom ihm benutzte Information mit
dem Geheimnis des Klägers substanziell gleich95 ist,
wird die Rechtsverletzung vermutet (§ 32 Abs. 2 Nr. 1
UWG).96 Es obliegt dem Beklagten, dies zu widerlegen,
entweder durch einen Beweis der rechtmäßigen Quelle
oder den keiner substanziellen Gleichheit. Wie im Fall
des § 32 Abs. 1 UWG muss der Rechtsinhaber in diesem
Fall die konkrete Verletzungshandlung benennen.

Gelegenheit zur Geheimniserlangung haben oft Ar-
beitnehmer oder ehemalige Arbeitnehmer bzw. Ko-
operationspartner. § 12 der Auslegung zum Geschäfts-
geheimnis listet die Faktoren für die Beurteilung der
Zugangsmöglichkeiten auf, welche den Verantwor-
tungsbereich, die zugeteilte Arbeitsaufgabe, die Be-
teiligung an geheimnisbezogenen Tätigkeiten sowie
weitere Berührungsmöglichkeiten mit dem Geheimnis
oder Geheimnisinhaber umfassen.

Mit § 13 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsge-
heimnis wird der Begriff „substanzielle Gleichheit“ nä-
her erläutert. Demnach liegt eine substanzielle Gleich-
heit vor, wenn kein substanzieller Unterschied besteht.
Freilich hilft diese Regelung nicht viel weiter, weshalb
in § 13 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis
konkrete Beurteilungskriterien genannt werden.

(3) Wenn der Kläger mit Beweisen zeigen (有证据表
明) kann, dass sein Geheimnis unbefugt erlangt oder
benutzt wird oder die Gefahr einer solchen unbefug-
ten Erlangung oder Benutzung besteht oder auf eine
andere Art und Weise verletzt wird, wird dem Beklag-
ten die Beweislast auferlegt, dies zu widerlegen (§ 32
Abs. 1 Nr. 2, 3 UWG).

c) Beweismaß

Da die Begriffe „Anfangsbeweis“, „angemessen zei-
gen“ (合理表明) und „mit Beweisen zeigen“ im chi-
nesischen Zivilprozessrecht nicht kodifiziert sind, ist
das entsprechende Beweismaß noch unklar.97 Anfangs-
beweis bedeutet vom Wortlaut her, dass eine Tatsache
als wahrscheinlich belegt ist.98 Allerdings ist das Be-
weismaß bei dem in sonstigen Gesetzen auch vielfach

95 In der Übersetzung „im Wesentlichen gleich“.
96 A. A. CUI Guobin (Fn. 89), 32, geht in Anlehnung an das US-
amerikanische Recht davon aus, dass diese Regel nicht als Vermu-
tung, sondern als eine Umkehr der Pflicht der Beweisbeibringung
(burden of producing evidence) interpretiert wird. Mit anderen Worten
liegt die Beweislast (burden of proof ) nach wie vor beim Kläger, un-
abhängig davon, ob der Beklagte Gegenbeweise erbringt oder nicht.
Falls die vom Kläger erbrachten Beweise nicht ausreichen, die Ver-
letzung nachzuweisen, verliert der Kläger den Prozess trotzdem.
Die Umkehr der Pflicht der Beweisbeibringung ist für den Kläger
trotzdem vorteilhaft, da die Beweise des Klägers eher als genügend
betrachtet werden, wenn der Beklagte keine Gegenbeweise erbringt.
97 TAO Guandong (Fn. 74), 72 f.; Nach YU Zhiqiang/GE Guangying
(Fn. 91), 13 ist die Formulierung „angemessen zeigen“ i. S. v. „ange-
messen erklären“ zu verstehen.
98 YU Zhiqiang/GE Guangying (Fn. 91), 13; a. A. vgl. LIN Yang (林
洋), Prima Facie Evidence: Conflict of Implication and Rectification
of Conception (初步证据的内涵冲突与概念匡正), Journal of Beijing
Institute of Technology (Social Sciences Edition) (北京理工大学学报
（社会科学版）) 2020/1, 155; in der Praxis wird Berichten zufolge die

Anforderung an den Anfangsbeweis nicht gesenkt, vgl. CUI Guobin
(Fn. 89), 19.

verwendeten Begriff des Anfangsbeweises, der teils
auch als Synonym zum „prima facie-Beweis“ (表面证据)
angesehen wird, mangels einer ausdrücklichen Rege-
lung alles andere als eindeutig.99

Das Wort „zeigen“ (表明) wird außerhalb des UWG
im chinesischen Beweisrecht nicht verwendet, weshalb
sich daraus eine Auslegungsschwierigkeit ergibt. Man
könnte „angemessen zeigen“ theoretisch so interpre-
tieren, dass der Kläger die Verletzungshandlung nur
darzulegen (also keine Beweise vorzulegen) braucht,
allerdings hätte der Gesetzgeber dafür nicht das Wort
„zeigen“, sondern das Wort „darlegen“ (说明) verwen-
den müssen.100 Die Bedeutung von „zeigen“ (表明) ist
deshalb unklar, da dieses Wort in § 32 Abs. 2 UWG
wiederum mit Beweis in Verbindung gebracht wird.101

Denn dort wird durch einen Anfangsbeweis (also nicht
wie bei § 32 Abs. 1 UWG ohne Beweis) „gezeigt“.

Aus demselben Grund ist „mit Beweisen zeigen“ (有
证据表明) nicht einfach mit „mit Beweis belegen“ (有
证据证明) gleichzusetzen, sodass man nicht ohne Wei-
teres davon ausgehen kann, dass hier ein Beweis mit
normalem Beweismaß („hohe Wahrscheinlichkeit“) zu
erbringen ist.

Diese Verwirrung entsteht dadurch, dass der Gesetz-
geber eine umfassende Beweiserleichterung ermögli-
chen wollte, obwohl kein passender Begriff mit ver-
festigter Bedeutung vorhanden war und ein neuerer
Begriff „zeigen“ in großer Zeitnot erst kreiert werden
musste.

Nach einer Auffassung umfasst „angemessen zei-
gen“ die beiden Konstellationen des § 32 Abs. 1 Nr. 1
und Nr. 2 UWG und bedeutet, dass beim Richter
dadurch der Verdacht auf das Bestehen einer Verlet-
zungshandlung erweckt wird, den der Beklagte zu
widerlegen hat.102

4. Sachverständigengutachten

Zur Feststellung der Geheimnisverletzung werden die
geheimen Punkte des Klägers mit den Informationen
des Beklagten auf Gleichheit geprüft, denn nur wenn
der Beklagte dieselben Informationen des Klägers ver-
wendet, kann eine Verletzung bei Erfüllung sonstiger
Tatbestandsmerkmale bejaht werden. Dazu können so-
wohl der Geheimnisinhaber als auch der mutmaßliche
99 LIN Yang (Fn. 98), 155; CAO Zhixun (曹志勋), Double Relevant
Facts in Civil Proceedings: The Transition from “Preliminary Evi-
dence” to “Presumption of Truth” (民事诉讼中的双重相关事实——
“初步证据”向 “假定为真”的转变), Global Law Review (环球法律评
论), 120 f. Die Darstellung von Werthwein (Fn. 88), 144 bezieht sich le-
diglich auf die Verwendung dieses Begriffs bei der Behandlung von
Nahrungs- und Arzneimittelstreitfällen und kann nicht verallgemei-
nert werden.
100 YU Zhiqiang/GE Guangying (Fn. 91), 13.
101 In der deutschen Übersetzung des UWG wird „表明“ mit „darle-
gen“ übersetzt, ein Wort mit verfestigter Bedeutung, sodass die oben
abgebildete Auslegungsschwierigkeit dem deutschen Leser grund-
los erscheinen könnte. Die deutsche Übersetzung von § 32 Abs. 2
UWG lautet: „Erbringt der Berechtigte von Geschäftsgeheimnissen
einen Anfangsbeweis, der eine Verletzung von Geschäftsgeheimnis-
sen schlüssig darlegt (…)” (商业秘密权利人提供初步证据合理表明商
业秘密被侵犯……).
102 YU Zhiqiang/GE Guangying (Fn. 91), 13.

124



BU, Anmerkungen zu der neuen justiziellen Interpretation zum Geschäftsgeheimnis, ZChinR 2021

Verletzer Begutachtungsinstitutionen oder Experten
beauftragen, Gutachten über die Offenkundigkeit und
substanzielle Gleichheit zu erstellen.103 Wird keine
Gleichheit vom Gutachter bescheinigt, muss der Kläger
dies widerlegen, sonst wird von der Verschiedenheit
der Informationen ausgegangen.104

Bei gewerblichen Informationen sind Sachverständi-
ge i. d. R. entbehrlich, da die Gerichte den Vergleich
selbst vornehmen können.105 Außerdem kann aus Kos-
tengründen auf Sachverständigengutachten verzichtet
werden, wenn die Sachlage durch fachkundige Perso-
nen geklärt werden kann.106 Die letzte Alternative wird
als vorzugswürdig angesehen, da Berichten zufolge
Sachverständige aus Gewohnheit oft Geschäftsgeheim-
nisse und Patente verwechseln und eine überhöhte
Anforderung an die Neuheit eines Geschäftsgeheim-
nisses ansetzen.107

5. Beweissammlung und -sicherung durch das
Gericht

Sind die einschlägigen Beweise im Besitz der Poli-
zei, der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts, dürfen
die Prozessparteien und -vertreter deren Herausga-
be beantragen, wenn glaubhaft gemacht werden kann,
dass sie diese Beweise aus objektiven Gründen nicht
selbst sammeln können.108 Beispielsweise kann man
Beweise über die unbefugte Erlangung eines Geheim-
nisses durch Diebstahl, Bestechung, Betrug, Drohung
und elektronische Eindringung über das Strafverfahren
erhalten.109 Allerdings werden die im Strafverfahren
entstandenen Beweise im Zivilverfahren nochmals um-
fassend und objektiv geprüft.110

Der Geheimnisinhaber kann die Beweissicherung
bei Gericht (nach § 81 ZPG) und bei der zuständi-
gen Marktaufsichtsbehörde beantragen, die Maßnah-
men wie die Sicherung von Korrespondenzen, Chat-
protokollen, Speichermedien, geheimnisverletzenden
Gegenständen und Einrichtungen, internen Dokumen-
tationen oder Sitzungsprotokollen beschließen kann.111

Um nicht den gesamten Betrieb zu beeinträchtigen,
werden Methoden wie das Fotografieren, Verfilmen
oder Abriegeln der unmittelbar betroffenen Betriebsflä-
chen bevorzugt.112

6. Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren

Im Gerichtsverfahren bezüglich einer Geheimnisverlet-
zung haben beide Seiten ein Geheimhaltungsinteres-
se. Das Gericht kann auf Antrag der Prozessparteien
bzw. eines Dritten im Prozess erforderliche Geheimnis-
schutzmaßnahmen an den einschlägigen Beweisen und

103 § 22 des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis.
104 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 72.
105 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 72.
106 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 83.
107 DENG Heng (Fn. 23), 38.
108 § 22 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
109 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 73.
110 § 22 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
111 § 25 Abs. 1 des Entwurfs zum Geschäftsgeheimnis.
112 Forschungsgruppe der IP-Kammer des Beijing OG (Fn. 11), 82.

Unterlagen anordnen.113 Die Anordnung kann durch
gerichtliche Zwangsmaßnahmen (Geldbuße oder Haft
nach § 111 ZPG) vollstreckt werden. Zuwiderhand-
lungen können sowohl eine zivilrechtliche Haftung als
auch strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.114

Bei den einschlägigen Geheimhaltungsmaßnahmen
kann, da diese sonst nirgendwo anders vorgesehen
sind, die Regelung in einer Auslegung zu Antimono-
polfällen herangezogen werden.115 Demnach umfassen
die Maßnahmen (1) Beweise nicht in öffentlichen Ver-
fahren vorzuzeigen; (2) Beweise nur im beschränkten
Kreis, z. B. nur den Anwälten der Parteien vorzuzeigen;
(3) das Kopieren einzuschränken oder zu verbieten;
(4) Geheimhaltungsverpflichtungen abzugeben. Zu-
dem kann angeordnet werden, dass der Kläger mit den
durch Beweissicherungsmaßnahmen betroffenen Ge-
genständen des Beklagten nicht in Berührung kommt
bzw. der Umfang der gesicherten Gegenstände unnö-
tig erweitert wird.116

Durch die Prüfung der Beweise durch fachkundige
Personen oder Sachverständige kann eine Offenlegung
gegenüber den Parteien vermieden werden.117 Abge-
sehen von der mangelnden Grundlage im geltenden
Recht118 kann der Ausschluss der Prozessparteien von
der Einsicht der Beweise die Prozessführung behin-
dern, da die Anwälte mangels Fachwissens die Beweise
nicht fachkundig prüfen können.119 Daher wird berich-
tet, dass das Gericht nach dem Prinzip der Waffen-
gleichheit aufgrund der Verhandlung der Prozesspar-
teien den Kreis der Personen, die am Beweisverfahren
teilnehmen dürfen, festlegt.120

In der Jiangsu Provinz wurden der Geheimhaltungs-
befehl und der Verschlussbefehl bei den Gerichten
eingeführt, wobei der erste die Parteien zur Geheim-
haltung verpflichtet und der zweite die Gerichtsakten
unter Verschluss stellt.121

VII. Sonderproblem: Kundenliste

Ein Sonderproblem des Geschäftsgeheimnisses stellt
der Schutz von Kundenlisten dar, der als das einzige
konkrete Beispiel des Geschäftsgeheimnisses geson-
113 § 21 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
114 § 21 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
115 § 11 der Bestimmungen über einige Fragen der Gesetzesanwen-
dung bei der Behandlung von Fällen der durch Monopolverhalten
ausgelösten Zivilstreitigkeiten (关于审理因垄断行为引发的民事纠纷
案件应用法律若干问题的规定), erlassen am 3.5.2012 und in Kraft seit
1.6.2012.
116 Research Group of the High Court of Jiangsu Province (Fn. 85),
110.
117 Research Group of the High Court of Jiangsu Province (Fn. 85),
111.
118 § 68 ZPG und § 103 Abs. 3 OVG-Interpretation ZGB Geheim-
haltungsmaßnahmen sehen zwar vor, dass die Beweisprüfung nicht
öffentlich stattfindet, wenn Geschäftsgeheimnisse betroffen sind. Ge-
meint ist allerdings nur der Ausschluss des Publikums und nicht
etwa der Ausschluss der Prozessparteien.
119 Research Group of the High Court of Jiangsu Province (Fn. 85),
108.
120 Research Group of the High Court of Jiangsu Province (Fn. 85),
109.
121 Research Group of the High Court of Jiangsu Province (Fn. 85),
112 f.
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dert in der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis gere-
gelt ist. Zum einen ist es umstritten, unter welchen Vor-
aussetzungen eine Kundenliste als Geschäftsgeheimnis
einzustufen ist, und zum anderen ist es fraglich, inwie-
fern die Verwendung einer Kundenliste durch einen
Unberechtigten untersagt werden kann.

1. Definition

Im chinesischen Lauterkeitsrecht werden Kundenlisten
in zwei Typen eingeteilt: Der erste Typ stellt zusammen-
gestellte Namenslisten von Kunden dar, während der
zweite Typ Listen von „besonderen Kunden“ (特定客
户) umfasst.122 Besondere Kunden sind solche, mit de-
nen ein Unternehmer lange und feste Geschäftsbezie-
hungen unterhält. In beiden Fällen müssen allerdings
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt werden,
was sich als schwierig herausstellen kann, wenn sich
der Inhaber auf den Geheimnisschutz beruft. § 1 Abs. 2
der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis stellt lediglich
klar, dass Kundeninformationen als Geschäftsgeheim-
nis angesehen werden können.

Die Einstufung einer Kundenliste als Geschäftsge-
heimnis kann daran scheitern, dass sie offenkundig
ist. Wie bereits erwähnt123, bedeutet Nichtoffenkundig-
keit nicht nur, dass diese Information nicht allgemein
bekannt ist, sondern auch, dass sie nicht leicht erhält-
lich ist. Wenn die Kundendaten über Internetrecherche,
gewöhnliche Geschäftskanäle oder Referenzliteratur
ohne Weiteres zusammenzustellen sind,124 sind diese
nicht geheim. Der Nachweis, dass eine lange und stabi-
le Geschäftsbeziehung besteht, reicht alleine noch nicht
aus, um die Kundenbeziehungen als Geschäftsgeheim-
nisse einzustufen.125

Möglich ist aber auch, dass nicht die gesamte Kun-
denliste, sondern nur der nicht offenkundige Teil, der
durch Einsatz von Arbeitskräften und Kapital erstellt
wird,126 als Geheimnis geschützt wird. In einem Fall
wurden etwa bloß die Daten von 4 von insgesamt
166 Kunden als Geschäftsgeheimnis festgestellt.127 Ei-
ne Kundenliste wird erst dann geschützt, wenn darin
tiefergehende Informationen enthalten sind, z. B. nicht
nur Namen, Adressen und Kontaktdaten der Kunden,
sondern deren Geschäftskonventionen, -absichten und
-inhalte.128 Eine Kundenliste, welche nur Daten der Be-
stellungen, bestellte Waren und deren Spezifikationen,
Mengen und Preise enthält, reicht für die Schutzfähig-
keit nicht aus. Wenn unter dem Namen des Kunden
steht, dass eine Zahlung bei Warenannahme möglich

122 YAO Jianjun (Fn. 24), 85.
123 Siehe oben unter II. 2.
124 YAO Jianjun (Fn. 24), 85 f.
125 § 2 Abs. 1 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.
126 Nr. 14 der Antworten des Beijing High Court auf einige Fragen
über die Verhandlung von Streitigkeiten des geistigen Eigentums-
rechts (北京高院关于审理知识产权纠纷若干问题的解答), erlassen
am 23.12.2002; englische Übersetzung abgedruckt in China Patents
& Trademarks 2003/4, 97 ff.
127 SHI Zhongkai (Fn. 20), 65.
128 § 1 Abs. 3 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis.

ist, handelt es sich dabei um ein geschütztes Geheim-
nis.129

2. Ausnahme

Wie international üblich, gilt die Mitnahme von Kun-
den durch einen ausgeschiedenen Arbeitnehmer als
keine Geheimnisverletzung, wenn die Geschäftsbezie-
hung zwischen dem Kunden und dem Arbeitnehmer
auf persönlichem Vertrauen beruht und sich der Kunde
freiwillig für den Geschäftsabschluss mit dem Arbeit-
nehmer oder dessen neuem Arbeitgeber entscheidet
(§ 2 Abs. 2 der Auslegung zum Geschäftsgeheimnis).
Durch Befragung der Kunden als Zeugen kann im Pro-
zess ermittelt werden, ob der Wechsel freiwillig und
ohne Abwerbung geschah.130

3. Rechtsfolgen

In der Rechtsprechung kommt es vor, dass Geschäfts-
beziehungen zwischen dem Rechtsverletzer und den
betroffenen Kunden nur dann unterbunden werden,131

wenn ein sonstiges Geschäftsgeheimnis wie die Beprei-
sungsstrategie eingesetzt wird.132 Mit anderen Worten
wird der Geschäftsabschluss mit den betroffenen Kun-
den in der Liste nicht pauschal untersagt.

VIII. Fazit

Trotz der Abwahl von Donald Trump wird der Kon-
frontationskurs zwischen China und den USA mög-
licherweise fortgesetzt. Die seit 2017 außenpolitisch
motivierte Stärkung des Geheimnisschutzes in China
bleibt weiterhin unter Beobachtung.

Insbesondere hat die Neuerung der Beweisregel im
Verletzungsverfahren zur Verwirrung in Fachkreisen
geführt. Dazu hat auch die Auslegung zum Geschäfts-
geheimnis nicht zur Klärung der Rechtslage beigetra-
gen. Es muss sich noch zeigen, inwiefern die Be-
weislasterleichterung dem Kläger tatsächlich abhelfen
kann, ohne zu einer ungerechtfertigten faktischen Be-
weislastumkehr zulasten des Beklagten zu werden.

Insgesamt gilt beim Geheimnisschutz das Gebot der
Suche nach der richtigen Balance zwischen den betei-
ligten Akteuren: Der Schutz des Geheimnisinhabers
soll nicht dazu verleiten, Geschäftsgeheimnisse der
Konkurrenz durch missbräuchliche Prozessführung zu
erlangen, Stellenwechsel von Mitarbeitern zu behin-
dern oder allgemein bekannte Informationen zu mono-
polisieren. In diesem Sinne stellt die neue Auslegung
zum Geschäftsgeheimnis einen wichtigen Schritt in die
richtige Richtung dar.

129 SHI Zhongkai (Fn. 20), 62.
130 YAO Jianjun (Fn. 24), 88.
131 Als Zwangsmittel kommen neben Bußgeld, Haft und strafrecht-
lichen Sanktionen (§ 111 Abs. 1 Nr. 6 ZPG) auch Verzugsgeld (§ 253
ZPG und § 482 Abs. 2 ZPG-Interpretation) in Betracht.
132 CAI Wei (蔡伟)/OU Qunshan (欧群山), Affirmation of Trade
Secret (是否构成商业秘密的判定), People’s Judicature (人民司法
（案例）) 2019/2, 85 ff.
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* * *

Protection of Trade Secrets and Trade Wars – Comments on the New Judicial Interpretation on the
Protection of Trade Secrets

In order to implement the commitments made in the “Phase One Trade Agreement” between China and the USA, the Su-
preme People’s Court adopted a judicial interpretation on trade secrets that went into effect on 12 November 2019. This article
describes the implications that the judicial interpretation has for the protection of trade secrets in China. First, it discusses
the definition of the term “trade secrets” in Article 9 (4) Anti-Unfair Competition Law with reference to the provisions in the
judicial interpretation. In a second step, it explores the prohibited infringement acts in relation to trade secrets, such as illegal
acquisition, disclosure, use, and allowing use. Furthermore, the article addresses the civil claims that can be brought by the
owner of a trade secret against the infringer as well as the enforcement options and the conditions to be fulfilled in terms of
the burden of proof. Finally, the article covers the specific issue of customer lists, particularly with regards to the question of
whether they constitute trade secrets and whether their use can be prohibited.
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DOKUMENTATIONEN

Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zu einigen
Fragen der Rechtsanwendung bei der Behandlung von
zivilrechtlichen Fällen der Verletzung von
Geschäftsgeheimnissen

最高人民法院关于审理侵犯商业秘
密民事案件适用法律若干问题

的规定1

Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Rechtsanwendung bei der Behandlung von zivilrechtlichen Fällen der

Verletzung von Geschäftsgeheimnissen

《最高人民法院关于审理侵犯
商业秘密民事案件适用法律若干问
题的规定》已于 2020年 8月 24日
由最高人民法院审判委员会第 1810
次会议通过，现予公布，自 2020年
9月 12日起施行。

Die „Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Rechtsanwendung bei der Behandlung von zivilrechtlichen Fällen der
Verletzung von Geschäftsgeheimnissen“ sind auf der 1810. Sitzung des
Rechtsprechungsausschusses des Obersten Volksgerichts am 24.8.2020 ver-
abschiedet worden, werden hiermit bekannt gemacht und vom 12.9.2020 an
angewandt.

最高人民法院
2020年 9月 10日

Oberstes Volksgericht
10.9.2020

法释〔2020〕7号 Fashi (2020) Nr. 7

最高人民法院关于审理侵犯商业秘
密民事案件适用法律若干问题

的规定

Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Rechtsanwendung bei der Behandlung von zivilrechtlichen Fällen der

Verletzung von Geschäftsgeheimnissen

（2020年 8月 24日最高人民法
院审判委员会第 1810 次会议通过，
自 2020年 9月 12日起施行）

(Auf der 1810. Sitzung des Rechtsprechungsausschusses des Obersten
Volksgerichts am 24.8.2020 verabschiedet, vom 12.9.2020 an angewandt)

为正确审理侵犯商业秘密民事
案件，根据《中华人民共和国反不
正当竞争法》《中华人民共和国民事
诉讼法》等有关法律规定，结合审
判实际，制定本规定。

[Zweck] Um Fälle der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen korrekt
zu behandeln, werden aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen wie etwa des „Gesetzes der Volksrepublik China gegen den
unlauteren Wettbewerb“2 und des „Zivilprozessgesetzes der Volksrepublik
China“3 unter Berücksichtigung der Praxis der Rechtsprechung diese Be-
stimmungen festgelegt.

1 Quelle des chinesischen Textes: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.3.345991.
2 Vom 2.9.1993 in der Fassung vom 23.4.2019, chinesisch-deutsch in: ZChinR 2020, S. 92 ff.
3 Vom 9.4.1991 in der Fassung vom 27.6.2017, chinesisch-deutsch in: Knut Benjamin Pißler, Handbuch des chinesischen Zivilprozessrechts,
2018, S. 538 ff.
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第一条　与技术有关的结构、
原料、组分、配方、材料、样品、样
式、植物新品种繁殖材料、工艺、方
法或其步骤、算法、数据、计算机
程序及其有关文档等信息，人民法
院可以认定构成反不正当竞争法第
九条第四款所称的技术信息。

§ 1 [Feststellung von technischen Informationen und Geschäftsinfor-
mationen] Bei mit Technologie in Verbindung stehenden Informationen
zu [Angelegenheiten] wie etwa Konstruktionen, Werkstoffen, Kompo-
nenten, Formeln, Materialien, Mustern, Modellen, Materialien für die
Züchtung neuer Pflanzenarten, Techniken, Methoden oder ihren Teilschrit-
ten, Algorithmen, Daten, Computerprogrammen und den dazugehörigen
Dokumentationen kann das Volksgericht feststellen, dass es sich um techni-
sche Informationen im Sinne des § 9 Abs. 4 des Gesetzes gegen unlauteren
Wettbewerb handelt.

与经营活动有关的创意、管理、
销售、财务、计划、样本、招投标材
料、客户信息、数据等信息，人民
法院可以认定构成反不正当竞争法
第九条第四款所称的经营信息。

Bei mit geschäftlichen Aktivitäten in Verbindung stehenden Infor-
mationen zu [Angelegenheiten] wie etwa Kreativität, Geschäftsführung,
Vertrieb, Finanzen und Planung, Mustern, Ausschreibungsmaterialien4,
Kundeninformationen [und] Daten kann das Volksgericht feststellen, dass
es sich um Geschäftsinformationen im Sinne des § 9 Abs. 4 des Gesetzes
gegen unlauteren Wettbewerb handelt.

前款所称的客户信息，包括客
户的名称、地址、联系方式以及交
易习惯、意向、内容等信息。

Die Kundeninformationen, auf die im vorstehenden Absatz Bezug ge-
nommen wird, umfassen die Bezeichnung der Kunden, die Adressen, die
Kontaktinformationen sowie Informationen wie geschäftliche Gebräuche,
Absichts[-erklärungen]5 und Inhalte [von Geschäften].

第二条　当事人仅以与特定客
户保持长期稳定交易关系为由，主
张该特定客户属于商业秘密的，人
民法院不予支持。

§ 2 [Kundenbeziehungen als Geschäftsgeheimnis] Wenn eine Partei
lediglich aus dem Grund, dass sie eine lange [und] stabile Handelsbezie-
hung zu einem bestimmten Kunden hat, behauptet, bei diesem Kunden
handele es sich um ein Geschäftsgeheimnis, unterstützt dies das Volksge-
richt nicht.

客户基于对员工个人的信赖而
与该员工所在单位进行交易，该员
工离职后，能够证明客户自愿选择
与该员工或者该员工所在的新单位
进行交易的，人民法院应当认定该
员工没有采用不正当手段获取权利
人的商业秘密。

Führt ein Kunde ein Geschäft mit einer Einheit durch, weil er ein per-
sönliches Vertrauen zu einem Mitarbeiter dieser Einheit hat, muss das
Volksgericht feststellen, dass der Mitarbeiter keine unlauteren Methoden
eingesetzt hat, um die Geschäftsgeheimnisse des Berechtigten zu erlangen,
wenn nachgewiesen werden kann, dass, nachdem der Mitarbeiter ausge-
schieden ist, der Kunde freiwillig die Durchführung des Geschäfts mit dem
Mitarbeiter oder der neuen Einheit des Mitarbeiters ausgewählt hat.

第三条　权利人请求保护的信
息在被诉侵权行为发生时不为所属
领域的相关人员普遍知悉和容易获
得的，人民法院应当认定为反不正
当竞争法第九条第四款所称的不为
公众所知悉。

§ 3 [Feststellung „nicht allgemein bekannter“ Informationen] Wenn
die Informationen, deren Schutz der Berechtigte fordert, zum Zeitpunkt
des Eintritts der beklagten rechtsverletzenden Handlung6 dem betreffen-
den Personal auf diesem Gebiet nicht allgemein bekannt und nicht leicht
zugänglich waren, muss das Volksgericht feststellen, dass sie im Sinne des
§ 9 Abs. 4 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb nicht allgemein
bekannt sind.

第四条　具有下列情形之一的，
人民法院可以认定有关信息为公众
所知悉：

§ 4 [Feststellung „allgemein bekannter“ Informationen] Wenn einer
der folgenden Umstände vorliegt, kann das Volksgericht feststellen, dass
die Informationen als allgemein bekannt gelten:

（一）该信息在所属领域属于
一般常识或者行业惯例的；

1. Die Informationen gehören auf diesem Gebiet zum allgemeinen Wis-
sen oder zur üblichen Praxis in der Branche;

（二）该信息仅涉及产品的尺
寸、结构、材料、部件的简单组合
等内容，所属领域的相关人员通过
观察上市产品即可直接获得的；

2. die Informationen beziehen sich nur auf Angaben7 zum Produkt wie
etwa die Maße, Konstruktion, Werkstoffe und einfache Kombinationen von
Teilen [und] können vom betreffenden Personal auf diesem Gebiet durch
Beobachtung von auf dem Markt befindlichen Produkten direkt erlangt
werden;

（三）该信息已经在公开出版
物或者其他媒体上公开披露的；

3. die Informationen wurden bereits in einer öffentlichen Publikation
oder in anderen Medien öffentlich offengelegt;

4 Gemeint sind offenbar sowohl die Materialien der Ausschreibung selbst als auch die Angebote, die auf eine solche Ausschreibung eingereicht
werden.
5 Gemeint sind offenbar die im internationalen Geschäftsverkehr üblichen Vorverträge (in Form eines „letter of intent“).
6 Das UWG spricht – durch die Verwendung des Begriffs „涉嫌 “ – von „verdächtigen“ Handlungen bzw. von „mutmaßlichen“ Verletzern. In
der vorliegenden Interpretation ist hingegen – mit dem Begriff „被诉 “ – von „beklagten“ Handlungen bzw. (beispielsweise in § 8) „beklagten“
Verletzern die Rede. Dies ist offenbar darauf zurückzuführen, dass sich das OVG – anders als der Gesetzgeber mit dem UWG – (primär) an die
Volksgerichte wendet, die in einem konkreten Fall zu entscheiden haben, in dem es bereits einen Beklagten gibt, dem ein streitgegenständliches
Verhalten vorgeworfen wird.
7 Wörtlich: „Inhalte“.
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（四）该信息已通过公开的报
告会、展览等方式公开的；

4. die Informationen wurden in Gestalt wie etwa öffentlichen Präsenta-
tionen und Ausstellungen veröffentlicht;

（五）所属领域的相关人员从
其他公开渠道可以获得该信息的。

5. die Informationen können vom betreffenden Personal auf diesem Ge-
biet über andere öffentliche Zugänge erlangt werden.

将为公众所知悉的信息进行整
理、改进、加工后形成的新信息，符
合本规定第三条规定的，应当认定
该新信息不为公众所知悉。

Wenn neue Informationen, die nach dem Sortieren, Verbessern und
Verarbeiten von allgemein bekannten Informationen entstehen, der Be-
stimmung des § 3 entsprechen, muss festgestellt werden, [dass] die neuen
Informationen nicht als allgemein bekannt gelten.

第五条　权利人为防止商业秘
密泄露，在被诉侵权行为发生以前
所采取的合理保密措施，人民法院
应当认定为反不正当竞争法第九条
第四款所称的相应保密措施。

§ 5 [Feststellung von Geheimhaltungsmaßnahmen] Ergreift der Be-
rechtigte vor dem Eintritt der rechtsverletzenden Handlung angemessene
Geheimhaltungsmaßnahmen zur Verhinderung der Offenlegung von Ge-
schäftsgeheimnissen, muss das Volksgericht feststellen, dass es sich um
entsprechende Geheimhaltungsmaßnahmen im Sinne des § 9 Abs. 4 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb handelt.

人民法院应当根据商业秘密及
其载体的性质、商业秘密的商业价
值、保密措施的可识别程度、保密
措施与商业秘密的对应程度以及权
利人的保密意愿等因素，认定权利
人是否采取了相应保密措施。

Das Volksgericht muss auf Grundlage von Faktoren wie etwa der Na-
tur des Geschäftsgeheimnisses und seines Mediums, des Marktwertes8 des
Geschäftsgeheimnisses, des erkennbaren Grades der Geheimhaltungsmaß-
nahmen, dem Grad der Übereinstimmung zwischen Geheimhaltungsmaß-
nahmen und Geschäftsgeheimnissen sowie dem Willen des Berechtigten,
die Geheimhaltung zu wahren, feststellen, ob der Berechtigte entsprechen-
de Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen hat.

第六条　具有下列情形之一，
在正常情况下足以防止商业秘密泄
露的，人民法院应当认定权利人采
取了相应保密措施：

§ 6 [Feststellung des Ergreifens von Geheimhaltungsmaßnahmen]
Liegt einer der folgenden Umstände vor, die normalerweise ausreichend
sind, um die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen zu verhindern, muss
das Volksgericht feststellen, dass der Berechtigte entsprechende Geheim-
haltungsmaßnahmen getroffen hat:

（一）签订保密协议或者在合
同中约定保密义务的；

1. Unterzeichnung von Geheimhaltungsvereinbarungen oder Vereinba-
rung von Geheimhaltungspflichten in Verträgen;

（二）通过章程、培训、规章制
度、书面告知等方式，对能够接触、
获取商业秘密的员工、前员工、供
应商、客户、来访者等提出保密要
求的；

2. gegenüber [Personen wie etwa] Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbei-
tern, Lieferanten, Kunden und Besuchern, die mit Geschäftsgeheimnissen
in Kontakt kommen oder diese erlangen können, werden Geheimhaltungs-
anforderungen in Gestalt wie etwa Satzungen, Schulungen, Regelwerken
[oder] schriftlichen Hinweisen vorgebracht;

（三）对涉密的厂房、车间等生
产经营场所限制来访者或者进行区
分管理的;

3. für [Geschäfts-]Geheimnisse berührende Produktions- [und] Be-
triebsorte wie etwa Werkstätten [und] Werkräume sind Besuche beschränkt
oder sie werden getrennt verwaltet;

（四）以标记、分类、隔离、加
密、封存、限制能够接触或者获取
的人员范围等方式，对商业秘密及
其载体进行区分和管理的；

4. mit Geschäftsgeheimnissen sowie ihren Medien wird durch Metho-
den wie Markierung, Klassifizierung, Isolierung, Verschlüsselung, Versie-
gelung [oder] Einschränkung des Personenkreises, der mit ihnen in Kontakt
kommen oder sie erlangen kann, eine getrennte Verwaltung durchgeführt9;

（五）对能够接触、获取商业秘
密的计算机设备、电子设备、网络
设备、存储设备、软件等，采取禁
止或者限制使用、访问、存储、复
制等措施的；

5. Ergreifen von Maßnahmen wie das Verbot oder die Einschränkung
des Gebrauchs, des Zugriffs, des Speicherns und des Kopierens im Hinblick
auf [Gegenstände], durch die man mit Geschäftsgeheimnissen in Kontakt
kommen oder diese erlangen kann, wie etwa Computeranlagen, elektroni-
schen Anlagen, Netzwerkanlagen, Speicheranlagen [oder] Software;

（六）要求离职员工登记、返
还、清除、销毁其接触或者获取的
商业秘密及其载体，继续承担保密
义务的；

6. von ehemaligen Mitarbeitern zu verlangen, dass Geschäftsgeheimnis-
se sowie ihre Medien, mit denen sie in Kontakt kommen oder die sie erlangt
haben, registriert, zurückgegeben, gelöscht [oder] vernichtet werden, [und]
dass die Pflicht zur Geheimhaltung weiterhin getragen wird;

（七）采取其他合理保密措施
的。

7. Ergreifen von anderen angemessenen Maßnahmen zur Geheimhal-
tung.

8 Wörtlich: „Geschäftswert“.
9 Wörtlich: eine Trennung und Verwaltung durchgeführt.
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第七条　权利人请求保护的信
息因不为公众所知悉而具有现实
的或者潜在的商业价值的，人民法
院经审查可以认定为反不正当竞争
法第九条第四款所称的具有商业价
值。

§ 7 [Feststellung eines Marktwertes von Geschäftsgeheimnissen]
Wenn die Informationen, deren Schutz der Berechtigte fordert, einen tat-
sächlichen oder potenziellen Marktwert10 haben, weil sie nicht allgemein
bekannt sind, kann das Volksgericht nach Prüfung feststellen, dass sie ei-
nen Marktwert im Sinne des § 9 Abs. 4 des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb haben.

生产经营活动中形成的阶段性
成果符合前款规定的，人民法院经
审查可以认定该成果具有商业价
值。

Wenn die bei den Produktions- und Betriebsaktivitäten entstandenen
Etappenergebnisse der Bestimmung des vorherigen Absatzes entsprechen,
kann das Volksgericht nach Prüfung feststellen, dass die Ergebnisse einen
Marktwert haben.

第八条　被诉侵权人以违反法
律规定或者公认的商业道德的方式
获取权利人的商业秘密的，人民法
院应当认定属于反不正当竞争法第
九条第一款所称的以其他不正当手
段获取权利人的商业秘密。

§ 8 [Feststellung des Erlangens von Geschäftsgeheimnissen durch un-
lautere Mittel] Erlangt der beklagte Verletzer11 Geschäftsgeheimnisse des
Berechtigten in einer Weise, die gegen das Gesetz oder die allgemein aner-
kannte Geschäftsethik verstößt, muss das Volksgericht feststellen, dass die
Geschäftsgeheimnisse des Berechtigten durch andere unlautere Methoden
im Sinne des § 9 Abs. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
erlangt wurden.

第九条　被诉侵权人在生产经
营活动中直接使用商业秘密，或者
对商业秘密进行修改、改进后使用，
或者根据商业秘密调整、优化、改
进有关生产经营活动的，人民法院
应当认定属于反不正当竞争法第九
条所称的使用商业秘密。

§ 9 [Feststellung des Gebrauchs von Geschäftsgeheimnissen] Wenn
der beklagte Verletzer das Geschäftsgeheimnis direkt während der
Produktions- und Betriebsaktivitäten gebraucht oder das Geschäfts-
geheimnis nach Änderung oder Verbesserung gebraucht oder die
Produktions- und Betriebsaktivitäten entsprechend dem Geschäfts-
geheimnis anpasst, optimiert oder verbessert, muss das Volksgericht
feststellen, dass [dies] ein Gebrauch des Geschäftsgeheimnisses im Sinne
des § 9 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb ist.

第十条　当事人根据法律规定
或者合同约定所承担的保密义务，
人民法院应当认定属于反不正当
竞争法第九条第一款所称的保密义
务。

§ 10 [Feststellung von Geheimhaltungspflichten] Tragen die Parteien
gemäß Gesetz oder vertraglicher Vereinbarung Geheimhaltungspflichten,
muss das Volksgericht feststellen, dass [dies] Geheimhaltungspflichten im
Sinne von § 9 Abs. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb sind.

当事人未在合同中约定保密义
务，但根据诚信原则以及合同的性
质、目的、缔约过程、交易习惯等，
被诉侵权人知道或者应当知道其获
取的信息属于权利人的商业秘密的，
人民法院应当认定被诉侵权人对其
获取的商业秘密承担保密义务。

Haben die Parteien keine Geheimhaltungspflichten im Vertrag verein-
bart, wusste oder hätte der beklagte Verletzer jedoch nach dem Grundsatz
von Treu und Glauben sowie nach [Aspekten wie] der Natur des Vertrags,
dem Zweck, dem Vertragsabschlussverfahren [und] den geschäftlichen
Gebräuchen wissen müssen, dass die erlangten Informationen Geschäfts-
geheimnisse des Berechtigten sind, muss das Volksgericht feststellen, dass
der beklagte Verletzer eine Geheimhaltungspflicht in Bezug auf die erlang-
ten Geschäftsgeheimnisse hat.

第十一条　法人、非法人组织
的经营、管理人员以及具有劳动关
系的其他人员，人民法院可以认定
为反不正当竞争法第九条第三款所
称的员工、前员工。

§ 11 [Feststellung der Eigenschaft als Mitarbeiter und ehemaliger Mit-
arbeiter] Bei Betriebs- und Managementpersonal von juristischen Personen
und Organisationen ohne Rechtspersönlichkeit sowie anderen Personen
mit [entsprechender] Arbeitsbeziehung kann das Volksgericht feststellen,
[dass es sich um] Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter im Sinne des § 9
Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb handelt.

第十二条　人民法院认定员工、
前员工是否有渠道或者机会获取权
利人的商业秘密，可以考虑与其有
关的下列因素：

§ 12 [Feststellung des Zugangs zu Geschäftsgeheimnissen] Das Volks-
gericht kann bei der Feststellung, ob ein Mitarbeiter oder ehemaliger
Mitarbeiter Zugang oder Gelegenheit hat, Geschäftsgeheimnisse des Be-
rechtigten zu erlangen, die folgenden mit ihm im Zusammenhang stehen-
den Faktoren berücksichtigen:

（一）职务、职责、权限； 1. Amtsaufgaben, Amtspflichten, Befugnisse;
（二）承担的本职工作或者单

位分配的任务；
2. die mit dessen Amt übernommenen Arbeiten oder von der Einheit

zugewiesene Aufgaben;
（三）参与和商业秘密有关的

生产经营活动的具体情形；
3. die konkreten Umstände der Teilnahme an mit Geschäftsgeheimnis-

sen im Zusammenhang stehenden Produktions- und Betriebsaktivitäten;

10 Siehe Fn. 8.
11 Siehe Fn. 6.
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（四）是否保管、使用、存储、
复制、控制或者以其他方式接触、获
取商业秘密及其载体；

4. ob [der Mitarbeiter] durch Aufbewahrung, Gebrauch, Speichern, Ko-
pieren, Kontrolle oder in anderer Weise mit Geschäftsgeheimnissen sowie
ihren Medien in Kontakt gekommen ist oder diese erlangt hat;

（五）需要考虑的其他因素。 5. andere Faktoren, deren Berücksichtigung erforderlich ist.
第十三条　被诉侵权信息与商

业秘密不存在实质性区别的，人民
法院可以认定被诉侵权信息与商业
秘密构成反不正当竞争法第三十二
条第二款所称的实质上相同。

§ 13 [Feststellung der Übereinstimmung zwischen der vom Ver-
letzer verwendeten Information und dem Geschäftsgeheimnis] Wenn
es zwischen der Information, deren Verletzung beklagt wird, und dem
Geschäftsgeheimnis keinen wesentlichen Unterschied gibt, kann das Volks-
gericht feststellen, dass die Information, deren Verletzung beklagt wird,
und das Geschäftsgeheimnis im Sinne von § 32 Abs. 2 [Nr. 1] des Geset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb im Wesentlichen gleich sind.

人民法院认定是否构成前款所
称的实质上相同，可以考虑下列因
素：

Das Volksgericht kann die folgenden Faktoren berücksichtigen, um fest-
zustellen, ob [eine Information] [im Sinne des] vorherigen Absatzes im
Wesentlichen gleich ist:

（一）被诉侵权信息与商业秘
密的异同程度；

1. der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Information, deren Verletzung
beklagt wird, und dem Geschäftsgeheimnis;

（二）所属领域的相关人员在
被诉侵权行为发生时是否容易想到
被诉侵权信息与商业秘密的区别；

2. ob die betreffenden Personen auf diesem Gebiet zum Zeitpunkt
des Eintritts der beklagten rechtsverletzenden Handlung den Unterschied
zwischen der Information, deren Verletzung beklagt wird, und dem Ge-
schäftsgeheimnis [hätten] leicht erkennen können;

（三）被诉侵权信息与商业秘
密的用途、使用方式、目的、效果
等是否具有实质性差异；

3. ob es zwischen der Information, deren Verletzung beklagt wird, und
dem Geschäftsgeheimnis einen wesentlichen Unterschied [bei Aspekten
wie] der Nutzungsart, Art und Weise des Gebrauchs, Zweck und Wirkung
gibt;

（四）公有领域中与商业秘密
相关信息的情况；

4. die mit dem Geschäftsgeheimnis in Zusammenhang stehende Infor-
mationssituation im öffentlichen Bereich;

（五）需要考虑的其他因素。 5. andere Faktoren, deren Berücksichtigung erforderlich ist.
第十四条　通过自行开发研制

或者反向工程获得被诉侵权信息的，
人民法院应当认定不属于反不正当
竞争法第九条规定的侵犯商业秘密
行为。

§ 14 [Eigenentwicklung, Reverse Engineering, Definition] Werden die
Informationen, deren Verletzung beklagt wird, durch Eigenentwicklung
oder Reverse Engineering erlangt, muss das Volksgericht feststellen, dass
sie nicht unter die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen im Sinne des § 9
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb fallen.

前款所称的反向工程，是指通
过技术手段对从公开渠道取得的产
品进行拆卸、测绘、分析等而获得
该产品的有关技术信息。

Reverse Engineering im Sinne des vorherigen Absatzes bedeutet das
Erlangen von betreffenden technischen Informationen über ein Produkt
durch technische Methoden wie Demontage, Vermessung und Analyse von
öffentlich zugänglich erworbenen Produkten.

被诉侵权人以不正当手段获取
权利人的商业秘密后，又以反向工
程为由主张未侵犯商业秘密的，人
民法院不予支持。

Hat der beklagte Verletzer die Geschäftsgeheimnisse durch unlautere
Methoden erlangt und behauptet er, nur aus dem Grund des Reverse En-
gineering Geschäftsgeheimnisse nicht verletzt zu haben, unterstützt das
Volksgericht [diese Behauptung] nicht.

第十五条　被申请人试图或者
已经以不正当手段获取、披露、使
用或者允许他人使用权利人所主张
的商业秘密，不采取行为保全措施
会使判决难以执行或者造成当事人
其他损害，或者将会使权利人的合
法权益受到难以弥补的损害的，人
民法院可以依法裁定采取行为保全
措施。

§ 15 [Sicherungsmaßnahmen] Wenn der Antragsgegner die vom Be-
rechtigten behaupteten Geschäftsgeheimnisse durch unlautere Methoden
bereits erhalten hat, offengelegt hat, gebraucht hat oder anderen Personen
den Gebrauch gestattet hat oder [diese Handlungen] versucht [und] das
Nichtergreifen von Sicherungsmaßnahmen [gegen diese] Handungen da-
zu führen würde, dass die Vollstreckung eines Urteils erschwert oder eine
Partei geschädigt würde oder dass die legalen Rechte und Interessen des
Berechtigten irreparabel geschädigt würden, kann das Volksgericht nach
dem Recht beschließen, Sicherungsmaßnahmen [gegen diese Handlungen]
zu ergreifen.

前款规定的情形属于民事诉讼
法第一百条、第一百零一条所称情
况紧急的，人民法院应当在四十八
小时内作出裁定。

Wenn die im vorherigen Absatz genannten Umstände unter die drin-
genden Umstände im Sinne der §§ 100 und 101 des Zivilprozessgesetzes
fallen, muss das Volksgericht binnen 48 Stunden einen Beschluss treffen.
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第十六条　经营者以外的其他
自然人、法人和非法人组织侵犯商
业秘密，权利人依据反不正当竞争
法第十七条的规定主张侵权人应当
承担的民事责任的，人民法院应予
支持。

§ 16 [Zivile Haftung, auch wenn kein Unternehmer] Verletzt ei-
ne andere natürliche Person, juristische Person [oder] Organisation ohne
Rechtspersönlichkeit als der Unternehmer ein Geschäftsgeheimnis [und]
macht der Berechtigte die zivile Haftung des Verletzers gemäß § 17 des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb geltend, muss das Volksgericht
[dies] unterstützen.

第十七条　人民法院对于侵犯
商业秘密行为判决停止侵害的民事
责任时，停止侵害的时间一般应当
持续到该商业秘密已为公众所知悉
时为止。

§ 17 [Befristung von Unterlassungsurteilen12] Wenn das Volksgericht
bei [der Beurteilung von] Handlungen, die Geschäftsgeheimnisse ver-
letzen, als [Form der] zivilrechtlichen Haftung auf die Einstellung der
Verletzung urteilt, muss die Verletzung in der Regel solange eingestellt blei-
ben, bis das Geschäftsgeheimnis allgemein bekannt geworden ist.

依照前款规定判决停止侵害的
时间明显不合理的，人民法院可以
在依法保护权利人的商业秘密竞争
优势的情况下，判决侵权人在一定
期限或者范围内停止使用该商业秘
密。

Wenn die Zeit für die Einstellung der Verletzung nach dem vorherigen
Absatz offensichtlich unangemessen ist, kann das Volksgericht, soweit nach
dem Recht der Wettbewerbsvorteil des Berechtigten aus dem Geschäftsge-
heimnis gewährleistet wird, den Verletzer verurteilen, den Gebrauch dieses
Geschäftsgeheimnisses innerhalb einer bestimmten Zeit oder in einem be-
stimmten Bereich einzustellen.

第十八条　权利人请求判决侵
权人返还或者销毁商业秘密载体，
清除其控制的商业秘密信息的，人
民法院一般应予支持。

§ 18 [Urteil auf Rückgabe und Vernichtung von Informationen über
das Geschäftsgeheimnis] Das Volksgericht unterstützt im Allgemeinen,
wenn der Berechtigte fordert zu urteilen, dass der Verletzer das Medium
des Geschäftsgeheimnisses zurückgibt oder vernichtet [und] die Infor-
mationen über das Geschäftsgeheimnis, die seiner Kontrolle unterliegen,
löscht.

第十九条　因侵权行为导致商
业秘密为公众所知悉的，人民法院
依法确定赔偿数额时，可以考虑商
业秘密的商业价值。

§ 19 [Bestimmung des Marktwertes] Wenn ein Geschäftsgeheimnis
infolge einer Verletzung allgemein bekannt geworden ist, kann das Volks-
gericht nach dem Recht den Marktwert13 des Geschäftsgeheimnisses bei der
Bestimmung der Höhe der Entschädigung berücksichtigen.

人民法院认定前款所称的商业
价值，应当考虑研究开发成本、实
施该项商业秘密的收益、可得利益、
可保持竞争优势的时间等因素。

Das Volksgericht muss bei der Bestimmung des Marktwertes im Sinne
des vorherigen Absatzes Faktoren wie die Kosten für Forschung und Ent-
wicklung, die Erträge aus der Anwendung dieses Geschäftsgeheimnisses,
den entgangenen Gewinn [und] die Zeit, in der der Wettbewerbsvorteil auf-
rechterhalten werden kann, berücksichtigen.

第二十条　权利人请求参照商
业秘密许可使用费确定因被侵权所
受到的实际损失的，人民法院可以
根据许可的性质、内容、实际履行
情况以及侵权行为的性质、情节、后
果等因素确定。

§ 20 [Bestimmung des entstandenen Schadens durch Lizenzanalo-
gie] Wenn der Berechtigte fordert, den durch die Verletzung tatsächlich
entstandenen Schaden unter Bezugnahme auf eine Lizenzgebühr für das
Geschäftsgeheimnis zu bestimmen, kann das Volksgericht [diesen] anhand
von Faktoren wie etwa der Natur, dem Inhalt [und] den Umständen der
tatsächlichen Erfüllung der Lizenz sowie der Natur, der Schwere [und] den
Folgen der rechtsverletzenden Handlung bestimmen.

人民法院依照反不正当竞争法
第十七条第四款确定赔偿数额的，
可以考虑商业秘密的性质、商业价
值、研究开发成本、创新程度、能
带来的竞争优势以及侵权人的主观
过错、侵权行为的性质、情节、后
果等因素。

Bei der Bestimmung der Höhe der Entschädigung gemäß § 17 Abs. 4
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb kann das Volksgericht
Faktoren wie die Natur des Geschäftsgeheimnisses, den Marktwert14, die
Kosten für Forschung und Entwicklung, den Innovationsgrad, die mögli-
chen Wettbewerbsvorteile sowie das subjektive Verschulden des Verletzers,
die Natur, die Schwere [und] die Folgen der rechtsverletzenden Handlung
berücksichtigen.

第二十一条　对于涉及当事人
或者案外人的商业秘密的证据、材
料，当事人或者案外人书面申请人
民法院采取保密措施的，人民法院
应当在保全、证据交换、质证、委
托鉴定、询问、庭审等诉讼活动中
采取必要的保密措施。

§ 21 [Geheimhaltungsmaßnahmen im Gerichtsverfahren] Für Beweis-
mittel und Materialien, die Geschäftsgeheimnisse der Parteien oder am
Fall nicht Beteiligte betreffen, muss das Volksgericht, wenn die Partei-
en oder die am Fall nicht Beteiligten schriftlich beim Volksgericht das
Ergreifen von Geheimhaltungsmaßnahmen beantragen, die notwendigen
Geheimhaltungsmaßnahmen bei Prozessaktivitäten wie etwa Sicherung,
Austausch von Beweismitteln, Beweisprüfung, Beauftragung von Gutach-
ten, der Befragung [und] Behandlung in der Sitzung ergreifen.

12 Eine entsprechende Regelung enthielt bereits § 16 der Erläuterungen des OVG zu Fragen der Rechtsanwendung bei der Behandlung von
Zivilrechtsfällen im Bereich des unlauteren Wettbewerbs von 2007.
13 Siehe Fn. 8.
14 Siehe Fn. 8.
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违反前款所称的保密措施的要
求，擅自披露商业秘密或者在诉讼
活动之外使用或者允许他人使用在
诉讼中接触、获取的商业秘密的，应
当依法承担民事责任。构成民事诉
讼法第一百一十一条规定情形的，
人民法院可以依法采取强制措施。
构成犯罪的，依法追究刑事责任。

Bei einem Verstoß gegen die Anforderungen der Geheimhaltungsmaß-
nahmen im vorherigen Absatz [durch] die eigenmächtige Offenlegung von
Geschäftsgeheimnissen oder den Gebrauch oder die Gestattung des Ge-
brauchs von Geschäftsgeheimnissen durch andere Personen außerhalb von
Prozessaktivitäten, mit denen man in dem Prozess in Kontakt gekommen
ist [oder] die man erhalten hat, wird nach dem Recht zivilrechtlich gehaf-
tet. Handelt es sich um einen in § 111 des Zivilprozessgesetzes bestimmten
Umstand, kann das Volksgericht nach dem Recht Zwangsmaßnahmen er-
greifen. Wenn [die Handlungen] eine Straftat bilden, wird nach dem Recht
die strafrechtliche Verantwortung verfolgt.

第二十二条　人民法院审理侵
犯商业秘密民事案件时，对在侵犯
商业秘密犯罪刑事诉讼程序中形成
的证据，应当按照法定程序，全面、
客观地审查。

§ 22 [Überprüfung von Beweisen aus Strafverfahren, Einsicht in Be-
weise] Wenn ein Volksgericht einen Zivilfall wegen der Verletzung eines
Geschäftsgeheimnisses behandelt, muss es in dem gesetzlich bestimmten
Verfahren eine vollständige und objektive Prüfung der im Strafverfah-
ren wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen entstandenen Beweise
durchführen.

由公安机关、检察机关或者人
民法院保存的与被诉侵权行为具有
关联性的证据，侵犯商业秘密民事
案件的当事人及其诉讼代理人因客
观原因不能自行收集，申请调查收
集的，人民法院应当准许，但可能
影响正在进行的刑事诉讼程序的除
外。

Wenn die von der Behörde für öffentliche Sicherheit [= der Polizei], einer
Staatsanwaltschaft oder eines Volksgerichts aufbewahrten Beweise über ei-
ne beklagte rechtsverletzende Handlung relevant sind [und] die Parteien
eines Zivilfalles wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und ihre
Prozessvertreter eine Untersuchung der Sammlung [von Beweisen] bean-
tragen, muss das Volksgericht [dem] stattgeben, wenn [die Parteien oder
ihre Prozessvertreter] aus objektiven Gründen nicht in der Lage sind, diese
Beweise selbst zu sammeln, es sei denn, dass ein laufendes Strafverfahren
beeinträchtigt werden könnte.

第二十三条　当事人主张依据
生效刑事裁判认定的实际损失或者
违法所得确定涉及同一侵犯商业秘
密行为的民事案件赔偿数额的，人
民法院应予支持。

§ 23 [Bestimmung der Höhe der Entschädigung] Macht eine Partei
geltend, die Höhe der Entschädigung in einem Zivilfall, welcher die Verlet-
zung von Geschäftsgeheimnissen betrifft, auf Grundlage des tatsächlichen
Schadens oder des rechtswidrig Erlangten zu bestimmen, die durch eine
wirksame strafrechtliche Entscheidung festgestellt wurde, muss das Volks-
gericht dies unterstützen.

第二十四条　权利人已经提供
侵权人因侵权所获得的利益的初步
证据，但与侵犯商业秘密行为相关
的账簿、资料由侵权人掌握的，人
民法院可以根据权利人的申请，责
令侵权人提供该账簿、资料。侵权
人无正当理由拒不提供或者不如实
提供的，人民法院可以根据权利人
的主张和提供的证据认定侵权人因
侵权所获得的利益。

§ 24 [Einsicht in Unterlagen des Verletzers nach Anfangsbeweis, Fest-
stellung der Interessen] Erbringt der Berechtigte einen Anfangsbeweis
für die Interessen, die der Verletzer aus der Verletzung erlangt hat, be-
finden sich die Rechnungsbücher und Unterlagen über die Verletzung
jedoch unter der Herrschaft des Verletzers, kann das Volksgericht auf-
grund eines Antrags des Berechtigten anordnen, dass der Verletzer die
Rechnungsbücher und Unterlagen zur Verfügung stellt. Verweigert der
Verletzer ohne ordentliche Gründe die Zurverfügungstellung oder stellt er
[die Rechnungsbücher und Unterlagen] nicht wahrheitsgemäß zur Verfü-
gung, kann das Volksgericht aufgrund der Behauptung des Berechtigten
und der vorgelegten Beweise feststellen, dass der Verletzer durch die Ver-
letzung Vorteile erlangt hat.

第二十五条　当事人以涉及同
一被诉侵犯商业秘密行为的刑事案
件尚未审结为由，请求中止审理侵
犯商业秘密民事案件，人民法院在
听取当事人意见后认为必须以该刑
事案件的审理结果为依据的，应予
支持。

§ 25 [Unterbrechung des Verfahrens während eines laufenden Straf-
verfahrens] Beantragt eine Partei die Unterbrechung des Verfahrens in
einem Zivilfall wegen der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen aus dem
Grund, dass ein Strafverfahren, das dieselbe beklagte Handlung einer Ver-
letzung von Geschäftsgeheimnissen berührt, noch nicht abgeschlossen ist,
[und] meint das Volksgericht nach Anhörung der Ansichten der Parteien,
dass Grundlage [des Zivilfalles] das Ergebnis des Strafverfahrens zu sein
hat, muss [das Volksgericht] den Antrag unterstützen.

第二十六条　对于侵犯商业秘
密行为，商业秘密独占使用许可合
同的被许可人提起诉讼的，人民法
院应当依法受理。

§ 26 [Aktivlegitimation des Lizenznehmers] Wenn bei einer Hand-
lung der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen ein Lizenznehmer eines
Lizenzvertrags zur ausschließlichen Nutzung von Geschäftsgeheimnissen
Klage erhebt, muss das Volksgericht die Klage nach dem Recht annehmen.
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排他使用许可合同的被许可人
和权利人共同提起诉讼，或者在权
利人不起诉的情况下自行提起诉讼
的，人民法院应当依法受理。

Wenn der Lizenznehmer eines Lizenzvertrags zur alleinigen Nutzung
gemeinsam mit dem Berechtigten Klage erhebt oder ohne Klageerhebung
durch den Berechtigten alleine Klage erhebt, muss das Volksgericht die Kla-
ge nach dem Recht annehmen.

普通使用许可合同的被许可人
和权利人共同提起诉讼，或者经权
利人书面授权单独提起诉讼的，人
民法院应当依法受理。

Wenn der Lizenznehmer eines Lizenzvertrags zur einfachen Nutzung
gemeinsam mit dem Berechtigten Klage erhebt oder mit schriftlicher Voll-
macht des Berechtigten eine Klage alleine erhebt, muss das Volksgericht die
Klage nach dem Recht annehmen.

第二十七条　权利人应当在一
审法庭辩论结束前明确所主张的商
业秘密具体内容。仅能明确部分的，
人民法院对该明确的部分进行审
理。

§ 27 [Zeitpunkt des Vorbringens von Tatsachen] Der Berechtigte muss
den konkreten Inhalt des behaupteten Geschäftsgeheimnisses vor Ab-
schluss der streitigen Verhandlung [vor dem Gericht] in erster Instanz klar
zum Ausdruck bringen. Kann [der Berechtigte] nur einen Teil klar zum
Ausdruck bringen, führt das Volksgericht eine Behandlung des eindeuti-
gen Teils durch.

权利人在第二审程序中另行主
张其在一审中未明确的商业秘密具
体内容的，第二审人民法院可以根
据当事人自愿的原则就与该商业秘
密具体内容有关的诉讼请求进行调
解；调解不成的，告知当事人另行
起诉。双方当事人均同意由第二审
人民法院一并审理的，第二审人民
法院可以一并裁判。

Wenn der Berechtigte im Verfahren zweiter Instanz den konkreten In-
halt des Geschäftsgeheimnisses geltend macht, der im Verfahren erster
Instanz nicht klar zum Ausdruck gebracht worden ist, kann das Volksge-
richt zweiter Instanz nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit der Parteien
eine Schlichtung im Hinblick auf die Klageforderung durchführen, die
diesen konkreten Inhalt des Geschäftsgeheimnisses betrifft; wenn die
Schlichtung erfolglos bleibt, werden die Parteien informiert, anderweitig
Klage zu erheben. Sind beide Parteien einverstanden, dass das Volksgericht
zweiter Instanz [den Fall] gemeinsam behandelt, kann das Volksgericht
zweiter Instanz eine gemeinsame Entscheidung erlassen.

第二十八条　人民法院审理侵
犯商业秘密民事案件，适用被诉侵
权行为发生时的法律。被诉侵权行
为在法律修改之前已经发生且持续
到法律修改之后的，适用修改后的
法律。

§ 28 [Geltendes Gesetzesrecht] Wenn ein Volksgericht einen Zivil-
fall wegen der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen behandelt, werden
die zum Zeitpunkt des Eintritts der beklagten rechtsverletzenden Hand-
lung [geltenden] Gesetze angewandt. Wenn die beklagte rechtsverletzende
Handlung bereits vor der Änderung von Gesetzen eingetreten ist und nach
der Änderung der Gesetze fortdauert, werden die geänderten Gesetze an-
gewandt.

第二十九条　本规定自 2020年
9月 12日起施行。最高人民法院以
前发布的相关司法解释与本规定不
一致的，以本规定为准。

§ 29 [Inkrafttreten, Verhältnis zu älteren justiziellen Interpretationen
des OVG, Geltungsbereich] Diese Bestimmungen werden vom 12.9.2020
an angewandt. Wenn einschlägige justizielle Interpretationen, die zuvor
vom Obersten Volksgericht bekannt gemacht wurden, mit diesen Bestim-
mungen nicht übereinstimmen, gelten diese Bestimmungen.

本规定施行后，人民法院正在
审理的一审、二审案件适用本规定；
施行前已经作出生效裁判的案件，
不适用本规定再审。

Nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen werden auf Fälle erster
und zweiter Instanz, die derzeit von Volksgerichten behandelt werden, die-
se Bestimmungen angewandt; die Bestimmungen werden nicht auf Fälle
angewandt, in denen bereits vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen
eine wirksame Entscheidung getroffen wurde.

Übersetzung, Paragrafenüberschriften in eckigen Klammern und An-
merkungen von Paul Fredrik Thaler, Göttingen.
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Bibliography of Academic Writings in the Field of
Chinese Law in Western Languages in 2020
Knut Benjamin Pißler / Arthur Helwich 1

This bibliography aims at providing an overview of journal
articles, edited books and monographs on Chinese law with
a focus on publications in English and German.2 The struc-
ture of the bibliography follows the classification scheme of
the leading German law bibliography “Karlsruher Juristische
Bibliographie”3.

Classification Scheme

I. Law and Jurisprudence (Recht und Rechtswis-
senschaft)

II. Legal and Constitutional History (Rechts- und Ver-
fassungsgeschichte)

III. Private Law (Privatrecht)

1. In General (Allgemein)
2. General Part of the Civil Code (Allgemeiner

Teil des Zivilrechts)
3. Law of Obligations (Schuldrecht)
4. Law of Property (Sachenrecht)
5. Family Law (Familienrecht)
6. Law of Succession (Erbrecht)
7. Commercial Law (Handelsrecht)
8. Business Organisations (Gesellschaftsrecht)
9. Insurance (Privatversicherungsrecht)

10. Industrial Property, Copyright and Publish-
ing (Gewerblicher Rechtsschutz, Urheber-
und Verlagsrecht)

11. Negotiable Instruments (Wertpapierrecht)
12. Unfair Competition, Trademarks, Anti-trust

Legislation (Wettbewerbs- und Warenzei-
chenrecht, Kartellrecht)

13. Conflict of Laws, Uniform Private Law (Inter-
nationales Privatrecht, Einheitsrecht)

IV. Judicial System, Practice and Procedure, Civil Pro-
cedure (Gerichtsverfassung, allgemeines Prozess-
recht und Zivilprozess)

1 Prof. Dr. iur. Knut Benjamin Pißler, M.A. (Sinology), research
fellow at the Max Planck Institute for Comparative and Private Inter-
national Law in Hamburg (e-mail: <pissler@mpipriv.de>). Arthur
Helwich is student research assistant at the Max Planck Institute in
Hamburg.
2 Writings in other European languages could only partly be con-
sidered.
3 We admit that this bibliography does not comprehensively in-
clude all literature in Western languages on Chinese law in 2020.
Readers are explicitly encouraged to point out to us entries we failed
to identify. We will include these in the next bibliography to be pub-
lished in the second issue of this journal in 2022.

V. Criminal Law and Criminal Procedure (Strafrecht
und Strafverfahren)

VI. Theory of the State, Sociology, Politics (Staats- und
Gesellschaftslehre, Politik)

VII. Public Law and Constitutional Law (Staats- und
Verfassungsrecht)

VIII. Administrative Law (Allgemeines Verwal-
tungsrecht)

IX. Administrative Law – Individual Branches (Beson-
deres Verwaltungsrecht)

X. Economic Law (Wirtschaftsrecht)
XI. Traffic Laws (Verkehrsrecht)

XII. Financial Laws and Taxation (Finanz- und Steuer-
recht)

XIII. Labour Law (Arbeitsrecht)
XIV. Social Legislation (Sozialrecht)
XV. Public International Law (Völkerrecht)

I. Law and Jurisprudence (Recht und Rechtswis-
senschaft)

Cardillo, Ivan, L’attualità delle riflessioni di Cala-
mandrei e di Bobbio sull’ordinamento giuridico cinese.
In: Il Ponte, Vol. 76 (2020), No. 5, pp. 48 et seq.

Cardillo, Ivan / Yu, Ronggen, La cultura giuridica
cinese tra tradizione e modernità. In: Quaderni Fioren-
tini 2020, No. 49, pp. 97 et seq.

Chen, Bing, Development and Transformation of the
Rule of Law (法治) since ‘Reform and Opening’ in
the PR China. In: Cayol, Amandine / Sairambaeva,
Zhuldyz / Chabal, Pierre (eds.), The Challenge of
Change for the Legal and Political Systems of Eurasia
– The Impact of the New Silk Road. Brüssel: Peter
Lang 2020, pp. 63 et seq.

Chen, Jianfu, Chinese Law and Legal Reform: Where
to from Here? In: Hongkong Law Journal, Vol. 50
(2020), pp. 243 et seq.

Chen, Li, Tracing Chinese Scholar Chen Tiqiang’s
Pursuit of International Law Education and His Major
Contribution to the Doctrine of Recognition. In: Asian
Journal of International Law, Vol. 10 (2020), No. 1,
pp. 68 et seq.

Clarke, Donald, Anti Anti-Orientalism, or Is Chinese
Law Different? In: American Journal of Comparative
Law, Vol. 68 (2020), pp. 55 et seq.
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Cohen, Jerome A., Hail to OCU Law School’s Intrepid
Helmsman in China! In: Oklahoma City University
Law Review, Vol. 45 (2020), pp. 23 et seq.

Cooper, Kori, Why and How U. S. Law Schools
Ought to Promote Inclusion of Black Scholars and Le-
gal Practitioners in Chinese Legal Studies Programs. In:
Columbia Law Review Forum, Vol. 120 (2020), pp. 250
et seq.

deLisle, Jacques, Introduction – Chinese Law in a
Time of Crises: Regulatory Challenges At Home, Ideo-
logical Contests Abroad … and More. In: University of
Pennsylvania Asian Law Review, Vol. 16 (2020), pp. 1
et seq.

Dong, Jiang, An Introduction to Chinese Legal Cul-
ture. In: Koch, Sören/ Sunde, Jørn Øyrehagen (eds.),
Comparing Legal Cultures. 2nd. ed. Bergen: Fagbok-
forlaget 2020, pp. 741 et seq.

Ho, Norman P., Legal Realism and Chinese Law: Are
Confucian Legal Realists, Too? In: Tsinghua Law Re-
view, Vol. 12 (2020), pp. 127 et seq.

Hu, Robert H., St. Mary’s University Institute on Chi-
nese Law and Business: Remarkable Success in the First
Ten Years. In: Saint Mary’s Law Journal, Vol. 51 (2020),
pp. 839 et seq.

Hunter, Caitlin, Book Review: Vai Io Lo, Law and
Society in China, Northampton: Edward Elgar 2020,
pp. 235. In: International Journal of Legal Information,
Vol. 48 (2020), pp. 87 et seq.

Jany, Janos, Legal Traditions in Asia: History, Con-
cepts and Laws. Cham: Springer 2020.

Leese, Daniel, Maos langer Schatten: Chinas Umgang
mit der Vergangenheit. München: Beck 2020.

Lin, Delia / Trevaskes, Susan, Law-Morality Ideo-
logy in the Xi Jinping Era. In: Creemers, Rogier /
Trevaskes, Susan (eds.), Law and the Party in China
– Ideology and Organisation. Cambridge: Cambridge
University Press 2020, pp. 121 et seq.

Liu, Chenglin, Confucius and the Chinese Legal Cul-
ture. In: Michigan State International Law Review,
Vol. 28 (2020), pp. 477 et seq.

Lo, Pui-Yin, Twilight of the Idolised: Backsliding in
Hong Kong’s Legal and Judicial Culture. In: Chan,
Cora / De Londras, Fiona (eds.), China’s National Secu-
rity – Endangering Hong Kong’s Rule of Law? Oxford:
Hart 2020, pp. 133 et seq.

Lo, Stefan H. C. / Cheng, Kwok-yin Kevin / Chui,
Wing Hong, The Hong Kong Legal System. 2nd ed.
Cambridge etc.: Cambridge University Press 2020.

McInnis, Arthur / Chan, Stephen, Legal System of
Hong Kong. In: Srivastava, D. K. (ed.), Business Law
in Hong Kong. 6th ed. Hong Kong: Hong Kong: Sweet
& Maxwell / Thomson Reuters 2020, pp. 3 et seq.

Renninger, Philipp, China: das rechtlich Andere? In:
cogito (Das Wissensmagazin der Universität Luzern)
2019, Heft 4, pp. 14 et seq.

Renninger, Philipp, Tagungsbericht zum Special
Workshop „Political Pluralism in Greater China –大中
华的政治多元化 “ am 12. Juli 2019 in Luzern im Rah-
men des 29. IVR-Weltkongresses. In: ZChinR, Vol. 26
(2019), pp. 344 et seq.

Schimmelpfennig, Michael, Mechanismen politi-
scher Entscheidungsfindung im frühkaiserzeitlichen
China. Ein Überblick. In: Dohmen, Linda / Trausch,
Tilmann (eds.), Entscheiden und Regieren. Konsens
als Element vormoderner Entscheidungsfindung in
transkultureller Perspektive. Bonn: Bonn University
Press 2019, pp. 161 et seq.

Seppänen, Samuli, After Difference: A Meta-Com-
parative Study of Chinese Encounters with Foreign
Comparative Law. In: American Journal of Compara-
tive Law, Vol. 68 (2020), pp. 186 et seq.

Wu, Handong, Systembildung und Rechtsregulie-
rung in der Ära der künstlichen Intelligenz in China. In:
Omlor, Sebastian (ed.), Weltbürgerliches Recht: Fest-
schrift für Michael Martinek zum 70. Geburtstag. Mün-
chen: C. H. Beck 2020, pp. 937 et seq.

Xu, Xiaoqun, Heaven has Eyes: A History of Chinese
Law. New York: Oxford University Press 2020.

Zheng, Yongliu, Contemporary Chinese Law and
Different Legal Families. In: Omlor, Sebastian (ed.),
Weltbürgerliches Recht: Festschrift für Michael Mar-
tinek zum 70. Geburtstag. München: C. H. Beck 2020,
pp. 975 et seq.

II. Legal and Constitutional History (Rechts-
und Verfassungsgeschichte)

Blitstein, Pablo Ariel, Meritocracy, Aristocracy, and
“Literati Democracy” in Chinese Imperial History. In:
Jenco, Leigh K. / Idris, Murad / Thomas, Megan C.
(eds.), The Oxford Handbook of Comparative Politi-
cal Theory. New York: Oxford University Press 2020,
pp. 580 et seq.

Bourgon, Jérôme, Historians at the Court: How
Cultural Expertise in Qing Law Contributes to the In-
vention of Hong Kong “Chinese Customary Law”. In:
Law and History Review, Vol. 38 (2020), pp. 85 et seq.

Buoye, Thomas, Ideology and the Legislative Turn
in Eighteenth-Century Chinese Criminal Justice. In:
Frontiers of Law in China, Vol. 15 (2020), pp. 20 et seq.

Cong, Xiaoping, Book Review: Johanna Ransmeier,
Sold People: Traffickers and Family Life in North-
ern China, Cambridge: Harvard University Press 2017,
pp. 408. In: Law and History Review, Vol. 38 (2020),
pp. 281 et seq.

Dai, Mengliang, The 1983 Strike-Hard Campaign in
China: A Moral Panic? In: British Journal of Criminol-
ogy, Vol. 60 (2020), pp. 1220 et seq.

Dewes, Simon, Das Verhältnis von Eltern und
Kindern in der chinesischen Familienrechtsgesetzge-
bung. Vom Qing-Kodex zum Zivilgesetzbuch der
Republik China. Tübingen: Mohr Siebeck 2020.
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REZENSIONEN

Yin JIN, Die Übertragbarkeit der deutschen
Vollstreckungsgegenklage in das chinesische
Zivilprozessrecht, Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden 2019, ISBN 978-3-8487-5493-9, 275
Seiten, 72,00 Euro

Yue Siebel 1

Die Doktorarbeit von Yin JIN zum Thema „Die Über-
tragbarkeit der deutschen Vollstreckungsgegenklage in
das chinesische Zivilprozessrecht“ ist im Nomos Verlag
in der Reihe Studies of the Max Planck Institute Lu-
xembourg for International European and Regulatory
Procedural Law 2019 erschienen. Die Arbeit wurde im
Jahr 2018 von der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg als Dissertation angenommen und berücksichtigt
Rechtsentwicklungen bis September 2018.

Ausgehend von der Prämisse, dass es im chinesi-
schen Recht keine dem deutschen Zivilprozessrecht
vergleichbare Vollstreckungsgegenklage gibt,2 legt Yin
JIN zunächst die Vorzüge der deutschen Vollstre-
ckungsgegenklage dar, stellt diese Erkenntnisse so-
dann der chinesischen Rechtslage vergleichend gegen-
über und spricht sich zum Ende für eine Übertragung
des Rechtsinstituts in das chinesische Zivilprozessrecht
aus. Damit stellt die Doktorarbeit einen Prototyp der
komparativen Rechtswissenschaft dar. Sie ist bis auf
eine englische und chinesische Zusammenfassung des
Inhalts auf Deutsch verfasst.

Da die Doktorarbeit von Yin JIN die Rechtslage zwi-
schen Deutschland und China im Hinblick auf die
Vollstreckungsgegenklage vergleicht, erbringt sie, je
nachdem, ob deren Leser aus dem deutschen oder
dem chinesischen Rechtssystem stammt, unterschied-
liche wissenschaftliche Erkenntnisse.

I. Der Leser aus dem chinesischen Rechtssystem

Der Leser aus dem chinesischen Rechtssystem, welcher
der deutschen Sprache mächtig ist, wird interessante
Einblicke zum Institut der Vollstreckungsgegenklage
in Deutschland erhalten. Yin JIN liefert zunächst ei-
nen kleinen historischen Abriss über die Entwicklung
der Vollstreckungsgegenklage (§ 2) und untersucht
ihre Notwendigkeit sowie ihre Funktion im System
des deutschen Zivilprozessrechts (§ 3 und § 4). Da-
bei hebt der Autor eine bemerkenswerte Abhängigkeit
zwischen dem Zweck der Vollstreckungsgegenklage
und der Zahlungswilligkeit des Schuldners hervor.
Yin JINs Ansicht nach wird der Vollstreckungsschuld-
ner durch die Möglichkeit der Vollstreckungsgegen-
klage angehalten, seine Schuld schnellstmöglich zu
1 Dr., Assessorin.
2 Allgemein zu den Vollstreckungseinwänden im chinesischen Zi-
vilprozessrecht siehe Yue Siebel, in: Knut Benjamin Pißler, Handbuch
des chinesischen Zivilprozessrechts, S. 461 ff.

begleichen. Denn erst dann habe er durch den Ein-
wand der Erfüllung eine Handhabe, der drohenden
Vollstreckung durch den Gläubiger entgegenwirken
zu können. Die Zahlungswilligkeit auf Schuldnersei-
te gereiche wiederum dem Befriedigungsinteresse des
Gläubigers zum Vorteil. In China würden viele Voll-
streckungsschuldner – mangels Vollstreckungsgegen-
klage – hingegen die Zahlung an den Gläubiger trotz
rechtskräftigen Urteils absichtlich verzögern (S. 105 ff.).
Auf diese Weise macht Yin JIN die Unverzichtbarkeit
einer Vollstreckungsgegenklage in einem modernen
Rechtssystem deutlich. Im letzten Kapitel (§ 7) plädiert
Yin JIN dafür, die deutsche Vollstreckungsgegenklage
in das chinesische Vollstreckungsrecht zu implemen-
tieren. Aus Sicht eines Lesers aus dem chinesischen
Rechtssystem kann die Arbeit demnach als weiterer
Anstoß für die Rezeption von deutschen Rechtsin-
stituten in das chinesische Rechtssystem verstanden
werden.

II. Der Leser aus dem deutschen Rechtssystem

Für den Leser aus dem deutschen Rechtssystem bietet
die Arbeit einen Einblick in das chinesische Vollstre-
ckungssystem aus der Sicht eines chinesischen Juristen.
Auch wenn die Vollstreckungsgegenklage in Deutsch-
land ein wohlbekanntes Rechtsinstitut ist, dürfte für
den Leser aus dem deutschen Rechtssystem jedoch die
Erkenntnis, dass es im chinesischen Zivilprozessrecht
wohl kein entsprechendes Pendant gibt, neu sein. Für
ihn wird es von Interesse sein, zu erfahren, ob und
in welcher Weise nach dem chinesischen Recht Ein-
wendungen von Vollstreckungsschuldnern behandelt
werden, die erst nach Ende des Erkenntnisverfahrens
entstanden sind. Vor diesem Hintergrund ist Yin JINs
Schilderung der Rechtsrealität, die mit dem Fehlen ei-
nes solchen Instituts in der Vollstreckungswirklichkeit
Chinas3 einhergeht, bedenkens- und lesenswert. So er-
läutert er dem Leser zunächst die Entwicklung der
Vollstreckungsorgane Chinas und deren Einordnung
im Justizsystem (§ 5). Dabei gibt Yin JIN einen Einblick
in die noch vielfach von Attraktionsprinzip4 und Kor-
ruption geprägte Vollstreckungswirklichkeit in einigen
Gebieten Chinas. § 6 widmet Yin JIN der Erläuterung,
wie materiell-rechtliche Einwendungen im Vollstre-
ckungsverfahren derzeit in China behandelt werden,
und zeigt diesbezügliche Defizite der bestehenden chi-
nesischen Gerichtspraxis auf. Dabei geht Yin JIN auch
auf den 2007 neu eingeführten § 225 Zivilprozessgesetz

3 Ebenfalls zur Vollstreckungswirklichkeit Chinas siehe Yue Siebel,
Die Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen
zwischen Deutschland und China, 2018, S. 77 ff.
4 Darunter versteht Yin JIN die Gewohnheit vieler chinesischer
Volksgerichte, ihre eigenen Urteile in gesetzeswidriger Weise selbst
zu vollstrecken (S. 152 f.).
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des Volksrepublik China5 (ZPG) und die 2015 erlasse-
nen Vollstreckungseinwändebestimmungen des OVG6

ein. § 7 Abs. 2 Vollstreckungseinwändebestimmungen
und § 225 Satz 1 ZPG lassen ihrem Wortlaut nach
darauf schließen, dass sie einen der deutschen Voll-
streckungsgegenklage ähnlichen Rechtsbehelf im chi-
nesischen Vollstreckungsrecht normieren. Denn über
diese Vorschriften sollen – wie der Autor selbst fest-
stellt – materielle Einwendungen wie die Erfüllung, die
Abtretung, die Aufrechnung, die Stundung, der Ver-
zicht und die Verjährung (S. 208) auch nach Eintritt
der Rechtskraft im Vollstreckungsverfahren zugunsten
des Vollstreckungsschuldners Berücksichtigung finden
und gegebenenfalls dadurch die Einstellung der Voll-
streckung bewirken. Yin JIN vertritt jedoch die Mei-
nung, dass das in §§ 7 Abs. 2 Vollstreckungseinwände-
bestimmungen, 225 Satz 1 ZPG verankerte Rechtsinsti-
tut nicht mit der deutschen Vollstreckungsgegenklage
vergleichbar ist. Diese Ansicht zeigt sich deutlich darin,
dass Yin JIN trotz dieser Regelungen im letzten Kapitel
(§ 7) weiterhin vorschlägt, die deutsche Vollstreckungs-
gegenklage in das chinesische Vollstreckungsrecht zu
übertragen. Inwiefern sich jedoch §§ 7 Abs. 2 Vollstre-
ckungseinwändebestimmungen, 225 Satz 1 ZPG und
§ 767 ZPO unterscheiden, legt Yin JIN leider nur ru-
dimentär dar. Man fragt sich unwillkürlich, warum
die chinesischen Normen, die auf den ersten Blick
dem Institut der deutschen Vollstreckungsgegenklage
zu entsprechen scheinen, für das chinesische Vollstre-
ckungsrecht nicht ausreichen. Zwar führt Yin JIN an,
der Unterschied sei, dass die deutsche Vollstreckungs-
gegenklage eine Klage beim Prozessgericht ist, die chi-
nesischen Regelungen hingegen nur einen Rechtsbehelf
in Form einer Erinnerung beim chinesischen Vollstre-
ckungsorgan gewähren (S. 209 ff.). Außerdem seien
viele chinesische Richter bei der Prüfung von §§ 7 Abs.
2 Vollstreckungseinwändebestimmungen, 225 Satz 1
ZPG nicht auf materielle, sondern nur auf formelle Ein-
wendungen spezialisiert (S. 213 f.). Die Konsequenz
dieser Unterschiede sei, so Yin JIN, dass die Erinnerung
weniger rechtsschutzintensiv als eine normale Klage
(S. 210 ff.) ist. Interessant wäre es aber doch gewesen,
darzulegen, inwiefern diese formalen Unterschiede
sich tatsächlich materiell-rechtlich auswirken und wes-
halb im spezifischen chinesischen Vollstreckungsrecht
§§ 7 Abs. 2 Vollstreckungseinwändebestimmungen,
225 Satz 1 ZPG die Funktion der deutschen Voll-
streckungsgegenklage nicht ersetzen können. Yin JIN
bemängelt, dass „manche materiell-rechtliche Einwen-
dungen“ (S. 216) bei §§ 7 Abs. 2 Vollstreckungsein-
wändebestimmungen, 225 Satz 1 ZPG nicht anerkannt
werden, bleibt aber eine Antwort schuldig, welche

5 Zivilprozessgesetz der Volksrepublik China (中华人民共和国民
事诉讼法) vom 9.4.1991 in der Fassung vom 27.6.2017, chinesisch-
deutsch in: Knut Benjamin Pißler, Handbuch des chinesischen Zivil-
prozessrechts, S. 537 ff. § 225 ZPG = § 202 ZPG 2007.
6 Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Erledigung von Einwänden und Fällen erneuter Beratung bei der
Vollstreckung (最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案
件若干问题的规定) vom 5.5.2015, chinesisch-deutsch in: Knut Benja-
min Pißler, a. a. O. (Fn. 5), S. 791 ff.

konkreten materiellen Einwendungen er damit meint.
Zudem behauptet Yin JIN, manche chinesischen Voll-
streckungsrichter würden im Rahmen eines Verfahrens
nach §§ 7 Abs. 2 Vollstreckungseinwändebestimmun-
gen, 225 Satz 1 ZPG schwierig feststellbare Einwen-
dungen einfach außen vor lassen (S. 215). Diese er-
schreckende Praxis wäre aber kein Indiz dafür, dass
ein der deutschen Vollstreckungsgegenklage entspre-
chendes Rechtsinstitut in China nicht existiert, sondern
vielmehr, dass eine existierende chinesische „Vollstre-
ckungsgegenklage“ eventuell noch nicht konsequent in
der Praxis umgesetzt wurde. Angesichts des weitläufi-
gen Problemaufrisses (§§ 1–5) erscheint die Erörterung
zu §§ 7 Abs. 2 Vollstreckungseinwändebestimmungen,
225 Satz 1 ZPG (§ 6) insgesamt zu oberflächlich und
lässt die Frage offen, ob im konkreten Anwendungsfall
durch diese Vorschriften dem Vollstreckungsschuldner
in China ein zuverlässiger Rechtsbehelf für materiel-
le Einwendungen ab dem Moment der Rechtskraft des
Urteils geboten wird.

Insofern ist die Schlussfolgerung Yin JINs, dass die
deutsche Vollstreckungsgegenklage in das chinesische
Vollstreckungsrecht übernommen werden sollte, zwar
nach seiner Ansicht konsequent, erscheint aber nicht
ausreichend begründet. Zudem wäre es wünschens-
wert gewesen, wenn diesem Appell noch eine Erör-
terung gefolgt wäre, inwiefern dieses Rechtsinstitut
in seiner deutschen Ausgestaltung in das chinesische
Vollstreckungsrechtssystem passt oder eventuell noch
länderspezifischer Anpassung bedurft hätte. Eine Eins-
zu-eins-Übernahme der deutschen Vollstreckungsge-
genklage scheint angesichts der von Yin JIN als unter-
schiedlich geschilderten chinesischen und deutschen
Vollstreckungssysteme7 vor diesem Hintergrund frag-
lich.

III. Fazit

Die Doktorarbeit von Yin JIN bietet für den Leser aus
dem chinesischen Rechtskreis die Erläuterung eines
rezeptionsfähigen Rechtsinstituts für das chinesische
Zivilprozessrecht. Für zukünftige Generationen von
Juristen, die an der Schnittstelle von chinesischem
und deutschem Zivilprozessrecht forschen, enthält die
Arbeit nützliche Anhaltspunkte. Ein Leser aus dem
deutschen Rechtskreis bekommt interessante Einblicke
in die Organisation und Vollstreckungswirklichkeit des
chinesischen Vollstreckungssystems. Allerdings blei-
ben interessante Rechtsfragen bezüglich der Vergleich-
barkeit der deutschen Vollstreckungsgegenklage und
der derzeit in China bereits etablierten Rechtsinstitute
zur Behandlung materiell-rechtlicher Einwendungen
(§§ 7 Abs. 2 Vollstreckungseinwändebestimmungen,
225 Satz 1 ZPG) unbeantwortet.

7 Allgemein zur Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsent-
scheidungen im chinesisch-deutschen Rechtsverkehr siehe Yue Siebel,
a. a. O. (Fn. 2), passim.
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Seit dem Jahr 2013 wird deutschen Absolventen der Rechtswissenschaf-

ten oder eines sinologischen Studiengangs die Möglichkeit geboten, im 

Rahmen eines Masterstudiengangs zwei Semester am Deutsch-Chinesi-

schen Institut für Rechtswissenschaften in Nanjing zu verbringen und 

das chinesische Recht sowie die chinesische Sprache zu studieren.
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